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Teil I Begriindung

1 Grundlagen

1.1 Gesetze und Verordnungen

Der Bebauungsplan Nr. 3 wird auf der Grundlage der folgenden Gesetze und Verordnungen
aufgestellt:

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 348)
geandert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. | Nr. 176) gedndert worden ist.

Verordnung lber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung — PlanZV)

vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) geandert worden ist.

Niedersédchsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 28. April 2026 (Nds. GVBI. 2026 Nr. 30).

Niedersachsische Bauordnung (NBauQ)

vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. Juni 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 52).

1.2 Vorliegende Fachgutachten

Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR: ,Untersuchung der Brutvégel im
Rahmen der geplanten Erweiterung einer Biogasanlage in Sprengel/Vahlzen (Gemeinde
Neuenkirchen) im Jahr 2024" (Neustadt, 23.07.2024)

Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR: ,Untersuchung der Brutvégel im
Rahmen der geplanten Erweiterung einer Biogasanlage in Sprengel/Vahlzen (Gemeinde
Neuenkirchen) im Jahr 2024 — Erganzung Feldlerche®™ (Neustadt, 02.04.2025)

GTA Gesellschaft fir Technische Akustik mbH: ,Schalltechnische Untersuchung zum
Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen® der Gemeinde Neuenkirchen"
(Hannover, 20.05.2026)

TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG: ,Gutachtliche Stellungnahme zu den
Emissionen und Immissionen von Geriichen sowie Ammoniak-Immissionen und
Stickstoffdeposition im Zusammenhang mit der Anderung einer Biogasanlage in Vahizen,
Neuenkirchen™ (Hannover, 28.11.2025)

Zacharias Verkehrsplanungen, Bliro Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias:
JVerkehrsuntersuchung zur Erweiterung der bestehenden Biogasanlage in Vahlzen,
Gemeinde Neuenkirchen™ (Hannover, 28.07.2025)
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1.3 Beschliisse und Beteiligungsverfahren
1.3.1 Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 den
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB flir den Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage
Sprengel/Vahlzen®, einschl. o6rtlicher Bauvorschriften, gefasst. Zudem wurde der Beschluss
Uiber die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Beschluss (iber
die friihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4
Abs. 1 BauGB gefasst.

Der Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel/Vahlzen® besteht aus dem Teilplan 1
(Bebauungsplan mit seinen textlichen Festsetzungen und den &rtlichen Bauvorschriften) und
den Teilplanen 2 bis 5 (externe Kompensationsflachen).

1.3.2 Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit wurde in dem Zeitraum vom 23.03.2026 bis zum
24.04.2026 durchgefiihrt. Parallel dazu erfolgte die friihzeitige Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange.

Die hieraus erfolgten Anregungen und Hinweise wurden redaktionell in die Planunterlagen
aufgenommen.

1.3.3 Verodffentlichungsbeschluss/Veroffentlichung (o6ffentliche Auslegung)
gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am __.__
den Veroffentlichungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB fir den Bebauungsplan Nr 3
»Biogasanlage Sprengel/Vahlzen®, einschl. drtlicher Bauvorschriften, gefasst.

Die Verdffentlichung (6ffentliche Auslegung) des Bebauungsplanes erfolgte in der Zeit vom
e bis . . . Zeitgleich wurde die Beteiligung der Behdrden und sonstigen
Trager - dffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeflhrt.

1.3.4 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB
Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am _ ._ . den

Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB fur den Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage
Sprengel/Vahlzen®, einschl. drtlicher Bauvorschriften, gefasst.

1.4 Entwicklung aus dem rechtswirksamen Flachennutzungsplan der
Gemeinde Neuenkirchen

Der wirksame Flachennutzungsplan der Gemeinde Neuenkirchen stellt den Bereich des
Teilplans 1 als ,Flache fir die Landwirtschaft" dar. Um dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs.
2 BauGB zu entsprechen, werden die Flachen flir die Landwirtschaft in der im Parallelverfahren
aufgestellten 29. Anderung des Flichennutzungsplanes in eine Sonderbaufliche mit der
Zweckbestimmung ,,Bioenergie" geandert, sodass die Inhalte des Bebauungsplans als aus dem
Flachennutzungsplan entwickelt angesehen werden kénnen.

In der naheren Umgebung des Planbereiches sind im wirksamen Flachennutzungsplan weitere
Flachen fir die Landwirtschaft dargestellt.

Reinold. Stadtplanung GmbH, Biickeburg
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Abb.: Auszug aus dem wirksamen Fldchennutzungsplan der Gemeinde Neuenkirchen fiir den Teilplan
1 (unmaBstablich, die Lage des Plangebietes ist umrandet)

“
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Die Flachen der Teilplane 2 bis 5 stellen sich im wirksamen Flachennutzungsplan der
Gemeinde Neuenkirchen ebenfalls als Flachen fiir die Landwirtschaft dar. Im Bebauungsplan
werden die Flachen als Flache fiir Wald und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) festgesetzt.
Die Inhalte des Bebauungsplans kdnnen daher auch hier als aus dem Flachennutzungsplan
entwickelt angesehen werden.

1.5 Zielvorgaben durch iibergeordnete Planungen

Nach § 1 Abs. 4 BauGB miissen die Bauleitplédne den Zielen der Raumordnung angepasst sein.

1.5.1 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2017/LROP-VO
2022)

Im Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) werden bzgl. des Ortsteils Vahlzen keine
konkreten Aussagen getroffen.

Die Ortschaft Vahlzen liegt zwischen den nachstgréBeren Ortschaften (Stadt) Schneverdingen
im Nordosten und Neuenkirchen im Sudwesten. Die sudlich von Vahlzen verlaufende
BundesstraBe 71 (B 71) zwischen Rotenburg (Wimme) und Soltau wird als Vorranggebiet
~HauptverkehrsstraBe"™ (4.1.3 02, rot) dargestellt. Sie dient der An-/ Verbindung von Mittel-
und Oberzentren sowie der Anbindung von u.a. touristischen Zielen. Ostlich des Plangebietes
liegt ein Vorranggebiet ,Biotopverbund® (3.1.2). Es handelt sich dabei um das
Naturschutzgebiet NSG LU 00014 ,Hiigelgriberheide bei Langeloh®. Zudem werden im
weiteren Umfeld linienférmige Vorranggebiete fiir den ,Biotopverbund® (3.1.2, grin)
aufgezeigt. Diese werden durch Wald- und Heckenbestdnde, Bache und Graben
hervorgerufen. In Niedersachsen ist ein Biotopverbundsystem zu erhalten und zu entwickeln.
Entscheidend sind der funktionale Zusammenhang, welcher durch die Strukturvielfalt und
Verteilung der Flachen entsteht. Ziel ist, die an den 6kologischen MaBstaben ausgerichtete
Nutzung der Kulturlandschaften sowie den Erhalt verbleibender naturbetonter Landschaften
zu fordern.

GemaB dem LROP Abschnitt 1.1 Ziffer 02 sollen Planungen und MaBnahmen zur Entwicklung
der rdumlichen Struktur des Landes zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfahigkeit
beitragen. Dabei soll u.a. die Funktionsfahigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der
Infrastruktur gesichert und durch Vernetzung verbessert werden.

Dabei sollen gem. LROP Abschnitt 4.2.1 Ziffer 01 bei der Energieerzeugung
Versorgungssicherheit, Kostenglinstigkeit, Effizienz, Klima- und Umweltvertraglichkeit
beriicksichtigt werden. Die nachhaltige Erzeugung erneuerbarer Energien soll vorrangig
unterstitzt werden. Bei allen raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen sollen die
Mdglichkeiten der Nutzung der erneuerbaren Energien, der Sektorkopplung sowie der
Energieeinsparung bertcksichtigt werden. Die Trager der Regionalplanung sollen im Sinne des
Niedersachsischen Klimagesetzes darauf hinwirken, dass unter Bericksichtigung der
regionalen Gegebenheiten der Anteil erneuerbarer Energien, insbesondere der Windenergie,
der Solarenergie, der Wasserkraft, der Geothermie sowie von Bioenergie und Energie aus
Wasserstoff, raumvertraglich ausgebaut wird.

Der Bebauungsplan Nr. 3 mit seinen Teilpldnen tragt den v.g. Zielen und Grundsatzen der
Landesplanung Rechnung. Diese Bauleitplanung erstreckt sich auf Flachen einer bereits
bestehenden Biogasanlage, die eine Anbindung an das Stromnetz verfiigt und somit der
regionalen Sicherung der Energieversorgung dient sowie die fur die Entwicklung des
Standortes erforderlichen Erweiterungsflaichen und die zu sichernden externen
Kompensationsflachen. Zu den o0.g. Vorranggebieten werden ausreichende Abstande
eingehalten, sodass Beeintrachtigungen nicht zu erwarten sind. Erforderliche gutachterliche
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Nachweise wurden erbracht. Auf das Kapitel 4.5 ,Immissionsschutz" wird verwiesen. Den
Anforderungen des LROPs wird daher hinreichend Rechnung getragen.

Abb.: Auszug aus dem Landes-Raumordnungsprogramm LROP 2017 (Lage des Plangebietes mit Pfeil
gekennzeichnet)
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Abb.: Auszug aus dem Landes-Raumordnungsprogramm LROP-VO 2022 (Lage des Plangebiets mit Pfeil
gekennzeichnet)
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1.5.2 Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Heidekreis (RROP)

Bisher wurden fir den Landkreis Heidekreis in dem RROP-Entwurf 2015 in Aufstellung
befindliche Ziele der Raumordnung festgelegt. Diese sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 4
Raumordnungsgesetz (ROG) als sonstige Erfordernisse der Raumordnung zu werten. Nach §

Reinold. Stadtplanung GmbH, Biickeburg
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4 Abs. 1 ROG sind Grundsatze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwagungs-
und Ermessenentscheidungen zu bericksichtigen.

Durch Beschluss des Kreistages vom 15.12.2023 ist nunmehr entschieden worden, den
Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Heidekreises aus dem Jahr 2015 nicht
weiter zu verfolgen. Stattdessen wurde durch die Bekanntgabe der allgemeinen
Planungsabsichten das Verfahren zZur Aufstellung eines Regionalen
Raumordnungsprogrammes (neu) eingeleitet.

Um die stadtebauliche Bedeutung der mit der Aufstellung des Bebauungsplanes verbundenen
Sicherung und Erweiterung der Biogasanlage auch mit Blick auf die regionalplanerische
Relevanz zu beschreiben, wird auf die Kapitel 3.2 ,Zustand des Plangebietes und umgebende
Nutzungen® und 3.4 ,Ziele und Zwecke der Planung® mit den darin abgebildeten
Ubersichtsplanen hingewiesen.

1.5.3 Ldanderiibergreifender Raumordnungsplan fiir den Hochwasserschutz
(Anlage zur Verordnung iiber die Raumordnung im Bund fiir einen
landeriibergreifenden Hochwasserschutz)

Am 01.09.2021 ist der Landerlibergreifende Raumordnungsplan fiir den Hochwasserschutz in
Kraft getreten. Als Ziel, den Hochwasserschutz zu verbessern, trifft der Raumordnungsplan
Regelungen zum Hochwasserrisikomanagement, insbesondere im Hinblick auf die
Siedlungsentwicklung und kritische Infrastrukturen aber auch Regelungen zur Gewinnung und
Freihaltung von Retentionsflaichen sowie zur Erhaltung und Verbesserung des
Wasserversickerungs- und  Wasserrlickhaltevermégens des Bodens. In diesem
Raumordnungsplan sind Ziele und Grundsatze der Raumordnung enthalten, die zusatzlich zu
den Regelungen des LROP und des RROP als Grundsatze berticksichtigt bzw. als Ziele beachtet
werden miussen.

Gemal3 1.1.1 (Z) sind bei raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen einschiielich der
Siedlungsentwicklung die Risiken von Hochwassern nach MaBgabe der bei offentlichen Stellen
verfiigbaren Daten zu priifen, dies betrifft neben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines
Hochwasserereignisses und seinem raumlichen und zeitlichen Ausmal3 auch die Wassertiefe
und die FlieBgeschwindigkeit. Ferner sind die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und
Schutzwiirdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen und Raumfunktionen in die Priifung von
Hochwasserrisiken einzubeziehen.

Das Plangebiet befindet sich auBerhalb von durch Verordnung festgesetzten
Uberschwemmungsgebieten sowie vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten. Auch in
unmittelbarer und weiterer Umgebung des Plangebietes finden sich keine
Uberschwemmungsgebiete, die auf das Plangebiet bei Hochwasserereignissen einwirken
kdnnten.

GemaB IL[2.1 (Z) sind die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf
Hochwasserereignisse durch oberirdische Gewdsser, durch Starkregen oder durch in
Ktistengebiete eindringendes Meerwasser bei raumbedeutsamen Planungen und MalBnahmen
einschlielich der Siedlungsentwicklung nach MalBgabe der bei offentlichen Stellen verfigbaren
Daten vorausschauend zu prtifen.

Diesbezliglich wird auf die 0.g. Ausflihrungen verwiesen. Das auf den versiegelten Flachen
anfallende, unbelastete Niederschlagswasser ist innerhalb des festgesetzten SO-Gebietes
durch geeignete bauliche MaBnahmen auf den jeweiligen Grundstticksflachen zur Versickerung
zu bringen. Das durch Biomasse verunreinigte Oberflachenwasser ist der Biogasanlage
zuzuftihren. Beeintrachtigungen der Vorflutverhaltnisse sind somit nicht zu erwarten. Dartber
hinaus ist bei der Planung entsprechender Entwasserungseinrichtungen auf eine ausreichende
Dimensionierung zu achten, sodass auch bei zunehmender Anzahl und Intensitdt der
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Niederschldge eine ausreichende Oberflachenentwasserung gewahrleistet ist. Damit wird den
Anforderungen einer wassersensiblen und klimaangepassten Entwicklung in angemessener
Weise Rechnung getragen.

Die unter I.1.2 (Z) sowie IL.1.3 (Z) formulierten Festlegungen beziehen sich auf
Einzugsgebiete nach § 3 Nr. 13 WHG. Die im Plangebiet befindlichen Flachen befinden sich
jedoch nicht innerhalb eines betreffenden Bereiches.

Die Festlegungen unter /1.2.3 (Z) bezieht sich auf die Zulassung von Infrastrukturen und
Anlagen innerhalb von Uberschwemmungsgebieten nach § 76 Abs. 1 WHG. Fir das
vorliegende Plangebiet sind diese Festlegungen insofern nicht relevant.

Weitergehende Festlegungen zu Zielen der Raumordnung unter II1.1 (Z) und III.2 (Z) beziehen
sich auf den Schutz vor Meeresiberflutungen. Auch diese Festlegungen sind fiir das Plangebiet
nicht relevant.

2 Aufgaben des Bebauungsplans

Der Bebauungsplan Nr. 3 soll als verbindlicher Bauleitplan die bauplanungsrechtlichen
Voraussetzungen schaffen, damit die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstiicke in
seinem Geltungsbereich im Sinne einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung erfolgt.

Dabei sollen die 6ffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht
abgewogen werden. Der Bebauungsplan ist darliber hinaus auch Grundlage fiir weitere
MaBnahmen zur Sicherung und Durchfiihrung der Planungen nach den Vorschriften des
Baugesetzbuches.

3 Stadtebauliches Konzept

3.1 Raumliche Geltungsbereiche

Teilplan 1

Der raumliche Geltungsbereich des Teilplans 1 liegt im Nordosten der Gemeinde Neuenkirchen,
in der Ortschaft Vahlzen, sudlich der K 26, auf einer Flache von ca. 4,48 ha umfasst er das
Flst. 24/5 sowie das Flst. 24/6 tlw., Flur 3, Gemarkung Sprengel und wird wie folgt begrenzt:

Im Norden: durch die stidliche Grenze des Flst. 24/4 (K 26),

im Osten: ausgehend von der sidlichen Grenze des Flst. 24/4 auf einer Lange von 153 m
entlang der westlichen Grenze des Flst. 24/6 nach Siiden verlaufend, dann
durch eine gedachte Linie auf einer Lange von 38 m orthogonal nach Osten in
das Flst. 24/6 hineinlaufend, anschlieBend 52 m in sliddstliche Richtung
verlaufend und dann wiederum 13 m nach Osten, von dem sich ergebenden
Endpunkt der gedachten Linie auf einer Ldnge von 88 m orthogonal nach Siiden
verlaufend, dann um 3 m nach Osten verspringend weitere 112 m nach Siden
verlaufend,

im Stden: durch eine gedachte Linie ausgehend vom Endpunkt der dstlichen Grenze des
raumlichen Geltungsbereiches auf einer Lange von 264 m orthogonal in
westliche Richtung verlaufend bis auf die westliche Grenze des Flst. 24/6, dann
in Verldangerung dieser Linie weitere 53 m in das Flst. 23/8 hineinlaufend,

im Westen:  durch eine gedachte Linie ausgehend vom Endpunkt der sidlichen Grenze des
raumlichen Geltungsbereiches orthogonal in einem Abstand von 53 m parallel

Reinold. Stadtplanung GmbH, Biickeburg
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zur Ostlichen Grenze des Flst. 23/8 nach Norden verlaufend. AnschlieBend
orthogonal nach Osten abknickend zunachst auf die 6stliche Grenze des Flst.
23/8 zulaufend und anschlieBend in Verlangerung auf einer Lange von 100 m
nach Osten in das Flst. 24/6 hineinlaufend, weiter auf einer Ldnge von 22 m in
norddstliche Richtung verlaufend und dann auf einer Ldnge von 71 m nach
Norden. In einem Abstand von 6 m zur GebdudeauBenkante des
Hallengebdaudes zunachst 19 m nach Osten und dann 44 m nach Norden
verlaufend, im Anschluss 5 m nach Westen und 13 m in norddstliche Richtung,
weiter auf einer Lange von 19 m und in einem Abstand von 4 m parallel zur
westlichen Grenze des Flst. 24/5 nach Norden verlaufend, dieser Grenze
anschlieBend in noérdliche Richtung folgend bis zur sidlichen Grenze des Flst.
24/.

Alle Flurstlicke befinden sich in der Flur 3 der Gemarkung Sprengel.

Reinold. Stadtplanung GmbH, Biickeburg
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Abb.: Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches des Teilplanes 1 (Kartengrundlage ALKIS, M 1:1.000
(i. O.), © GeoBasis-DE/LGLN (2026))
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Teilplan 2

Der raumliche Geltungsbereich flir den Teilplan 2 liegt sldlich der Ortschaft Vahlzen, sidlich
des Teilplanes 1, o6stlich der StraBe Vahlzen, nérdlich des Wieheholzer Baches. Der
Geltungsbereich umfasst eine Flache von ca. 0,5 ha des Flst. 24/6, Flur 3, Gemarkung
Sprengel, und wird wie folgt begrenzt:

Im Osten: auf einer Lange von 102 m durch die westliche Grenze des Flst. 92/26,

im Siden: ausgehend von der westlichen Grenze des Flst. 92/26 auf einer Lange von 104
m entlang der Nordseite des Wieheholzer Baches in das Flst. 24/6 hineinlaufend,
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im Norden:  ausgehend von dem sich ergebenden Endpunkt der sudlichen
Plangebietsgrenze durch eine gedachte Linie mit einer Lange von 120 m in
norddstliche Richtung bis auf die westliche Grenze des Flst. 92/26 verlaufend.

Alle Flurstlicke befinden sich in der Flur 3 der Gemarkung Sprengel.

Abb.: Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches des Teilplanes 2 (Kartengrundlage ALKIS, M 1:1.000
(i. 0.), © GeoBasis-DE/LGLN (2026))
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Teilplan 3

Der raumliche Geltungsbereich des Teilplans 3 liegt slidlich der Ortschaft Vahlzen, siidlich des
Teilplanes 1, nordwestlich des Teilplanes 2, 6stlich der StraBe Vahlzen, siidlich des Wieheholzer
Baches und umfasst eine Flache von ca. 0,25 ha. Der raumliche Geltungsbereich umfasst eine
Teilflache des Flst. 24/6, Flur 3, Gemarkung Sprengel, und wird wie folgt begrenzt:

Im Nordwesten: auf einer Ldnge von 51 m durch die sudostliche Grenze des Flst. 23/8,
anschlieBend durch eine gedachte Linie, die ausgehend von der v.g. Grenze
zunachst 14 m in sidostliche Richtung und anschlieBend noch einmal
abknickend weitere 7 m in sudliche Richtung verlauft,

im Suden: ausgehend vom Endpunkt der nordwestlichen Grenze des raumlichen
Geltungsbereiches durch eine 84 m lange gedachte Linie, die in 6stliche
Richtung bis auf die Siidseite des Wieheholzer Baches verlauft,

im Nordosten: auf einer Lange von 69 m durch die Siidseite des Wieheholzer Baches.
Alle Flurstiicke befinden sich in der Flur 3 der Gemarkung Sprengel.
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Abb.: Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches des Teilplanes 3 (Kartengrundlage ALKIS, M 1:1.000
(i. O.), © GeoBasis-DE/LGLN (2026))
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Teilplan 4

Weiter sldlich des Siedlungsbereiches Vahlzen, 6stlich des Windparks Ilhorn, in einem
Waldstlick westlich der StraBe Vahlzen befindet sich der raumliche Geltungsbereich des
Teilplans 4. Der Teilplan umfasst eine Flache von ca. 0,73 ha des Flst. 44/6, Flur 3, Gemarkung
Sprengel, und wird wie folgt begrenzt:

Im Westen: durch die sltidostliche Grenze des Flst. 44/5,
im Siden: auf einer Lange von 132 m durch die nérdliche Grenze des Flst. 86/2,

im Osten: ausgehend vom Endpunkt der sldlichen Grenze des raumlichen
Geltungsbereiches in nordwestliche Richtung verlaufend, bis auf den nérdlichen
Grenz-/Endpunkt der sudostlichen Grenze des Flst. 44/5.

Alle Flurstiicke befinden sich in der Flur 3 der Gemarkung Sprengel.
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Abb.: Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches des Teilplanes 4 (Kartengrundlage ALKIS, M 1:1.000
(i. O.), © GeoBasis-DE/LGLN (2026))
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Teilplan 5

Der raumliche Geltungsbereich des Teilplanes 5 befindet sich nordwestlich des Teilplanes 4
und umfasst eine Flache von ca. 0,06 ha des Flst. 44/6, Flur 3, Gemarkung Sprengel. Der
raumliche Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

Im Westen:

im Norden:

im Osten:

im Siden:

durch eine 22 m lange gedachte Linie innerhalb des Flst. 44/6, die in einem
Abstand von 72 m parallel zur 6stlichen Grenze des Flst. 49/8 verlauft,

durch eine 25 m lange gedachte Linie innerhalb des Flst. 44/6, die ausgehend
vom Endpunkt der westlichen Plangebietsgrenze in einem Abstand von 21 m
parallel zur slidlichen Grenze des Flst. 43/1 verlauft,

ausgehend von dem Endpunkt der nérdlichen Plangebietsgrenze auf einer
Lange von 22 m in einem Abstand von 97 m parallel zur 6stlichen Grenze des
Flst. 49/8 nach Stidosten verlaufend,

ausgehend von dem Endpunkt der Ostlichen Plangebietsgrenze auf einer Léange
von 25 m in einem Abstand von 43 m parallel zur stdlichen Grenze des Flst.
43/1 bis auf den Endpunkt der westlichen Plangebietsgrenze verlaufend.

Alle Flurstticke befinden sich in der Flur 3 der Gemarkung Sprengel.
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Abb.: Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches des Teilplanes 5 (Kartengrundlage ALKIS, M 1:1.000
(i. O.), © GeoBasis-DE/LGLN (2026))
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Die genauen Abgrenzungen der réumlichen Geltungsbereiche sind aus dem Bebauungsplan im
MaBstab 1:1.000 ersichtiich.

3.2 Zustand des Plangebietes und umgebende Nutzungen

Der Teilplan 1 liegt am slidéstlichen Siedlungsrand der Ortschaft Vahlzen. Im Bereich des
Plangebietes ist bereits eine gem. § 35 BauGB privilegiert errichtete, in ihren
Anlagenbestandteilen genehmigte und betriebene Bioenergieanlage vorhanden. Die sudlich
und sudwestlich daran anschlieBenden und fiir die Erweiterung der Biogasanlage
vorgesehenen Flachen im Plangebiet werden gegenwartig noch als landwirtschaftliche
Ackerflache genutzt.

Das Plangebiet ist im Norden, Osten und Siden umgeben von landwirtschaftlichen Flachen
und wird Uber einen landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg und die ndrdlich daran anschlieBende
KreisstraBe 26 (K 26) verkehrlich erschlossen. Das unmittelbare Umfeld der Anlage ist von
ausgeraumten Ackerflachen gepragt. Ein Gehdlzbewuchs ist primar nur entlang der StraBen
sowie Bachen und Graben vorhanden. Vereinzelt finden sich in einem Abstand von rd. 300 bis
450 m zum Plangebiet ebenfalls im AuBenbereich gelegene landwirtschaftliche Hofstellen.
Sudwestlich zudem eine Wohnnutzung im AuBenbereich. Im Westen schlieBt an das Plangebiet
neben einer der Biogasanlage zugehdrigen landwirtschaftlichen Hofstelle und einer Kfz-
Werkstatt an der K 26 auch ein Waldstiick an. In einer Entfernung von rd. 660 m &stlicher
Richtung befindet sich das Naturschutzgebiet NSG LU 00014 ,Hiigelgréberheide bei Langeloh".

Der Teilplan 2 befindet sich stidlich des Teilplanes 1 am Wieheholzer Bach. Die im Plangebiet
gelegenen Flachen stellen sich als landwirtschaftliche Ackerflache dar. Die Flache ist umgeben
von landwirtschaftlichen Wirtschaftsflachen. Der Wieheholzer Bach verlauft stdlich und 6stlich
angrenzend. Im 6stlichen Anschluss finden sich vereinzelte gewasserbegleitende Griin- und
Gehdlzstrukturen.
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Der Teilplan 3 befindet sich nordwestlich des Teilplanes 2 Gstlich der StraBe Vahlzen. Die im
Teilplan 3 gelegenen Flachen stellen sich als kleinrdumige Waldflache dar. Die Bepflanzung
der Flache erfolgte im Rahmen der Realisierung der im Teilplan 1 bestehenden Biogasanlage
als KompensationsmaBnahme. Umgeben wird auch diese Flache von Acker- und Griinflachen,
die mit linienhaften Gehdlzstrukturen und vereinzelten Waldfldchen durchzogen sind. Nordlich
des Plangebietes verlauft der Wieheholzer Bach. Siidwestlich zudem eine Wohnnutzung im
AuBenbereich.

Abb.: Nutzungsstrukturen in der Umgebung der Teilpldne 1 (Betriebsstandort) bis 3 (Kartengrundlage
AK 5, M 1:5.000, © GeoBasis-DE/LGLN (2026))
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Die Teilplane 4 und 5 befinden sich sudlich des Siedlungsbereiches Vahlzen, &stlich des
Windparks Ilhorn, in einem Waldstiick westlich der StraBe Vahlzen. Die Plangebiete selbst
stellen sich als Waldflachen dar. Diese wurden als Kompensationsflachen der Biogasanlage im
Teilplan 1 angelegt.
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Die Flachen schlieBen sich umgebend weitere Waldflachen an, die im Weiteren von
landwirtschaftlichen Ackerflachen und Griinland umgeben sind. Westlich befinden sich zudem
Standorte flir Windenergieanlagen (WEA) des Windparks Ilhorn.

Abb.: Nutzungsstrukturen in der Umgebung der Teilpldne 4 und 5 (Kartengrundlage AK 5, M 1:5.000, ©
GeoBasis-DE/LGLN (2026))
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3.3 Baurechtliche Situation

Im Teilplan 1 ist eine bestehende und als privilegierten Anlage gem. § 35 BauGB genehmigte
Biogasanlage vorhanden. Die bereits bestehende und genehmigte Anlage besteht aus
folgenden Komponenten:

¢ 1 Halle
¢ 1 Silageplatte
e 1 Garrestelager mit Tragluftdach, Fassungsvermégen 2.409 m3

e 1 Garrestelager mit Betondecke, Fassungsvermégen 965 m3
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e 1 Garrestelager mit Betondecke, Fassungsvermdgen 1.821 m3

e 1 Garrestelager mit Betondecke, Fassungsvermdgen 5.901 m3

e 1 Behalter flir Regenwasser, Fassungsvermdgen 764 m3

e Lagercontainer

e Abstellraum

e 2 Pumpenstationen

e 1 Fermenter mit Betondecke, Fassungsvermdgen zwischen 2.083 m3
¢ Warmwasserpufferspeicher

e Abtankplatz.

Die mit den jeweiligen Genehmigungen verbundenen KompensationsmaBnahmen sind im
Umweltbericht zum Bebauungsplan (Teil II der Begriindung) differenziert dargelegt. Die
externen Flachen auf denen Ersatzpflanzungen erfolgt sind, sind als Teilplane 3 bis 5
Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 3 und werden Uber die Festsetzung als Flachen flir Wald
planungsrechtlich gesichert. KompensationsmaBnahmen die am Anlagenstandort bereits
umgesetzt wurden und im Rahmen der Standorterweiterung nicht Uberplant werden, werden
im Bebauungsplan (Teilplan 1) zum Erhalt festgesetzt. Uberplante oder bislang noch nicht
umgesetzte KompensationsmaBnahmen werden im Rahmen dieses Bebauungsplanes durch
entsprechende Festsetzungen auf externen Kompensationsflachen ausgeglichen. Die
Kompensation flr den bodenrechtlichen Ausgleich erfolgt auf dem Flurstiick 124/18, Flur 2,
der Gemarkung: Schilern durch die Entwicklung von feuchtem, extensiv genutztem Griinland
auf Ackerflachen.

Abb.: Genehmigte Nutzungen im Plangebiet (unmaBstéblich)

B PLANWERK. AGRAR GMEH

3.4 Rechtsverbindliche Bebauungsplane im Plangebiet und seiner
Umgebung

Im Planbereich und dessen unmittelbarer Umgebung sind keine rechtsverbindlichen
Bebauungsplane vorhanden.
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3.5 Ziele und Zwecke der Planung

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3 sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Sicherung und Entwicklung der am Ortsrand von Vahlzen bestehenden
Biogasanlage der Bioenergie Weseloh GmbH & Co. KG geschaffen werden.

Der Betrieb der im Teilplan 1 bestehenden Biogasanlage erfolgt derzeit als privilegierte Anlage
auf der Grundlage der Vorgaben des § 35 BauGB (Bauen im AuBenbereich). Die Errichtung
und der Betrieb einer Biogasanlage ist im AuBenbereich gem. § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB zulassig,
wenn offentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende ErschlieBung gesichert ist
und die Biogasanlage im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs unter Einhaltung der
folgenden Voraussetzung betrieben wird:

e das Vorhaben steht in einem raumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Betrieb,

¢ die Biomasse stammt Uiberwiegend aus dem Betrieb oder iberwiegend aus diesem und
aus nahe gelegenen Betrieben nach den Nummern 1, 2 oder 4, soweit letzterer
Tierhaltung betreibt,

e es wird je Hofstelle oder Betriebsstandort nur eine Anlage betrieben und

e die Kapazitat einer Anlage zur Erzeugung von Biogas Uberschreitet nicht 2,3 Millionen
Normkubikmeter Biogas pro Jahr, die Feuerungswarmeleistung anderer Anlagen
Uberschreitet nicht 2,0 Megawatt.

Durch Veranderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz und um eine Flexibilisierung der
Stromerzeugung aber auch der Nutzung des im Betriebsprozess anfallenden Gases zu
ermoglichen, sind Veranderungen im Anlagenbetrieb notwendig. Der Ausbau der
Biomethaneinspeisung ist aufgrund der geopolitischen Notwendigkeit zur Diversifizierung der
Gasversorgung unverzichtbar und erklartes Ziel der Europdischen Kommission. Ein groBes
Potenzial bietet die Umriistung bestehender Biogasanlagen auf die Gaseinspeisung. Der
wirtschaftliche Betrieb einer Gasaufbereitung erfordert einen gewissen Mindestdurchsatz an
Biogas. Der Betreiber ist daher an die Gemeinde Neuenkirchen mit dem Wunsch
herangetreten, seinen Anlagenstandort zu vergréBern, um die Anlage dem neuesten Stand der
Technik entsprechend modifizieren zu kénnen. Dabei geht es primdr darum, das produzierte
Biogas in Biomethan aufzubereiten. Die vielfdltigen Verwendungsmdglichkeiten des
Biomethan, wie Einspeisung ins Erdgasnetz, Verflissigung zu LNG/CNG u.d., sollen u.a. durch
den Bebauungsplan ermdglicht werden. Der Rohstoffmix soll sich entsprechend der Ziele des
Gesetzgebers sukzessive anpassen. Der Anteil der Anbaubiomasse wird weitestgehend durch
vorhandene landwirtschaftliche Reststoffe wie Giille und Mist aus der Region ersetzt werden.

Das Plangebiet soll langfristig der Unterbringung von Anlagen und Einrichtungen zur
Erzeugung und Aufbereitung von Bioenergie, inklusive der Lagerung und Verarbeitung der
Roh- und Reststoffe sowie erforderlicher Nebennutzungen dienen.

Im Wesentlichen:

e Anlagen und Einrichtungen zur Lagerung und zum Transport von Roh- und Reststoffen,
wie z.B. Lagerhallen und -flachen, Silageplatten, Garrestlager

e Anlagen und Einrichtungen zur Energieerzeugung, wie z.B. Fermenter, Gasspeicher
e Bauliche Anlagen / Hallen zur Bearbeitung / Aufbereitung von Reststoffen,

e Anlagen und Einrichtungen zur Erzeugung von Strom und/oder Warme, wie z.B.
Blockheizkraftwerke

e Anlagen und Einrichtungen zur Warmeerzeugung und Nutzung, wie z.B. Trocknung

e Anlagen und Einrichtungen zur Aufbereitung von Biogas zu Biomethan
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e Anlagen und Einrichtungen zur Weiterverwendung von Biomethan, wie z.B. Einspeisung
in das offentliche Erdgasnetz oder Betrieb einer Biomethan-Tankstelle

e Anlagen und Einrichtungen zur LNG-Erzeugung

e Anlagen und Einrichtungen zur CO,-Erzeugung

e Anlagen und Einrichtungen zur Biogasaufbereitung fiir Dritte (Biogasanlagen)
e  Aufenthaltsraume

e sonstige betriebsbezogene Nebeneinrichtungen und Nebenanlagen

e Abstell- und Bewegungs-/Fahrflachen.

Der vorliegende Bebauungsplan soll daher die bauleitplanerische Voraussetzung zur Sicherung
und Erweiterung der bestehenden, bislang privilegierten Biogasanlage, liber den Rahmen der
Privilegierung hinaus, schaffen. Zu diesem Zweck soll eine auf die Entwicklungsziele hin
angepasste Art und ein entsprechendes MaB der baulichen Nutzung festgesetzt werden. Aus
diesem Grund erfolgt flir die bereits vorhandenen und der bestehenden Biogasanlage
zuzuordnenden Betriebsflaichen sowie die flr die Betriebsentwicklung erforderlichen
Erweiterungsflachen die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
~Bioenergie® gem. § 11 Abs. 2 BauNVO. Erganzend wird neben einer Grundflachenzahl von 0,8
die maximal zuldssige Hohe baulicher Anlagen begrenzt und eine abweichende Bauweise mit
zulassigen Gebaudelangen lber 50 m festgesetzt.

GemalB § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitplane eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung,
die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschitzenden Anforderungen auch in
Verantwortung gegeniiber kiinftigen Generationen miteinander in Einklang bringen und eine
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berlicksichtigung
der Wohnbediirfnisse der Bevdlkerung gewahrleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine
menschenwirdige Umwelt zu sichern, die natirlichen Lebensgrundlagen zu schiitzen und zu
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der
Stadtentwicklung, zu férdern, sowie die stddtebauliche Gestalt und das Orts- und
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

GemadB § 1 a Abs. 5 BauGB ist im Rahmen der Bauleitplanungen den Erfordernissen des
Klimaschutzes sowohl durch MaBnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch
durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen.

Mit der angestrebten Entwicklung der Biogasanlage Sprengel/Vahlzen soll diesem Grundsatz
Rechnung getragen werden.

Durch die Verwendung pflanzlicher und tierischer Produkte als Eingabestoffe der Biogasanlage
kdnnen zudem fossile Brennstoffe eingespart werden. Diese MaBnahmen zum Klimaschutz
flihren zu einer Reduzierung des CO,-AusstoBes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB).

Die Nutzung der bereits bestehenden Anlageninfrastruktur ermoglicht dabei ein
kostensparendes Bauen (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) und sparsamen und schonenden Umgang
mit dem Schutzgut Flache (§ 1 a Abs. 2 BauGB).

Die mit der geplanten Erweiterung der Biogasanlage verbundenen Auswirkungen, u.a. auf das
Verkehrsnetz als auch die bestehende Immissionssituation wurden gutachterlich untersucht.
Auf die nachfolgenden Kapitel 4.3 ,Verkehr" und 4.5 ,Immissionsschutz" wird diesbeztiglich
verwiesen.

Die vorhandene Biogasanlage (Teilplan 1) ist im nordlichen Bereich (ber einen
landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg mit Anschluss an die K 26 an das (lber)ortliche
Verkehrsnetz angebunden. Durch die Leistungssteigerung sind keine Anderungen der
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verkehrlichen  Anbindung  notwendig.  Vorhandene  StraBen  (Anschluss  Uber
landwirtschaftlichen Weg und K 26) sind bereits entsprechend ausgebaut.

Am norddstlichen Rand des Anlagenstandorts (Teilplan 1) wird zum Zwecke der Sicherung der
bereits umgesetzten Eingriinung auf den privaten Grundstiicken eine Flache mit Bindung an
den Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b
BauGB festgesetzt. Daran anschlieBend wird flir den 6stlichen, stidlichen und westlichen
Bereich eine Randeingriinung vorgesehen und entsprechend eine Flache zum Anpflanzen von
Baumen, Strauchern und sonstigen Geholzen im Bebauungsplan festgesetzt (gem. § 9 Abs. 1
Nr. 25 a BauGB). Die Ubergangsbereiche zwischen dem Plangebiet und der angrenzenden
freien Landschaft werden durch die Anpflanzung von heimischen Baumen und Strauchern
gegliedert, sodass in diesem Bereich eine Strukturierung und Einbindung des Plangebietes
erfolgen kann. Mdgliche Auswirkungen der Bebauung auf das Landschaftsbild kdnnen so und
in Verbindung mit der Begrenzung der Hohe der baulichen Anlagen angemessen aufgefangen
werden.

Zum Ausgleich der bereits erfolgten und zukiinftig méglichen Eingriffe in die Schutzgiter
innerhalb des Teilplanes 1 werden externe KompensationsmaBnahmen auf den Flachen der
Teilplane 2 bis 5 in die Planung aufgenommen. Sie sind durch Festsetzungen von Flachen fir
Wald und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft gesichert und entsprechend der Angaben umzusetzen bzw. auch
weiterhin durch entsprechende Bewirtschaftung und Pflege dauerhaft zu erhalten.

4 Inhalt des Bebauungsplanes

4.1 Art und MaB der baulichen Nutzung, Bauweise und Baugrenzen
4.1.1 Art der baulichen Nutzung

In Anlehnung an die bestehende Nutzung durch die Biogasanlage wird als Art der baulichen
Nutzung ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung , Bioenergie™ gem. § 11 (2)
BauNVO im Geltungsbereich des Teilplans 1 festgesetzt.

Die konkreten Nutzungen und Einrichtungen werden in den textlichen Festsetzungen zum
Bebauungsplan wie folgt bestimmt:

§1 Art der baulichen Nutzung - Sondergebiet ,,Bioenergie"
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBiV.m. § 11 (2) BauNVO)

(1) Das festgesetzte Sondergebiet dient der Sicherung und Entwicklung der vorhandenen
Biogasanlage. Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
~Bloenergie" (SO-Gebiet) ist die Errichtung und der Betrieb von "Anlagen zur energetischen
Nutzung von Biomasse - Biogasaniage" mit den zum Betrieb der Anlage erforderfichen
Nebenanlagen, sonstigen Betriebs- und Lagerflachen sowie Lagerhallen zuldssig.

2) Innerhalb des Sondergebietes sind neben der in Absatz 1 genannten Nutzung weitere
Einrichtungen und Nutzungen allgemein zuldssig, wenn diese in einem funktionalen
Zusammenhang mit der energetischen Nutzung von Biomasse stehen und der Hauptnutzung
untergeordnet sind. Hierbei handelt es sich u.a. um

—  Aufbereitung des Biogases (z.B. Biomethan oder Bioerdgas) und Weiterverarbeitung,

—  Nutzung der Prozesswérme (z.B. zur Trocknung von Garresten und Holz),

—  Gewinnung und Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz sowie von Strom in das
Elektrizitdtsnetz,

—  Batteriespeicher,

—  Solarmodule,
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- Waéarmepumpen,
—  betriebsbezogene Tankstellen fiir erneuerbare Energien.
3) Als Biomasse sind nur pflanzliche Rohstoffe, Nebenprodukte pflanzlicher Herkunft sowie

tierische Exkremente (Mist, Gille) im Sinne der zum Zeitpunkt der Genehmigung der
Biogasanlage geltenden Biomasseverordnung (BiomasseV) zuldssig.

4) Die Produktionsleistung von Rohbiogas wird auf 6 Mio. Nm3/ahr und die
Feuerungswérmeleistung auf 20 MW begrenzt.

Andere Nutzungen, die keinen unmittelbaren Bezug zur beschriebenen Hauptnutzung
aufweisen, sind innerhalb des festgesetzten Sondergebietes nicht zuldssig. Dies gilt
insbesondere flir gewerbliche Nutzungen, die keinen funktionalen Bezug zur Hauptnutzung
aufweisen und filr jegliche Wohnnutzungen, die ansonsten auf einen Immissionskonflikt
schlieBen lassen.

Die Festsetzung eines Sondergebietes ermdglicht ausschlieBlich die oben aufgefiihrten
Nutzungen. Eine Wohnnutzung ist innerhalb des Sondergebietes nicht zuldssig, auch wenn
diese im Zusammenhang mit der Nutzung der Prozesswarme stehen wiirde. Mit der Aufstellung
des Bebauungsplanes und der damit verbundenen Ausweisung des Standortes der
Biogasanlage in einem gem. § 30 BauGB Uberplanten Bereich, sind auch andere Gesellschafts-
und Betriebsformen sowie eine héhere gegenliber der in § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB aufgefiihrten
Energieproduktion zuldssig. Dadurch kann langfristig eine effektive Nutzung der Biogasanlage,
eine stoffliche Verwertung der nachwachsenden Rohstoffe und damit eine sinnvolle Nutzung
regenerativer Energien im Rahmen der festgesetzten Leistung der Anlage gewahrleistet
werden.

Auf den Betriebsablauf hat die Aufstellung des Bebauungsplanes keine Auswirkungen. Fir die
bestehende Biogasanlage liegen bereits entsprechende immissionsschutzrechtliche
Genehmigungen vor.

Um eine der bereits bestehenden Leistungskapazitat entsprechende zukunftsorientierte
Entwicklung bertiicksichtigen zu kénnen, ist eine Produktionsleistung von max. 6 Mio. Nm3/Jahr
Rohbiogas festgesetzt. Dieser Kennwert ist so gewahlt, dass die Betreiber der Anlage bei
Berlcksichtigung der ortlich verfigbaren landwirtschaftlichen Produktionsflachen eine
dauerhafte Biomasselieferung gewahrleisten kénnen.

Um auch zukiinftig die optimale Ausnutzung der Anlage zu gewahrleisten, werden auch
Einrichtungen und Anlagen zugelassen, die in einem funktionalen Zusammenhang mit der
Nutzung der Biomasse stehen. Hierzu zahlen z.B. die Aufbereitung des Biogases und die
Nutzung der beim Anlagenbetrieb entstehenden Prozesswdarme, u.a. zur Trocknung von
Garresten und Holz, aber auch die Gewinnung und Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz
sowie von Strom in das Elektrizitdtsnetz.

Als Biomasse sollen nur die Biomasseerzeugnisse in die Anlagen eingebracht werden, die mit
der Biomasseverordnung verbunden sind. Hierzu gehdren u.a. auch alle nachwachsenden
Rohstoffe sowie fllissige und feste Exkremente aus der Tierhaltung. In diesem Zusammenhang
flhrt der Einsatz tierischer Exkremente zur Zufuhr von Spurenelementen, die sich positiv auf
den Anlagenprozess auswirken. Der Anteil fester oder fllissiger Exkremente ist im Vergleich
zur Ubrigen Biomasse gering, da die Stabilitédt des Garsubstrates beachtet werden muss und
nur eine verhdltnisméBig geringe Menge entsprechender Biomasse prozess- und
anlagenvertraglich ist. Vorhabenbezogen kann der Anteil fester und flissiger Exkremente
jedoch ein unterschiedliches Volumen einnehmen und daher variieren.
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4.1.2 MaB der baulichen Nutzung
e Grundfiachenzahl gem. § 19 Abs. 2 BauNVO

Um die betrieblichen Anforderungen an die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen
hinreichend genug berlcksichtigen zu kénnen, wird aufgrund der bereits bestehenden
baulichen Anlagen (u.a. Fahrsilos, Garrestbehalter) eine GRZ von 0,8 fiir die bebaubaren
Grundstlcksflachen festgesetzt. Die GRZ gibt den Anteil der max. Uberbaubaren Grundflache,
bezogen auf die jeweilige GrundstiicksgréBe an. Hierdurch wird die versiegelbare Flache auf
ein dem Betrieb angepasstes MaB begrenzt. Eine Uberschreitung der innerhalb des
Sondergebietes festgesetzten Grundflachenzahl ist unzuldssig, da nicht mehr Flachen als
zwingend flr die Sicherung und Entwicklung der Biogasanlage erforderlich sind einer
Versiegelung zugefiihrt werden sollen.

§2  Uberschreitung der Grundflichenzahl
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Eine Uberschreitung der innerhalb des Sondergebietes festgesetzten Grundfléchenzahl fiir
Vorhaben gem. § 19 Abs. 4 BauNVO st unzuldssig.

e Begrenzung der Hohe baulicher Anlagen gem. § 16 BauNVO

Durch die Begrenzung der HOhe baulicher Anlagen auf max. 18 bzw. 24 m konnen
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes auf ein flir den Betrieb der Biogasanlage
erforderliches Minimum verringert und eine stadtebauliche Integration und Unterordnung der
hinzutretenden baulichen Anlagen in Verbindung mit der ebenfalls festgesetzten
Rahmeneingriinung ermdglicht werden. Bei einem Foliendach (Gasspeicher) ist dabei die
maximale Ausdehnung zu Grunde zu legen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund der im weiteren
Umfeld gelegenen Siedlungsbereiche, die nicht durch Gberdimensional wirkende bauliche
Anlagen zusatzlich visuell beeintrachtigt werden sollen.

Eine Uberschreitung dieser Hohe um max. 3 m fiir die Errichtung der fiir die im Sondergebiet
zuldssigen Nutzungen technisch erforderlichen Bauteile (z.B. Abgasschornsteine) ist
ausnahmsweise zulassig.

Bezugsebene ist die Oberkante der zur ErschlieBung des Grundstiickes notwendige
angrenzende offentliche Verkehrsflache im Ausbauzustand. Steigt das Gelande von der
Verkehrsflache zum Gebdude an, so darf das o.g. MaBB um einen Zuschlag Uberschritten
werden; der zulassige Zuschlag ergibt sich aus der Differenz zwischen der Hohe der natirlichen
Gelandeoberflache, gemessen an der der Verkehrsflache zugewandten Seite des Gebdudes, in
der Mitte der an die Verkehrsflache angrenzenden Grundstiicksgrenze und der Bezugsebene.
Geringfligige, baubedingte Abweichungen von bis zu 0,2 m sind zulassig.

§3  Hoéhenbegrenzung baulicher Anlagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 BauNVO)

(1) Die Hohe der baulichen Anlagen im SO-Gebiet wird durch Planzeichen festgesetzt.

2) Gemal3 § 31 (1) BauGB sind von der im Bebauungsplan festgesetzten Hochstgrenze der Hohe
baulicher Anlagen Ausnahmen zuldssig, soweit diese aus immissionsschutzrechtlichen
Griinden (z.B. Schornsteine) oder aus Griinden des technischen Betriebs (z.B. Aufziige, Silos,
usw.) erforderfich sind. Fur etwaige Ausnahmen wird die Hohe auf max. 3 m (ber dem
festgesetzten Hohenmaximum festgesetzt.

3) Bezugsebene im Sinne dieser Satzung ist die zur ErschlieBung des Grundstiickes notwendige
Offentliche Verkehrsfidche im Ausbauzustand. Steigt das Geldnde von der Verkehrsfldache zum
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Gebdude, so dlirfen die 0.g. MalBe um einen Zuschlag tiberschritten werden, der zuldssige
zZuschlag ergibt sich aus der Differenz zwischen der Hohe der natdirlichen Gelandeoberfldche,
gemessen an der der Verkehrsfidche zugewandten Seite des Gebédudes, in der Mitte der an
die Verkehrsfidche angrenzenden Grundstiicksgrenze und der Bezugsebene. Geringfigige,
baubedingte Abweichungen von bis zu 0,2 m sind zuldssig.

4.1.3 Bauweise

Da im Sondergebiet bereits bauliche Anlagen vorhanden sind, die eine Lange von mehr als 50
m aufweisen (Fahrsilo), wird die abweichende Bauweise im Sinne einer offenen Bauweise ohne
Begrenzung der Lange der baulichen Anlagen festgesetzt. Die Festsetzung nach § 22 Abs. 4
BauNVO tragt den besonderen Flachen- und Funktionsanforderungen des Sondergebietes
Rechnung. Die Zulassung von Gebduden ohne Langenbeschrankung ermdglicht eine
bedarfsgerechte Anordnung zusammenhangender baulicher Anlagen und vermeidet kiinstliche
Unterteilungen funktionaler Einheiten. Durch die Beibehaltung der offenen Bauweise mit
Grenzabstdanden werden zugleich die stadtebaulichen Zielsetzungen hinsichtlich
Durchgriinung, Belichtung und raumlicher Gliederung gesichert.

§4  Abweichende Bauweise
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Innerhalb des Sondergebietes ist eine abweichende Bauweise als offene Bauweise ohne
Beschrénkung der Lange der baulichen Anlagen zuldssig.

4.1.4 Baugrenzen

Die Baugrenzen erstrecken sich auf den Bereich, der bereits durch die bestehende
Biogasanlage genutzt wird sowie die daran sidlich bzw. sldwestlich anschlieBenden
Erweiterungsflachen des Betriebsstandortes. Es wird eine groBflachige, zusammenhangende
Uberbaubare Grundstiicksflache festgesetzt. Innerhalb dieser Flache ist die Anordnung der
jeweiligen baulichen Anlagen entsprechend den Betriebserfordernissen zuldssig. Eine
Einschréankung der Uberbaubaren Grundstiicksflaichen auf die genaue Lage der baulichen
Anlagen ist nicht zielfilhrend, da hierdurch die betriebliche Anordnung der auch zukinftig
erforderlichen technisch bedingten baulichen Anlagen unnétig eingeschrankt wirde.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch die sonst als Nebenanlagen zu bezeichnenden
baulichen Anlagen im Zusammenhang mit der Hauptnutzung der Biogasanlage selbst zur
Hauptnutzung werden, so dass diese nur in den Uberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig
sind und eine entsprechend groBe liberbaubare Grundstiicksflache erfordern.

Zu der im Nordwesten des Plangebietes gelegenen Waldflache werden mit den Baugrenzen
Absténde von 30 m eingehalten. Die erforderlichen Abstandsflaichen zum Wald werden im
Bebauungsplan als Flachen, die von Bebauung freizuhalten sind, festgesetzt. Innerhalb dieser
Flachen ist grundsatzlich die Errichtung baulicher Anlagen aller Art unzulassig.

&5  Fldchen, die von Bebauung freizuhalten sind (Bauverbotszone ,, Wald")
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes ist innerhalb der Fldchen, die von Bebauung
freizuhalten sind, die Errichtung von baulichen Anlagen aller Art unzuldssig.
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4.2 Ortliche Bauvorschriften iiber Gestaltung

Der Standort der Biogasanlage (Teilplan 1) liegt in der freien Landschaft. Um visuellen
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes entgegenzuwirken und eine hinreichende
Integration der hinzukommenden baulichen Anlagen erzielen zu kénnen, werden o&rtliche
Bauvorschriften gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO Bestandteil des Bebauungsplanes. Diese
beziehen sich auf die farbliche Gestaltung von AuBenbauteilen.

Farbtone von AuBBenbauteilen

Da die baulichen Anlagen betriebsbedingt eine Hohe von max. 18 bis 24 m (Gesamthdhe)
aufweisen kdnnen, sind zur Integration der baulichen Anlagen in die umgebende Landschaft
und zur Vermeidung von uberdimensional auf die Ortslage Vahlzen wirkenden AuBenbauteilen
Festsetzungen zur Farbgebung Bestandteil des Bebauungsplanes.

Fir die AuBenwandflachen der baulichen Anlagen werden nur erdfarbene, braune, weile,
graue und/oder griine Farbtdne zugelassen. Dacher werden in den oértlichen Bauvorschriften
nicht geregelt. Fir die Errichtung einer Biogasanlage sind die wesentlichen Gebdaude bzw.
Behalter der Fermenter, der Nachgarer und das Garproduktlager. Fir diese baulichen Anlagen
ist die Regelung von Festsetzungen fir Dacher nicht erforderlich, da die Behalter
anlagenbedingt abgedeckt sind. In der Regel handelt es sich bei der Folienabdeckung von
Behaltern um griine bis graue Farben, die mit dem Landschaftsbild vereinbar sind.

RAL- Farbton Bezeichnung

1015 Hellelfenbein 6005 Moosgriin
6024 Verkehrsgriin 6011 Resedagrin
6021 Blassgrin 6013 Schilfgriin
8002 Signalbraun 6025 Farngriin
8007 Rehbraun 6026 Opalgrin
8012 Rotbraun 6028 Kieferngriin
8015 Kastanienbraun 7037 Staubgrau
8024 Beigebraun 7005 Mausgrau
7002 Olivgrau 8017 Schokoladenbraun
7006 Beigegrau 7008 Khakigrau
6018 gelbgriin 6003 Olivgriin
~Lodengrin® 7035 Lichtgrau
6020 Chromoxidgriin 7033 Zementgrau
7023 Betongrau

Geringfligige Abweichungen von den o.g. Farben sind zuldssig. Ferner sind die Farben grau
und weiB allgemein zuldssig, da diese im Zusammenhang mit der Verwendung von Sichtbeton
Verwendung finden. Die Farben sind in gebrochenen / gedeckten Farbtonen zu wahlen und
groBere Zinkbauteile sind ebenfalls farblich auszufiihren, um evtl. Spiegelungen zu verhindern.

Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Bauteile, deren Farbgebung auf technischen und
daher materialbedingten Erfordernissen basiert sowie fiir untergeordnete Bauteile.

4.3 Verkehr

Die vorhandene Biogasanlage (Teilplan 1) ist im nérdlichen Bereich Uber die K 26 an das
Ortliche und Uberértliche Verkehrsnetz angebunden. Die mit der Entwicklung des
Betriebsstandortes verbundenen, zu erwartenden Verkehre und die Auswirkungen auf das
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anschlieBende Verkehrsnetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung! durch das Biiro
Zacharias Verkehrsplanungen, Biiro Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias, Hannover, untersucht.

Auf der Basis aktueller Verkehrsdaten und Prognosewerte wurde das zukiinftige
Verkehrsaufkommen im Planungsraum sowie fir die Biogasanlage bzw. deren Erweiterung
abgeschatzt (Verkehrsmengen, Lkw-Anteil, Herkunfts-/Zielrichtungen, tageszeitliche
Verteilung).

Zur Ermittlung des aktuellen Verkehrsaufkommens wurde auf der K 26 in Héhe der
Biogasanlage am Donnerstag, den 22.05.2025 in der Zeit von 0.00 bis 24.00 Uhr eine
Querschnittszahlung durchgefiihrt. Die Querschnittsbelastung der K 26 betragt demnach rund
850 Kfz/Werktag, der Schwerverkehrsanteil (SV) liegt bei ca. 11,2 %. Fir die K 26 wird bis
zum Prognosehorizont 2035/40 von einer allgemeinen Steigerung des Verkehrsaufkommens
von 5 % ausgegangen. Demnach liegt die Verkehrsbelastung auf der K 26 zukiinftig bei rund
960 Kfz/Werktag und davon 160 Schwerverkehrsfahrzeuge.

Fir die Biogasanlage ergeben sich derzeit etwa 1.600 Lkw-Fahrten jahrlich. In Spitzenzeiten
kann es bis zu 60 Lkw-Fahrten pro Tag kommen. Zukiinftig wurde zur Sicherheit von einer
Verdoppelung dieser Werte auf 3.200 Lkw-Fahrten jahrlich und bis zu 120 an Spitzentagen
ausgegangen. Weitere Fahrten ergeben sich durch Post, Ersatzteillieferungen, Handwerker
und den Transport landwirtschaftlicher Giiter. Im Mittel sind dies vier Kfz-Fahrten pro Tag. Zur
Sicherheit wurde von 10 Kfz-Fahrten pro Tag ausgegangen. In der Biogasanlage sind flnf
Mitarbeiter beschaftigt. Diese erzeugen 10 Kfz-Fahrten pro Tag. Auch leben auf dem Geldande
der dem Plangebiet angrenzenden Hofstelle drei Personen. Hier sind nochmal 20 Kfz-Fahrten
pro Tag zu erwarten. Insgesamt ergeben sich dann 160 Kfz-Fahrten pro Tag (80 Zu- und 80
Abfahrten). 40 Fahrten davon sind Pkw und 120 Lkw. Die Verteilung nach Ost und West wurde
gleichverteilt angenommen.?

Unter Berlicksichtigung der o.g. Fahrten ergibt sich auch in Spitzenzeiten eine sehr gute
Verkehrsqualitét der Stufe A an der Einmindung der Biogasanlage in die K 26. Die
Leistungsfahigkeit wurde dabei in minimalem Ausbauzustand (ohne Linksabbiegestreifen)
gepriift. Aus Griinden der Leistungsfahigkeit ist also kein Linksabbiegestreifen erforderlich.3

Der vorhandene Wirtschaftsweg wird im Bebauungsplan flir den Teilplan 1 als private
Verkehrsflache mit der Zweckbestimmung ,Landwirtschaftlicher Weg" festgesetzt. Die Flachen
dienen der ErschlieBung der angrenzenden landwirtschaftlichen Hofstelle und der dieser
zugehorigen Biogasanlage. Durch die bereits vorhandenen ErschlieBungsstrukturen kann der
Eingriff in Natur und Landschaft durch die Leistungssteigerung der Anlage minimiert werden,
da keine zusatzlichen Versiegelungen fir den Bau von ZufahrtsstraBen erforderlich werden, so
dass auch den gesetzlichen Anforderungen nach einem sparsamen Umgang mit Grund und
Boden (Bodenschutzklausel) Rechnung getragen werden kann.

4.4 Belange von Boden, Natur und Landschaft
4.4.1 Veranlassung / Rechtsgrundlage

Bei der Aufstellung, Anderung oder Ergénzung der Bauleitpldne ist gem. § 1 a Abs. 3 BauGB
die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes sowie die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts in ihren in

! Zacharias Verkehrsplanungen, Biiro Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias, ,Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung der bestehenden
Biogasanlage in Vahlzen, Gemeinde Neuenkirchen®, Hannover, 28.07.2025

2 Vgl. Zacharias Verkehrsplanungen, Biiro Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias, ,Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung der bestehenden
Biogasanlage in Vahlzen, Gemeinde Neuenkirchen®, Hannover, 28.07.2025, S. 4f.

3 Vgl. Zacharias Verkehrsplanungen, Biro Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias, ,Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung der bestehenden
Biogasanlage in Vahlzen, Gemeinde Neuenkirchen®, Hannover, 28.07.2025, S. 7f.
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§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB genannten Schutzgutern (Tiere, Pflanzen, Boden, Flache, Wasser,
Luft, Klima und das Wirkungsgefiige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische
Vielfalt) in der Abwagung gem. § 1 Abs. 7 BauGB zu bericksichtigen.

Die Inhalte der nachfolgenden Kapitel stellen die flir die Beurteilung der Belange von Boden,
Natur und Landschaft relevanten Aspekte dar, die fiir die stadtebauliche Bedeutung mit Blick
auf die bodenrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes von Bedeutung sind. Die
nachfolgenden Ausfiihrungen wurden auf der Grundlage des Umweltberichtes des Bliros
Bergmann Freiraum Landschaft, Hameln, erstellt. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich,
wenn nicht anders genannt, auf den eigentlichen Bebauungsplan (Teilplan 1).

4.4.2 Fachgesetzliche und fachplanerische Vorgaben

An dieser Stelle werden nur die fiir die Planentscheidung wichtigsten fachplanerischen und
fachgesetzlichen Vorgaben aufgefiihrt. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird darauf
hingewiesen, dass in Teil II Umweltbericht, Kap. 1.2 alle relevanten fachgesetzlichen und
fachplanerischen Vorgaben dargelegt werden.

Vorgaben aus dem Landschaftsrahmenplan des Landkreises Heidekreis (Stand 2013)

Nach dem aus dem Jahre 2013 stammenden Landschaftsrahmenplan des Heidekreises werden
fur den Teilplan 1 gemaB der Karte 1. Arten und Biotope Vorkommen von Biotoptypen mit
sehr geringer Bedeutung (Ackerflachen) und mittlerer Bedeutung (Fichtenwaldchen)
dargestellt. Der Wieheholzer Bach, Gilmerdinger Bach und die Gehdlzreihe im Westen werden
als linienférmiger Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung dargestellt, zudem gibt es eine Darstellung
von Einzelbdumen entlang der K 23. Es handelt sich um den Landschaftsbildtyp AwG -
Ackerbaulich dominierte wellige Geest. Das Plangebiet hat eine geringe Bedeutung flir das
Landschaftsbild (Karte 2: Landschaftsbild).

Der Landschaftsrahmenplan enthalt keine Darstellungen fir Boden. Das Fichtenwaldchen wird
als historisch alter Waldstandort dargestellt (Karte 3a: Besondere Werte von Bdden). Auch
sind keine Darstellungen fir Stoffretention enthalten. Der Wieheholzer Bach wird tiberwiegend
als Gewasser mit naturfernem Gewadsserrand dargestellt (Karte 3b. Stoffretention).

GemaB der Karte 5: Zielkonzept und Karte 5a: Zielkonzept Zieltypen sind keine Darstellungen
fir das Gebiet der Biogasanlage enthalten. Fir die kleine Waldflache gilt - Sicherung und
Verbesserung: Naturnahe Laubwalder auBerhalb der Niederungen (Wn). Es sind ebenfalls
keine fiir Schutzgebiete fir das Plangebiet enthalten (Karte 6. Schutzgebiete).

Vorgaben aus dem Landschaftsplan

Fir die Gemeinde Neuenkirchen liegt kein Landschaftsplan vor.

Fldchennutzungsplan

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Gemeinde Neuenkirchen stellt fiir die
Planbereiche Flachen fir die Landwirtschaft dar. Die Flache flir die Landwirtschaft wird in der
29. Anderung des Flachennutzungsplanes fiir den Bereich der Biogasanlage (Teilplan 1) in eine
Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,Bioenergie" gedndert.

Schutzgebiete und Besonders geschiitzte Teile von Natur und Landschaft

Die Flachen des Plangebietes befinden sich innerhalb des Naturparks Liineburger Heide.

Nordostlich befindet sich das Naturschutzgebiet ,Birkensee® (NSG LU 39), ein kleines,
zertorftes Hochmoorgebiet. Es liegt etwa 2,5 km vom Plangebiet entfernt. Ca. 1 km stidstlich
befindet sich das Naturschutzgebiet ,Hligelgraberheide bei Langeloh™ (NSG LU 14). Hier
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handelt es sich um ein friiher ausgedehntes Heidegebiet mit bewegtem Bodenrelief. Unter den
sandigen Kuppen befinden sich teilweise bronzezeitliche Grabhiigel. In den feuchten Mulden
haben sich hochmoortypische Pflanzen entwickelt. Sandheiden und Kiefernbestande
kennzeichnen das NSG. Etwa 5 km entfernt beginnt das Naturschutzgebiet , Lineburger Heide™
(NSG LU 2).

Die Bohme, die in Nord-Sid-Richtung durch Soltau flieBt, ist als Landschaftsschutzgebiet (LSG
LU0 5 ,Bdhmeaue"), bei Huckerieth als Naturschutzgebiet (NSG LU 21 ,Béhmetal bei
Huckenrieth™) und gleichzeitig als FFH-Gebiet (,Bohme", EU-Kennzahl 2924-301) ausgewiesen.
Sie flieBt etwa 5 km vom Plangebiet entfernt®.

Sudostlich von Neuenkirchen befindet sich das LSG ,Riensheide" (LSG HK 23) mit den darin
befindlichen drei Teilflichen des NSG ,Riensheide mit Stichter See und Sagemoor" (NSG LU
298), die groBflachig Moorgewdsser und Moorheiden schiitzen. Nordwestlich von
Neuenkirchen erstreckt sich das LSG ,Hahnenbachtal® (LSG HK 34). Diese Schutzgebiete liegen
etwa 5 - 6 km vom Plangebiet entfernt.

4.4.3 Kurzdarstellung des Bestandes

Nachfolgend werden die Belange der einzelnen Schutzglter in zusammengefasster Form
dargestellt. Eine ausflihrliche Beschreibung findet sich im Umweltbericht (Teil II der
Begriindung, Kapitel 2).

Schutzgut Mensch

Die im Plangebiet vorhandenen Nutzungen stellen fiir das Schutzgut Mensch aufgrund der
Immissionen eine Vorbelastung dar. Besonders die Larm- und Geruchsimmissionen kénnen zu
einer Beeintrachtigung der menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens flihren. Die
Erweiterung der bestehenden Biogasanlage wird zu zusatzlichen Beeintrachtigungen fiihren.

Auf Grundlage des schalltechnischen Gutachtens konnten keine erheblichen
Beeintrachtigungen durch Larmimmissionen an den Messpunkten festgestellt werden. Auch
sind keine Beeintrachtigungen durch Verkehrsldarm abzuleiten. Eine Veranderung der
geruchlichen Belastungen ist ebenfalls nicht zu erwarten.

Die Teilplane 2 bis 5 wirken sich aufgrund der darin bereits zugeordneten
Kompensationsflachen und MaBnahmen nicht nachteilig auf das Schutzgut Mensch aus.

Schutzqut Pflanzen und Tiere

Pflanzen

Der nordliche Teil des Plangebietes ist durch Versiegelungen und die baulichen Anlagen der
Biogasanlage gepragt. Nordlich, dstlich und sudlich griinen Gehélzpflanzungen, teilweise auf
Wallen, die Biogasanlage ein. Sie bestehen aus heimischen Baum- und Straucharten wie
Eichen, Ahorn, Vogelkirschen, Birken, Schlehen, Hundsrosen, Hartriegel, Liguster u.a.

In den unversiegelten Randbereichen haben sich kleinflachig Ruderalfluren unterschiedlicher
Auspragung etabliert, teilweise wurde Rasen angesat bzw. es hat sich eine rasendhnliche
Grasbedeckung gebildet. Westlich der Biogas- und Hofanlage stockt ein Fichtenforst mit
mittlerem Stammbholz. Zur Biogasanlage hin wurde ein Teil des Waldes entfernt, hier wachst
eine Wiesenflache und einzelne Strauchgeholze, die Fldche wird aktuell als Lagerplatz genutzt.
Nordlich schlieBt sich ein Schweinestall an.

Der slidliche Teilbereich, der neu Uberplant werden soll, ist als intensiv genutzter Acker

* Umweltkarten Niedersachsen (2025): Schutzgebiete NNatSchG, Natura 2000
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anzusprechen. Hier befinden sich keine Gehdlze. Sudlich und dstlich schlieBen sich weitere
Ackerflachen an.

Die StraBe, die das Gelande von der StraBe Vahizen aus erschlieBt, wird einseitig von alten
Stiel-Eichen (Quercus robur) als Baumreihe begleitet, teilweise sind bereits neue Eichen in 2.
Reihe nachgepflanzt. Die Pflanzung verdichtet/verbreitert sich in der unteren Halfte.

Im Plangebiet wurden keine besonders oder streng geschiitzten Pflanzenarten nachgewiesen.
Aufgrund der Auspragung des Gebietes sind diese auch nicht zu erwarten. Hinweise auf das
Vorkommen von besonders oder streng geschiitzten Pflanzenarten liegen zudem nicht vor.

Tiere

Gem. §§ 44 und 45 BNatSchG ist im Rahmen der Bauleitplanung zu priifen, ob FFH-Anhang -
IV- Arten und die europaischen Vogelarten beeintrachtigt werden kdénnen. Daher wurde das
Biiro Abia mit einer Untersuchung der Brutvdgel beauftragt.

Es wurden insgesamt 35 Vogelarten nachgewiesen, von denen 17 als Brutvdgel im Gebiet
kartiert wurden. Sieben Arten bekamen den Status Brutzeitfeststellung, sind also mdgliche
Brutvogel. Die restlichen Arten sind als Nahrungsgaste oder Arten, die das Gebiet (iberflogen
einzustufen. Als typische Bodenbriiter wurden Feldlerche und Schafstelze nachgewiesen.
Weitere Brutvogelarten wie Goldammer, Dorngrasmiicke, Stieglitz oder Gartenrotschwanz u.a.
waren im Bereich der Gehdlze und Gehdlzsdume zu finden. Im Bereich der bestehenden
Biogasanlage wurden die Gebdudebriter Bachstelze, Hausrotschwanz und Haussperling als
Brutvogel festgestellt.

Von den kartierten Brutvogelarten sind die Feldlerche (auf der Ackerflache ca. 50 m sudlich
der Erweiterungsflache der Biogasanlage) sowie Star (im Bereich der Hofstelle) bundes- und
landesweit gefahrdet. Stieglitz und Goldammer (beide in den Gehdlzflachen sudlich der
Biogasanlage am Rande des Untersuchungsgebietes (UG)) stehen auf der Vorwarnliste.

Als Brutzeitfeststellung wurde ein rufender Kuckuck (einmalig am Waldrand westlich der
Biogasanlage) und die Heidelerche (einmaliger Gesang am siidostlichen Rand des UG) verhdért
und ein nicht besetzter Horst am Westrand des UG (mdglicherweise Mausebussard) gesichtet.

Als Nahrungsgaste konnten Haussperling, Rauchschwalbe, Rabenkrahe, Ringeltaube,
Turmfalke und Wacholderdrossel beobachtet werden. Ein Kranichpaar wurde als Nahrungsgast
in der benachbarten Feldflur beobachtet, das UG wurde nur Uberflogen. Weitere Angaben sind
dem Gutachten zu entnehmen.

Die Teilplane 2 bis 5 wirken sich aufgrund der darin bereits zugeordneten
Kompensationsflachen und MaBnahmen nicht nachteilig auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen
aus.

Schutzgut Boden und Flache

Das Plangebiet liegt innerhalb der BodengroBlandschaft Geestplatten und Endmoranen in der
Bodenlandschaft der Lehmverbreitungsgebiete mit der Bodenart Mittlere Pseudogley-
Braunerde. Nordostlich schlieBt sich das Verbreitungsgebiet fluviatiler und glazifluviatiler
Sedimente an, ein Teil der Hofanlage liegt in diesem Bereich. Hier herrscht die Bodenart
Mittlere Podsol-Braunerde vor. Beide Verbreitungsgebiete befinden sich in der Bodenregion
Geest.

Das Plangebiet weist eine mittlere Bodenfruchtbarkeit/Ertragsfahigkeit (Boden-/Ackerzahl
24/26) auf.

Die relative Bindungsstarke des Oberbodens fiir Schwermetalle wie Cadmium ist hoch. Die
Gefédhrdung der Bodenfunkton durch Verdichtung wird als gering gefahrdet, die
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standortabhdngige Verdichtungsempfindlichkeit ebenfalls als gering angegeben.
Das Plangebiet befindet sich auBerhalb eines Suchraumes flir schutzwiirdige Boden.

Laut Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie liegen keine bergbaulichen
Beeinflussungen vor.

Die Flachen des Bebauungsplanes erstrecken sich auf die Flachen der bereits vorhandenen
Biogasanlage sowie auf angrenzende Ackerflachen, die fiir die Erweiterung bendétigt werden.
Es gehen daher landwirtschaftliche Nutzflachen fiir die Nahrungs- und Futtergewinnung
verloren. Die beanspruchten Flachen befinden sich im Eigentum des Biogasanlagenbetreibers.

Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden und Flache entstehen bei Bauvorhaben in der
Regel durch die Uberbauung von bislang unbebauten Flichen. Hierdurch werden die
bestehenden Bodenstrukturen und -funktionen durch den Abtrag des Oberbodens, den Umbau
des Bodens und durch Versiegelungen stark gestort. Insbesondere verliert der Boden in den
versiegelten Bereichen seine Versickerungs- und Speicherfunktionen sowie seine
Lebensraumfunktion fiir Flora und Fauna vaéllig.

Die Teilplane 2 bis 5 wirken sich aufgrund der darin bereits zugeordneten
Kompensationsflachen und MaBnahmen nicht nachteilig auf das Schutzgut Boden und Flache
aus.

Schutzgut Wasser

Laut NIBIS-Kartenserver liegt der mittlere Grundwasserhochstand (MHGW) sowie der mittlere
Grundwassertiefstand (MNGW) bei Uber 20 dm. Die Grundwasserstufe wird als
grundwasserfern (GWS 7) angegeben.

Innerhalb des Plangebietes steht ein Grundwassergeringleiter an. Dabei ist die Durchlassigkeit
der oberflachennahen Gesteine als gering zu beschreiben. Die Grundwasserneubildung betrug
fur die Jahre 1990 bis 2020 150 - 200 mm/a. Fir die Jahre 2031 bis 2060 wird eine
Grundwasserneubildung  von  durchschnittlich 189 mm/a  prognostiziert  (kein
Klimaschutzszenario).

Das Schutzpotenzial der Grundwasserlberdeckung ist als hoch zu beurteilen.
Das Plangebiet liegt in keinem Vorsorgegebiet fiir die Trinkwassergewinnung.

Durch die vorhandene Biogasanlage sind im Falle einer Havarie potenzielle Eintrége von
wassergefahrdenden Stoffen in den Grundwasserkorper moglich. Die Biogasanlage stellt somit
eine potenzielle Vorbelastung dar.

Oberfidgchengewdésser

Im Plangebiet (Teilplan 1) selbst befinden sich weder FlieB- noch Stillgewasser. Etwas 300 m
sudwestlich vom aktuellen Biogasanlagenstandort verlauft der Wieheholzer Bach (Gewasser 2.
Ordnung) im Teilplan 2.

Die Teilplane 2 bis 5 wirken sich aufgrund der darin bereits zugeordneten
Kompensationsflachen und MaBnahmen nicht nachteilig auf das Schutzgut Wasser aus.

Schutzqgut Klima und Luft

Das Plangebiet liegt in der maritim-subkontinentalen Klimaregion, einer gemaBigten Zone mit
milden Wintern und kiihlen Sommern bei ganzjahrigen Niederschlagen.

Eine klimatische Funktion ist fiir die Flachen des Plangebietes aufgrund der vorherrschenden
Nutzung nicht ableitbar.

Die durchschnittliche Jahrestemperatur lag in den Jahren 1991 bis 2020 bei 9,3° Celsius, die
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durchschnittliche Niederschlagsmenge flr den gleichen Zeitraum bei 805 mm/a.

Fir die kommenden Jahre/Jahrzehnte wird eine Erhéhung der Temperatur bis 12,3° Celsius
erwartet, die Niederschlage werden sich geringfligig verringern (Zeitraum 2031 bis 2060; kein
Klimaschutzszenario)®.

Die Teilplane 2 bis 5 wirken sich aufgrund der darin bereits zugeordneten
Kompensationsflachen und MaBnahmen nicht nachteilig auf das Schutzgut Klima und Luft aus.

Schutzgut Landschaft

Laut Landschaftsrahmenplan liegt das Plangebiet im Landschaftsbildtyp der ausgedehnten
landwirtschaftlich genutzte Flachen der Geest mit der Landschaftsbildeinheit der ackerbaulich
dominierten welligen Geest (Landschaftsbildtyp AwG, Naturrdumliche Einheit 641/042).

Das Landschaftsbild ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und die vorhandene
Biogasanlage in einem landwirtschaftlich intensiv genutzten Agrarraum {ibergepragt und
vorbelastet. Nach Suden und Osten sind Anpflanzungen zur Eingriinung vorgenommen
worden. Im Nordwesten stockt ein kleiner Fichtenforst, der die bestehende Biogasanlage nach
Nordwesten gut eingriint. In sudliche Richtung sind einzelne Gehdlzgruppen und Hecken
vorhanden, die den Landschaftsraum etwas strukturieren und gliedern.

Aus norddstlicher Richtung ist die Anlage weithin sichtbar, da landschaftswirksame Strukturen,
wie z.B. Hecken und Gehdlzbestdande, weitgehend fehlen.

Die Teilplane 2 bis 5 wirken sich aufgrund der darin bereits zugeordneten
Kompensationsflachen und MaBnahmen nicht nachteilig auf das Schutzgut Landschaft aus.

Schutzgliter Kultur- und sonstige Sachglter

Schutzbedirftige Kultur- und Sachglter, die eine Sensibilitdét gegenlber planerischen
Veranderungen aufweisen, sind innerhalb des Planungsraumes nicht bekannt.

In einer Entfernung von rd. 660 m &stlicher Richtung zum Teilplan 1 befindet sich das
Naturschutzgebiet NSG LU 00014 ,Hiigelgraberheide bei Langeloh®. Hier findet sich eine groBe
Anzahl archdologischer Fundstellen (Hilgelgraber). Auch nérdlich des Teilplanes 5 sind
Fundstellen von Hligelgrdabern bekannt.

Es wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 14 Abs. 1 und 2 NDSchG) hingewiesen.
Sachen oder Spuren, bei denen Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde)
sind, sind unverzlglich einer Denkmalbehérde, der Gemeinde oder einem Beauftragten fir
archaologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen.

Die Teilplane 2 bis 5 wirken sich aufgrund der darin bereits zugeordneten
Kompensationsflachen und MaBnahmen nicht nachteilig auf das Schutzgut Kultur- und sonstige
Sachguiter aus.

4.4.4 Ermittlung der negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Gem. § la Abs. 3 BauGB i. V. m. § 5 NNatSchG ist die Vermeidung und der Ausgleich
voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes durch die Veranderung der Gestalt oder der Nutzung
von Grundflachen (Eingriffe) in der Abwagung zu bericksichtigen.

Die Umnutzung der Flachen sowie die damit verbundene Uberbauung sind im Hinblick auf die
Ermittlung des  Eingriffspotenzials eingriffsrelevant und flihren zu folgenden

5> NIBIS® Kartenserver (2025): Klima und Klimawande/ (LBEG), Hannover
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Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft:
e Schutzgut Tiere und Pflanzen: Verlust von Gehdlzen und Ackerlebensraum,

e Schutz Boden/Wasser: Versiegelung durch Zuwegungen und bauliche Anlagen (u. a.
Gasspeicher),

e Schutzgut Landschaft: Umgestaltung des Landschaftsbildes insbesondere durch den
Gasspeicher (Hohe max. 24 m).

Artenschutz

Unabhangig von zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft ist die
artenschutzrechtliche Betroffenheit der relevanten Tierarten zu beurteilen. Die Auslésung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande fiir die betroffene Vogelart Feldlerche wird hierbei
durch die vorgesehenen externen KompensationsmaBnahmen - Teilplan 2 (CEF-MaBnahme)
vermieden. Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG treten nicht
ein.

Die Ermittlung der negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft wird im Umweltbericht
(Teil II der Begriindung) dargelegt. Hierauf wird verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden.

4.4.5 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich von negativen Auswirkungen auf
Natur und Landschaft (Eingriffsregelung)

4.4.5.1 MaBBnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher Eingriffe

Gem. § 1 a Abs. 3 BauGB sind Eingriffe in den Naturhaushalt zu vermeiden. Dieser
Vermeidungsgrundsatz bezieht sich auf die Unterlassung einzelner von dem Vorhaben
ausgehender Beeintrachtigungen und schlieBt die Pflicht zur Verminderung von
Beeintrachtigungen (Minimierungsgebot) ein. Dabei ist eine Beeintrachtigung vermeidbar,
wenn das Vorhaben auch in modifizierter Weise (z. B. verschoben oder verkleinert) ausgefiihrt
werden kann, sodass keine oder geringere Beeintrachtigungen entstehen. Fir eine
ausfiihrliche Beschreibung der MaBnahmen wird auf den Umweltbericht (Teil II der
Begriindung) verwiesen um Wiederholungen zu vermeiden. Nachfolgend werden die Inhalte
gekurzt zusammengefasst.

o Vermeidung und Minimierung von Oberfidchenversiegelungen

Durch die Nutzung der bereits vorhandenen infrastrukturellen Anbindungen und Zufahrten ist
kein weiterer StraBenausbau erforderlich. Festsetzung einer GRZ und damit die Begrenzung
der Versiegelung.

e Sicherung des anfallenden Oberbodens

Lagerung und fachgerechter Wiedereinbau des in Anspruch genommenen Bodens getrennt
nach Unter- und Oberboden. Wiederherstellung der durch den Baubetrieb in Anspruch
genommenen Flachen durch Bodenauflockerung, Begriinung u.a.

o Versickerung des anfallenden Oberfldchenwassers

Das auf den versiegelten Grundstiicksflachen anfallende, unbelastete Oberflachenwasser ist
durch geeignete bauliche MaBnahmen zur Versickerung zu bringen. Das durch Biomasse
verunreinigte Oberflachenwasser ist der Biogasanlage zuzuftihren.

e Vermeidung und Minimierung von Gehdlzverlusten

Vorhandene Gehdlzpflanzungen zur Eingrinung werden erhalten. Schutz des
wegebegleitenden Baumbestandes entlang der Zufahrt zur Biogasanlage. Fallung und Rodung
von Gehdlzen nur im zwingend erforderlichen Umfang. Der Gehdlzbestand im Plangebiet ist
gegen baubedingte Beschadigungen gem. der RAS LP 4 zu schiitzen.
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o Vermeidung von Beeintrachtigungen der Avifauna

Die Freiraumung der Baufelder ist nur auBerhalb der Kernbrutzeit, d.h. nicht im Zeitraum
Anfang Marz bis Ende Juli (Vermeidung der Zerstérung von Gelegen bodenbriitender Arten)
zuldssig. Sollte die Baufeldfreimachung zu einem friiheren Zeitpunkt erfolgen, so ist vor
Baubeginn durch eine ornithologisch fachkundige Person nachzuweisen, dass keine Bruten von
Bodenbritern im Gebiet stattfinden.

Fallung, Rodung und Rickschnitt von Gehdlzen und Baumen sind nur in den Wintermonaten
auBerhalb der Vegetationsperiode im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar zulassig.

Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung mit geschlossenen Leuchtenkdrpern mit
nach unten gerichtetem Licht. Das Lichtspektrums sollte insektenfreundlich, d.h. arm an
ultravioletter ~ Strahlung  (z.B. Natriumdampf-Niederdrucklampen, Natriumdampf-
Hochdrucklampen (SE/St-Lampen), LED-Leuchten) mit Wellenldnge tber 540 nm und einer
Lichtfarbe von unter 2700 K sein.

e Minimierung der Landschaftsbildbeeintrachtigung

Die Gestaltung der baulichen Anlagen erfolgt mit gedeckten naturahnlichen Farben. So sind
fur die AuBenwande der baulichen Anlagen nur erdfarbene, braune, weie, graue oder griine
Farbtdne zulassig.

4.4.5.2 MaBBnahmen zum Ausgleich von negativen Auswirkungen

Die internen AusgleichsmaBnahmen erfolgen als eingriinende Gehdlzpflanzungen randlich um
die Flachen der Biogasanlage. Diese dienen auch gleichzeitig dem Ausgleich fiir die Eingriffe
ins Landschaftsbild. GemaB Bebauungsplan sind am westlichen, sidlichen und 6stlichen
Gebietsrand 10 m breite Baum-Strauchpflanzungen festgesetzt.

4.4.5.3 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

In der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz fur den Bebauungsplan Nr. 3 werden die Eingriffe in Natur
und Landschaft sowie die geplanten KompensationsmaBnahmen fiir den oben genannten
Eingriffsraum anhand konkreter Daten ermittelt und gegenlbergestellt.

Eine ausflihrliche Darlegung der detaillierten Berechnung fir die im Rahmen der Aufstellung
des Bebauungsplans Nr. 3 vorbereiteten Eingriffe ist dem Umweltbericht (Teil II der
Begriindung) zu entnehmen.

Eingriffs- Ausgleichs- Bilanz:
Gesamtwert PLANUNG - Gesamtwert IST
24.514 - 54.719
= - 30.205 Werteinheiten

Nach Berlicksichtigung der v.g. internen Ausgleichs- und VermeidungsmaBnahmen ergibt sich
ein Wertverlust von 30.205 Werteinheiten, der auf externen Flachen kompensiert werden
muss.

4.4.6 KompensationsmaBnahmen

Aus den Eingriffen in das Schutzgut Tiere/Pflanzen resultiert zundchst ein Kompensationsdefizit
von rd. 30.205 Werteinheiten (WE). Dieses soll im Rahmen von externen MaBnahmen
kompensiert werden. Die externen KompensationsmaBnahmen befinden sich innerhalb
Stadtgebietes der Stadt Schneverdingen, auf dem Flurstiick 124/18, Flur 2, Gemarkung
Schiilern.

Planung: Innerhalb der Flache ist der vorhandene Acker in feuchtes Extensivgriinland
umzuwandeln. Ansaat von Regiosaatgut, Abschieben max. 40 cm tiefer Mulde/Mulden, ggf.
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Entwicklung Uber Spontansaat. Eine umfassende MaBnahmenbeschreibung kann dem
Umweltbericht enthommen werden.

Die 0. g. MaBnahmen sind nach Baubeginn der ErschlieBungsmaBnahmen und Hochbauten im
Sondergebiet umzusetzen, spatestens aber ein Jahr danach fertigzustellen. Auf den Hinweis
Nr. 7 ,Externe KompensationsmaBnahmen" wird hingewiesen.

Die Durchfihrungsverpflichtung sowie Lage, Art und Umfang der externen
AusgleichsmaBnahme werden in einem stadtebaulichen Vertrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und dem Vorhabentrager gesichert. Die vorgesehenen
MaBnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft sind entsprechend dem
Versiegelungsgrad (Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft) anteilig den Baugrundstticken
(SO-Gebiet) im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel/Vahlzen"
(Teilplan 1) zugeordnet.

Abb.: Ubersichtsplan zur Lage der externen Kompensationsfliche, Kartengrundlage: TK 25, M
1:25.000 i.0., © GeoBasis-DE/LGLN (2026)
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Abb.: Lage der externen Kompensationsflache, Kartengrundlage: ALKIS, M 1:1.000 i.0., © GeoBasis-

DE/LGLN (2026)
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Bei einem Wertfaktor von 1 WE flir Acker (AS) ergibt sich flr die externe Kompensationsflache
ein IST-Flachenwert von rd. 10.546 WE. Der mdgliche Kompensationswert durch das
angestrebte, extensiven Feuchtgriinland (GEF) betragt bei einem Wertfaktor von 4 WE einen
PLANUNGS-Flachenwert von rd. 42.184 WE (Berechnung gemaB Stadtetagmodell 2013).

Der IST-Flachenwert abziiglich PLANUNGS-Flachenwert ergibt einen Ausgleichswert von rd.
31.638 Werteinheiten. Der Eingriff durch die Erweiterung der Biogasanlage, die ein Defizit von
30.205 Werteinheiten verursacht, kann somit als ausgeglichen gewertet werden.

Detailliertere Ausfiihrungen zu den KompensationsmaBnahmen finden sich im Umweltbericht
zum Bebauungsplan.

4.5 Immissionsschutz
4.5.1 Grundlagen

Im Rahmen der Bauleitplanung sind u.a. die Belange des Immissionsschutzes gem. § 1 Abs. 6
Nr. 1 und Abs. 7 BauGB (Belange des Umweltschutzes) zu beriicksichtigen. Hierbei sind die
Anforderungen an die Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhdltnisse und die Belange
des Umweltschutzes, insbesondere die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen
und seine Gesundheit sowie die Bevdlkerung insgesamt zu berticksichtigen (§ 1 Abs. 7 ¢
BauGB).

Aufgrund der Lage und Zuordnung des Betriebsstandorts (Teilplan 1) zu den in der Umgebung
befindlichen Nutzungen und dem Naturschutzgebiet NSG LU 00014 ,Higelgraberheide bei
Langeloh" sind die mit der Leistungssteigerung der Biogasanlage verbundenen Immissionen
(Geruch, Ammoniakimmissionen, Stickstoffdepositionen und Larm) zu beurteilen.
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Hierzu sind im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 3 die von dem Gebiet
(Teilplan 1) zukiinftig maximal ausgehenden Immissionen beurteilt worden (,Worst-Case-
Betrachtung").

Zur Beurteilung der v.g. Immissionen wurden Gutachten zu den jeweiligen Immissionsarten
ausgearbeitet. Darin wurden die Anforderungen der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®,
TA Larm sowie die TA Luft berticksichtigt.

Es erfolgte keine weitere gutachterliche Untersuchung der in den Teilpldnen 2 bis 5
vorgesehenen und lberwiegend bereits realisierten Nutzungen, da es sich hierbei um externe
KompensationsmaBnahmen handelt, von denen keine Immissionen ausgehen.

Folgende aktuelle immissionsrelevante Gutachten liegen vor:

e GTA Gesellschaft fir Technische Akustik mbH: ,Schalltechnische Untersuchung zum
Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen® der Gemeinde Neuenkirchen"
(Hannover, 20.05.2026)

e TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG: ,Gutachtliche Stellungnahme zu den
Emissionen und Immissionen von Geriichen sowie Ammoniak-Immissionen und
Stickstoffdeposition im Zusammenhang mit der Anderung einer Biogasanlage in Vahlzen,
Neuenkirchen™ (Hannover, 28.11.2025)

Auf die Ergebnisse der jeweiligen gutachterlichen Untersuchung wird nachfolgend
eingegangen.

Die Beurteilung der Immissionsbelastung richtet sich nach der Schutzwirdigkeit der
benachbarten Siedlungsbereiche.

Im Rahmen der Abwagung ist auf die zukinftig mit der Leistungssteigerung der Biogasanlage
verbundenen umweltrelevanten Wirkungen auf die bereits lokal vorhandene
Immissionssituation einzugehen. Hier ist besonders das Verschlechterungsverbot beachtlich.
Es ist dabei regelmaBig zu prifen, ob und in welchem Umfang die durch neue Baugebiete
ausgeldste Zusatzbelastung noch mit den Orientierungswerten des jeweils festgesetzten
Gebietstyps und dem damit verbundenen Schutzanspruch vereinbar ist.

Schutzwiirdigkeit der Arten der Nutzungen

Die Biogasanlage liegt im AuBenbereich von Sprengel/Vahlzen. In der unmittelbaren
Nachbarschaft des Bebauungsplanes Nr. 3 - Teilplan 1 (Betriebsstandort) sind
landwirtschaftlich genutzte Flachen sowie weitere landwirtschaftliche Hofstellen, gewerbliche
Nutzungen und Wohnnutzungen im AuBenbereich vorhanden. Diese nachstgelegenen
Nutzungsstrukturen sind hinsichtlich des Schutzanspruches als Dorfgebiet gem. § 5 BauNVO
bzw. Mischgebiet gem. § 6 BauNVO einzustufen.

Der Schutzanspruch der v.g. Art der Nutzung stellt sich auf der Grundlage der DIN 18005
»Schallschutz im Stadtebau®™ wie folgt dar:

e MD-/MI-Gebiet tags 60 dB(A) und nachts 50 bzw. 45 dB(A)

Der letztgenannte Wert gilt fir Gewerbeldrm. Orientierungswerte stellen keine Grenzwerte dar
und kdnnen im Einzelfall auch geringfiigig Uberschritten werden.

Die TA Larm setzt entsprechend die folgenden Immissionsrichtwerte fest:
e MD-/MI-Gebiet tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A)

Zur Beurteilung dessen, ob Geruch erheblich beldstigend auf Siedlungsbereiche einwirkt oder
einwirken wird, findet die TA Luft Anwendung. Daraus ergibt sich, dass in WA- und MI-
Gebieten 10 % Geruchswahrnehmungshaufigkeit im Jahr und in MD-Gebieten bis zu 15 %
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nicht Uberschritten werden sollen. In gewachsenen Dorfgebieten kénnen diese Werte im
Einzelfall um bis zu 25 % Uiberschritten werden.

4.5.2 Larmimmissionen

Im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 3 wurde von der GTA - Gesellschaft
fur technische Akustik mbH, Hannover, eine schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt.
Diese bezieht auf die von der Anlage am Betriebsstandort und ihrer geplanten Entwicklung
(Teilplan 1) ausgehenden Immissionen.

Die Untersuchung betrachtet die zunachst geplante Erweiterung der bestehenden
Biogasanlage durch ein Garrestelager, einen Fermenter mit einer Pumpenstation, eine
Silageplatte, ein BHKW und zwei Gasverdichter.

Zur Beurteilung der Gerduschimmissionen wurde auf Basis einer Betriebserhebung mit
anschlieBender Modellierung eine Schallausbreitungsberechnung durchgeftihrt.

Die Ermittlung und Beurteilung der zu erwartenden Gerdauschimmissionen erfolgte auf
Grundlage der DIN 18005 und unter Beachtung der TA Larm.

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde sowohl der derzeitige als auch der zukiinftige
Betriebszustand berticksichtigt.

Im Ergebnis wurde festgestellt ,[...], dass der jeweilige Immissionsrichtwert der TA Larm fiir
Mischgebiete unterschritten wird. Tagsiiber wird der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) um
mindestens 9,5 dB(A) und wahrend der Nachtzeit wird der Immissionsrichtwert von 45 dB(A)
um mindestens 8,2 dB(A) an allen untersuchten Immissionsorten unterschritten. Auch der
Bezugspegel der TA Larm zur Beurteilung kurzzeitiger Einzelereignisse (am Tage um 30 dB(A)
und nachts um 20 dB(A) erhohter Immissionsrichtwert) wird unterschritten.

Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes auf Ebene eines Einzelgenehmigungsverfahrens
bestehen daher keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Die TA Larm gilt allerdings nicht unmittelbar in der Bauleitplanung. Daher ist es regelmaBig
nicht ausreichend fiir ein konkretes Einzelvorhaben anhand einer schalltechnischen Prognose
aufr die Umsetzbarkeit des Bebauungsplans zu schlieBen. Der Plan darf nicht nur fiir ein einziges
Vorhaben, sondern muss fir eine Vielzahl planungsrechtlich méglicher Vorgaben umsetzbar
sein. Einzig zu untersuchen ist, ob fir eine Vielzahl von Vorhaben die spatere Umsetzung, d.
h. die Einzelgenehmigung, an tatsachlichen Gegebenheiten wie der TA Larm scheitern muss
(mittelbare Bindungswirkung der TA Larm in der Bauleitplanung).

Dies ist im vorliegenden Fall eindeutig, insbesondere mit Blick auf die deutlichen
Unterschreitungen von Immissionsrichtwerten, nicht so. Die Bauleitplanung erscheint somit
zwelfelsfrei umsetzbar, '®

Es wird somit festgestellt, dass die gem. TA Larm geforderten Richtwerte unterschritten
werden. Auch die Betrachtung von Immissionsspitzen zeigt auf, dass die zuldassigen Werte
unterschritten werden. Hieraus ergibt sich, dass alle betrachteten Immissionsorte auBerhalb
des kritischen Einwirkbereichs der aus der Biogasanlage entstehenden Gerauschkulisse liegen
und durch die Erweiterung aus schalltechnischer Sicht keine schadlichen Umwelteinwirkungen
zu erwarten sind.

6 GTA Gesellschaft fir Technische Akustik mbH, ,Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage
Sprengel-Vahlzen" der Gemeinde Neuenkirchen", Hannover, 20.05.2026, S. 23
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4.5.3 Geruchsimmissionen/Ammoniak- und Stickstoffbelastungen

Fiir den Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel/Vahlzen" wurden von der TUV Nord
Umweltschutz GmbH & Co. KG im Rahmen einer gutachtlichen Stellungnahme die Emissionen
und Immissionen von Geriichen sowie der Ammoniakimmissionen und der
Stickstoffdepositionen durch den Anlagenbetrieb ermittelt und gemaB den Vorgaben der TA
Luft bewertet. Die Berechnungen/Untersuchungen flihrten zu folgendem Ergebnis:

saeruch

Auf den hochstbelasteten Beurteilungsfiachen mit Wohnnutzungen (, Vahizen 8 und 12") wurde
eine Gesamtzusatzbelastung durch die Biogasaniage von 2 % der Jahresstunden festgestellt.
Neben der Biogasanlage Bioenergie Weseloh GmbH & Co. KG sind weitere potentielle
Geruchsemittenten im Umfeld vorhanden. Hierbei handelt es sich um eine weitere
Biogasaniage und zwei Tierhaltungen. Da es sich bei der berechneten Geruchsbelastung um
die Gesamtzusatzbelastung handelt, wird diese auch bei tibermdaBiger Kumulation als irrelevant
angesehen.

Ammoniakkonzentration

Geméfi3 Anhang 1 der TA Luft bedeutet die Uberschreitung einer Gesamtzusatzbelastung von
2 ug/m3 einen Anhaltspunkt auf das Vorliegen erheblicher Nachteile durch Schéadigung
empfindlicher Pflanzen und Okosysteme durch die Einwirkung von Ammoniak. In dem
bewaldeten Bereich westlich der Anlage liegt eine Ammoniakkonzentration von weniger als 2

Hg/m?3 vor.
Stickstoff- und Sauredeposition

GemalB TA Luft, Anhang 9 ist zu prtifen, ob sich im Bereich einer Gesamtzusatzbelastung der
Stickstoffdeposition von mehr als 5 kg/(ha*a) empfindliche Pflanzen und Okosysteme befinden
(Abschneidekriterium). Im vorliegenden Fall trifft dies nicht zu. Die Gesamtzusatzbelastung im
Bereich des Waldes direkt westlich des Betriebsgeldndes und des Naturschutzgebiets und
Biotops , Htigelgraberheide bei Langeloh" betragt weniger als 5 kg/(ha*a).

GemaB TA Luft, Anhang 8 ist zu priifen, ob sich im Bereich einer Zusatzbelastung der
Stickstoffdeposition von mehr als 0,3 kg/(ha*a) Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
befinden. Entsprechend den Berechnungen liegt in keinem Natura 2000-Gebiet ein
Stickstoffeintrag vor, der den Wert 0,3 kg/(ha*a) tbersteigt.

GemalB TA Luft, Anhang 8 ist weiterhin zu priifen, ob sich im Bereich einer Zusatzbelastung
der Deposition an Sauredquivalenten von mehr als 0,04 keq/(ha*a) Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung befinden. Entsprechend den Berechnungen liegt in keinem
Natura 2000-Gebiet eine Gesamtzusatzbelastung an Saureaquivalenten oberhalb eines Wertes
von 0,04 keq/(ha*a) vor."”

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass Beeintrachtigungen der umgebenden
Nutzungsstrukturen durch Gerliche, Ammoniakimmissionen und Stickstoffdepositionen nicht
vorliegen und zukiinftig auch nicht zu erwarten sind.

4.5.4 Trennungsgebot gem. § 50 BImSchG

GemaB § 50 BImSchG sind bei Planungen und MaBnahmen, die fiir eine bestimmte Nutzung
vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf die
ausschlieBlich oder Uberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige

7 TOV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, ,Gutachtliche Stellungnahme zu den Emissionen und Immissionen von Geriichen
sowie Ammoniak-Immissionen und Stickstoffdeposition im Zusammenhang mit der Anderung einer Biogasanlage in Vahizen,
Neuenkirchen®, Hannover, 28.11.2025, S. 4
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schutzbedirftige Gebiete, insbesondere 6ffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege,
Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder
besonders empfindliche Gebiete und offentlich genutzte Gebdude, so weit wie mdglich
vermieden werden.

Dem Trennungsgebot wird unter Berlicksichtigung der Lage der vorhandenen Biogasanlage
(Teilplan 1) sowie der Entfernung zwischen den sonst schiitzenswerten Nutzungen (Wohnen
und Dorf-/Mischnutzungen innerhalb der bestehenden Siedlungsbereiche/im AuBenbereich)
Rechnung getragen. Darlber hinaus befindet sich dstlich des Plangebietes ein unter dem
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolles oder besonders empfindliches Gebiet
(Naturschutzgebiet NSG LU 00014 ,Hiigelgraberheide bei Langeloh“), welches fiir sich einen
Schutzanspruch reklamiert. Dieses wird durch die vorliegende Planung jedoch nicht
beeintrachtigt.

Durch die Flachen der Teilplane 2 bis 5 und den auf ihnen umzusetzenden
KompensationsmaBnahmen sind keine Konflikte zu bestehenden Nutzungen abzuleiten.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass ein unmittelbarer Nutzungskonflikt zwischen
sonst konkurrierenden Nutzungen nicht ableitbar ist, da das Plangebiet ausreichend Abstand
zu den immissionssensiblen Nutzungen halt bzw. Immissionskonflikte durch den bestehenden
und geplanten Betrieb der Biogasanlage vermieden werden.

4.5.5 Storfallverordnung (Storfallbetriebe)

GemdaB dem Grundsatz der zweckmaBigen Zuordnung von vertraglichen Nutzungen ist der
Plangeber gehalten, ein Nebeneinander von Storfallbetrieben und schutzbedirftigen
Nutzungen zu vermeiden. Diese Verpflichtung ergibt sich auch aus dem o.b.
Trennungsgrundsatz des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Bei
raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen sind die fiir eine bestimmte Nutzung
vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen und von
schweren Unfallen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen
hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschlieBlich oder (iberwiegend dem Wohnen
dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete (Verkehrswege,
Freizeitgebiete etc.) so weit wie mdglich vermieden werden.

Zur Sicherstellung der o.g. Vorgaben wurde im Rahmen der Anlagengenehmigung und
vorherigen ErweiterungsmaBnahmen ein ,Konzept zur Verhinderung von Stérfallen™ durch den
Anlagenbetreiber erstellt. Das Konzept bezieht sich ausschlieBlich auf die in Rede stehende
Biogasanlage und soll die Anlagensicherheit und in diesem Zuge die Vermeidung der Gefahren
von Storfallen verbessern. Eine Aktualisierung des Storfallkonzeptes erfolgt mit Umsetzung der
baulichen und technischen Leistungssteigerung bzw. Erweiterung der Biogasanlage.
Erganzend wurden weitere Konzepte, z.B. ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan,
Notstromkonzept, MaBnahmenplan bei Havarie, Explosionsschutzdokument, erstellt.

Hauptverantwortlich fir die Verhinderung von Stérféllen und die Begrenzung ihrer
Auswirkungen ist der Anlagenbesitzer. Dieser ist verpflichtet, die Umsetzung und Kontrolle aller
MaBnahmen sowie die Koordination weiterer MaBnahmen bei Auftritt eines Storfalls
durchzufihren. Das Konzept zur Verhinderung von Storféllen wird durch das
Sicherheitsmanagementsystem umgesetzt.

Die Biogasanlage produziert aus Wirtschaftsdiinger und nachwachsenden Rohstoffen Biogas,
das in BHKW verbrannt und in elektrische und thermische Energie umgewandelt wird. Die
elektrische Energie wird verauBert und die entgaste Biomasse als organischer Mischdiinger auf
landwirtschaftliche Fladchen ausgebracht. Die thermische Energie wird zum einen zum Beheizen
der Behalter und zum anderen fiir externe Zwecke eingesetzt. Die Anlage ist kontinuierlich an
365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag in Betrieb.
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Die durch die Storfallverordnung (12. BImSchV) auf die Biogasanlage zutreffenden
Anforderungen werden in Form von betrieblichen Sicherheitszielen im Rahmen des
Anlagenbetriebs umgesetzt. Die einzelnen Inhalte sind:

e Einhaltung und Aufrechterhaltung des Managementsystems

e Analyse und Weiterentwicklung des Managementsystems

o Identifikation von Risikopotenzialen zur Vorbeugung on Fehlerursachen
¢ Fehleranalyse und -vermeidung

Durch das Anlagenmanagementsystem werden Wertschépfungsprozesse daraufhin Gberprift,
ob in den Arbeitsablaufen alle Aspekte hinsichtlich des Umweltschutzes, der Anlagensicherheit
und Arbeitsschutz sowie bezliglich des Gesundheitsschutzes und der Qualitat bekannt sind und
eingehalten werden. Die Nutzung einheimischer Energietrager zur bedarfsangepassten
Flexibilisierung der Stromproduktion und die Einbindung in regionale Wertschépfungskreislaufe
stellen ein wichtiges Element der nachhaltigen und versorgungssicheren Stromversorgung auf
Basis regenerativer Energien dar, die durch die in Rede stehende Biogasanlage erbracht
werden.

Ziel der Anlagensicherheit und Stérfallvorsorge ist, das Eintreten von Stérungen zu verhindern
und das Risiko durch dennoch eintretende Stérungen zu minimieren, um die Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt zu begrenzen.

Die Ausfliihrungen des Storfallkonzeptes legen zusammengefasst dar, dass bei Einhaltung der
darin detailliert aufgeflihrten technischen und organisatorischen MaBnahmen sowie der
Einhaltung aller Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften das Risiko einer Explosion oder
eines Brandes stark herabgesetzt wird.

4.6 Klimaschutz und Klimaanpassung

Der raumliche Geltungsbereich des Teilplans 1 ist zum Teil bereits durch die Nutzung einer
Biogasanlage gekennzeichnet. Diese Flachen nehmen aufgrund ihrer bestehenden baulichen
Inanspruchnahme nicht mehr relevant an der Kaltluftentstehung und dem Kaltlufttransport
teil.

Die randlichen Vegetationsflachen im Teilplan 1 leisten einen, wenn auch geringen, Beitrag zur
Kaltluftentstehung und Staubfilterung. Durch den Erhalt und die Entwicklung der randlichen
Vegetationsflachen kann auch zukinftig ein Beitrag zur Sauerstoffproduktion und
Staubfilterung geleistet werden.

Zudem werden auch bereits baulich genutzte und siedlungsstrukturell vorbelastete Flachen
einer effizienteren Nutzung zugeflihrt, so dass ggf. geringer belastete und baulich nicht
beanspruchte Flachen von Bebauung freigehalten werden kénnen.

Die im Teilplan 1 zulassigen baulichen Nutzungen sind weiterhin auf der Grundlage der TA Luft
derart zu errichten, dass erhebliche Beeintrachtigungen des Klimas vermieden werden.

Die Sicherung und Entwicklung der Biogasanlage stellt zudem eine MaBnahme zum
Klimaschutz dar, weil hierdurch der Einsatz fossiler Brennstoffe bei anderen
Energieerzeugungsanlagen vermieden werden kann. Dies fiihrt zu einer weiteren Reduzierung
des CO2-AusstoBes. Bei der Energieerzeugung wird ein Beitrag zur Férderung regenerativer
Energien geleistet, der sich sowohl auf die 0.g. klimatischen Rahmenbedingungen als auch auf
die Schonung bzw. Vermeidung der Verwendung fossiler Ressourcen bezieht (§ 1 Abs. 6 Nr. 7
f und 8 f BauGB).
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Durch die Leistungssteigerung der Biogasanlage und ergdanzende Nutzungen konnen
zusatzliche erneuerbare Energien in Form von Gas und Strom fiir das offentliche Netz
erschlossen werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB).

In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass der mit der Energieerzeugung
verbundene CO:-AusstoB im Vergleich zur herkdmmlichen Energieerzeugung, z.B. durch
Ausnutzung von fossilen Brennstoffen, auch bei Berlicksichtigung der beteiligten Faktoren (wie
z.B. Transport) immer geringer ausfallen wird.

Aufgrund der durch den Klimawandel bedingten zunehmenden Anzahl und Intensitdt der
Niederschlage ist mit der Zunahme von Oberflachenwasser zu rechnen ist. Daher ist bei der
Dimensionierung der Einrichtungen zum Auffangen des im Gebiet anfallenden
Oberflachenwassers auf eine ausreichende Kapazitat zu achten. Das am Anlagenstandort
(Teilplan 1) anfallende Oberflachenwasser wird auf den Flachen zur Versickerung gebracht
oder der Anlage zugefuhrt.

Die in den Teilflachen 2 bis 5 vorgesehenen MaBnahmen dienen der 6kologischen Aufwertung
der dort gelegenen Flachen sowie den dort ansassigen Arten und Lebensgemeinschaften,
sodass aufgrund der nur kleinrdumigen Ausdehnung der Planflaichen keine flr das
Gemeindegebiet relevante klimatische Bedeutung zu erzielen ist. Kleinrdumig werden die
lokalen klimatischen Verhdltnisse entsprechend beglinstigt. Hierbei handelt es sich um
Entstehung von Kaltluftgebieten mit Ableitung von Frischluft in benachbarte
Siedlungsbereiche. Darliber hinaus kann CO; im Boden durch Vegetation gebunden werden.

5 Sonstige offentliche Belange

5.1 Denkmalschutz
5.1.1 Baudenkmalschutz

Innerhalb des Geltungsbereiches des Teilplans 1 (Anlagenstandort) oder seinem unmittelbaren
Umfeld bestehen keine Baudenkmale gemaB dem Niedersachsischen Denkmalschutzgesetz
(NDSchG).

5.1.2 Archéaologischer Denkmalschutz

In einer Entfernung von rd. 660 m &stlicher Richtung zum Teilplan 1 befindet sich das
Naturschutzgebiet NSG LU 00014 ,Hiigelgraberheide bei Langeloh®. Hier findet sich eine groBe
Anzahl archdologischer Fundstellen (Hlgelgraber). Auch nérdlich des Teilplanes 5 sind
Fundstellen von Hiigelgrabern bekannt. Diese werden durch die vorliegende Planung jedoch
nicht beeintrachtigt.

Es wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 14 Abs. 1 und 2 NDSchG) hingewiesen.
Sachen oder Spuren, bei denen Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde)
sind, sind unverzlglich einer Denkmalbehérde, der Gemeinde oder einem Beauftragten fir
archaologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen.

Ur- und friihgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscherben, Steingerate oder Schlacken
sowie Holzkohleansammlungen, Bodenverfarbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den
geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, sind gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in
geringer Menge meldepflichtig. Sie missen der zusténdigen Denkmalschutzbehdrde des
Landkreis Heidekreis sowie dem Niedersachsischen Landesamt fiir Denkmalpflege
unverziglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des
NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fiir
ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérde die Fortsetzung der
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Arbeiten gestattet.

5.2 Altlasten und Kampfmittel
5.2.1 Altlasten

Fir die Teilplane 1 bis 5 oder in deren Umgebung sind keine Altlasten oder
Altlastenverdachtsflachen bekannt, die zu einer Beeintrachtigung der geplanten Nutzung
fuhren konnten.

Bei Betrieb der Biogasanlage sind gem. Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Bodenverdanderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz -
BBodSchG) und der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) besondere
Vor- und NachsorgemaBnahmen zu treffen. Ein entsprechender Hinweis ist auf den
Bebauungsplan aufgetragen.

5.2.2 Kampfmittel

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden,
ist die zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der
Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN umgehend zu benachrichtigen.

5.3 Bergbau und Rohstoffe

Die Teilplane 1 (teilweise), 2 und 3 liegen im Bereich der Lagerstdtte Erddl- und Erdgas
»Soltau/Friedrichseck™ der ExxonMobil Production Deutschland GmbH. Die Erdgasproduktion
[duft bereits seit 1984.

Zudem liegen die Teilplane 1 bis 5 im Zustandigkeitsgebiet Bergbau ,Bergbau Ost". Hier im
Erlaubnisfeld ,Hemslingen I (Bodenschatze: Sole) sowie im Erlaubsnisfeld ,Hemslingen®
(Bodenschatze: Lithium, Brom, Kalium, Mangan, Zink) der Esso Deutschland GmbH.

Nachteilige Auswirkungen auf die v.g. Berechtigungen ergeben sich durch die Planung jedoch
nicht.

6 Ergebnis der Umweltpriifung

Zur Sicherung und Entwicklung der bestehenden Biogasanlage ist die Aufstellung eines
Bebauungsplans notwendig. Durch die Festsetzung einer GRZ von 0,8 wird eine Versiegelung
von bis zu 80 % zuldssig, die damit verbundene und Uber den bereits im Plangebiet
bestehenden Versiegelungsgrad hinausgehende Versiegelung ist im Rahmen des Verfahrens
auszugleichen.

Um diese erheblichen Auswirkungen und Verluste zu kompensieren werden plangebietsintern
Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie mit
Bindungen an die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9
Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB festgesetzt. Durch diese Flachen kénnen jedoch nicht alle Eingriffe
ausreichend kompensiert werden, sodass ein Defizit von 30.205 Werteinheiten besteht und
eine externe Kompensation notwendig ist. Diese erfolgt auf dem Flurstlick 124/18, Flur 2, der
Gemarkung: Schilern durch die Entwicklung von feuchtem, extensiv genutztem Griinland auf
Ackerflachen.

VermeidungsmaBnahmen wie Bauzeitenregelung, Beleuchtung u.a. tragen daflir Sorge, dass
artenschutzrechtliche Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG nicht ausgeldst werden und
dass vermeidbare Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft von vornherein minimiert bzw.

Reinold. Stadtplanung GmbH, Biickeburg
43




Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel/Vahlzen®, einschl. értlicher Bauvorschriften
- Begrindung und Umweltbericht -

vermieden werden. Die Anlage der Sukzessionsbrache im Teilplan 2 dient der Aufwertung des
teilweise beeintrachtigten Feldlerchenreviers.

Die angefertigten Schall- und Geruchsgutachten zeigen auf, dass durch den Betrieb der
Biogasanlage und die Erweiterung keine erheblichen Auswirkungen hervorrufen werden.

Insgesamt  stellt sich unter Bericksichtigung der internen und externen
KompensationsmaBnahmen, der Einhaltung von Immissionsrichtwerten und der Beachtung
sonstiger Vorgaben das Vorhaben als vertraglich dar.

7 Daten zum Plangebiet

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 besteht aus insgesamt 5
Teilplanen. Diese gliedern sich wie folgt:

Teilplan 1
Sondergebiet ,Bioenergie" (SO- Gebiet): 47.435 m?2

davon Anpfianzfiache: 5.052 m?2
davon Fldchen zum Pflanzerhalt: 1.054 m?2

Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung
LLandwirtschaftlicher Weg": 995 m2

Gesamtflache 48.430 m2

Teilplan 2

Flache fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 5.003 m2

Gesamtflache 5.003 m2

Teilplan 3
Flache fur Wald 2.537 m2

Gesamtflache 2.537 m2

Teilplan 4
Flache fir Wald 7.311 m2

Gesamtflache 7.311 m2

Teilplan 5
Flache fir Wald 590 m?2

Gesamtflache 590 m=2
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8 Durchfithrung des Bebauungsplanes

8.1 Bodenordnung

Zur Realisierung dieses Bebauungsplanes sind keine weiteren bodenordnenden MaBnahmen
erforderlich.

8.2 Ver- und Entsorgung

Die nachfolgenden Ausfiihrungen zur Ver- und Entsorgung beziehen sich ausschlieBlich auf
den Teilplan 1. Fir die Teilplane 2 bis 5 sind entsprechenden MaBnahmen bzw. Regelungen
zur Ver- und Entsorgung nicht erforderlich.

8.2.1 Abwasserbeseitigung

Erforderliche Anschliisse der Betriebsflachen an das Schmutzwasserkanalnetz sind bereits
vorhanden.

8.2.2 Oberflaichenentwiasserung

Das auf den versiegelten Grundstiicksflachen anfallende, unbelastete Oberflachenwasser ist
durch geeignete bauliche MaBnahmen zur Versickerung zu bringen. Das durch Biomasse
verunreinigte Oberflachenwasser ist der Biogasanlage zuzufiihren.

8.2.3 Trink- und Loschwasserversorgung

Die Biogasanlage ist bereits an das o6ffentliche Trinkwassernetz angebunden. Die Versorgung
erfolgt durch den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land.

Neben dem bestehenden Hydrant mit Anschluss an das Trinkwassernetz im
Einmindungsbereich des ErschlieBungsweges der Biogasanlage in die K 26 besteht westlich
des Weges ein zusatzlicher Ldéschwasserteich mit rd. 50 m3 Volumen, der ebenfalls zur
Sicherstellung der Loschwasserversorgung herangezogen werden kann.

8.2.4 Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung wird durch die AHK Abfallwirtschaft Heidekreis sichergestellt. Das
Plangebiet ist an der K 26 gelegen, die Abfallentsorgung erfolgt auch weiterhin entsprechend
den bisherigen Ablaufen.

8.2.5 Energieversorgung (Elektrizitat)

Die Energieversorgung erfolgt durch den produzierten Eigenstrom.

8.2.6 Telekommunikation

Das Plangebiet kann an das Kommunikationsnetz der Deutschen Telekom angeschlossen
werden. Zur Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die
Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und ggf. auBerhalb
des Plangebiets erforderlich. Fiir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes
sowie die Koordinierung mit dem StraBenbau und den BaumaBnahmen der anderen
Leitungstrager ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaBnahmen im
Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so friih wie méglich, mindestens
6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Sollte ein Anschluss der Telekom
gewinscht werden, kann die Realisierung (ber den  Bauherren-Service
www.telekom.de/hilfe/bauherren oder Telefon 0800 33 01903 erfragt werden.
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Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Uber Baumstandorte und
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft flir StraBen- und
Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten.

Im Plangebiet befinden sich keine Telekommunikationsanlagen der Vodafone GmbH. Eine
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist in dem angefragten Planbereich derzeit
nicht geplant.

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausflihrenden Tiefbauunternehmen
anzufordern. Unsere kostenlosen Planauskiinfte sind erreichbar via Internet (ber die Seite:

https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html

8.3 Baugrund

Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhaltnissen am Standort kénnen dem NIBIS-
Kartenserver des Landesamtes fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) entnommen werden.
Innerhalb des Plangebietes (Teilplan 1) finden sich nicht hebungs- und setzungsempfindliche
Locker- und Festgesteine. Es sind Ubliche lastabhdangige Setzungen gut tragfahiger Locker-
und Festgesteine zu erwarten. Es handelt sich um die Bodenklassen 3 (leicht |I6sbare Bodenart)
bis 5 (schwer lésbare Bodenart). Baugrundklasse: tberwiegend maBig bis gut konsolidierte
gemischtkornige, bindige Lockergesteine, lagenweise Sand und Kies, randlich im Norden und
Westen auch nichtbindige, grobkdrnige Lockergesteine, Uberwiegend mitteldicht bis dicht
gelagert.

Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhdltnissen ersetzen jedoch keine
geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen
Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des
geotechnischen Berichts sollten gemaB der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN
4020 in den jeweils giiltigen Fassungen erfolgen.

Entsprechende Untersuchungen des Baugrundes erfolgen im Rahmen der konkreten
Vorhabenplanungen.

8.4 Kosten

Der Gemeinde Neuenkirchen entstehen durch die Planung keine Kosten i.S.d. § 127 BauGB da
das Vorhaben von dem Vorhabentrager durchgefiihrt wird.
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1 Einleitung

Die Gemeinde Neuenkirchen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3
"Biogasanlage Sprengel/Vahlzen" mit ortlichen Bauvorschriften in der Ortschaft Sprengel, Vahlzen
Nr. 10.

Das Vorhaben liegt im AuRenbereich. Die bereits bestehenden Gebaude wurden bisher nach § 35
BauGB als privilegiertes Vorhaben genehmigt. Fur die erneute Erweiterung tber die Privilegierung
hinaus wird nun ein Bebauungsplan gemal® § 2 BauGB aufgestellt. Er erfolgt im Normalverfahren
mit frihzeitiger Beteiligung nach §§ 3.1 und 4.1 BauGB und 6ffentlicher Auslegung nach § 3.2 und
§ 4.2 BauGB.

Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren geandert.

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen der
Bauleitplanung eine Umweltprifung durchzuflhren, in der die voraussichtlich erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage 1 zum Baugesetzbuch zu § 2 (4)
und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im Umweltbericht beschrieben und
bewertet. Das im Umweltbericht dargelegte Ergebnis der Umweltprifung ist der Abwagung zu
bericksichtigen.

Diesem Verfahren dient der vorliegende Umweltbericht.

1.1  Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes

Angaben zum Vorhaben

Die Gemeinde Neuenkirchen beabsichtigt die Aufstellung des B-Planes Nr. 3 "Biogasanlage
Sprengel/Vahlzen", um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Sicherung und Erweiterung
der bestehenden Biogasanlage der Bioenergie Weseloh GmbH & Co. zu schaffen.

Der Bebauungsplan bezieht die bereits im Zuge der Genehmigungsverfahren nach § 35 BauGB
genehmigten Anlagenbereiche mit ein und Uberplant die zuklnftige Gesamtflache der
Biogasanlage. Die durchgefihrten AusgleichsmalRnahmen fir die bereits erfolgten Eingriffe liegen
teilweise auferhalb des Geltungsbereichs. Diese werden im Zuge der Bauleitplanung in den
Geltungsbereich als Teilflachen (Teilplane 3 bis 5) einbezogen. Noch erforderliche
Ausgleichsflachen fur die geplanten Eingriffe werden auch teilweise innerhalb des
Geltungsbereichs (Teilplan 1) in Form von Gehodlzpflanzungen liegen. Zuséatzlich ist eine externe
Kompensationsflache fiur den bodenrechtlichen Ausgleich erforderlich. Diese Flache liegt
aulerhalb der Gemeindegrenzen von Neuenkirchen und wird daher nicht in den Geltungsbereich
als Teilplan einbezogen.

Die Flachen fir den artenschutzrechtliche Ausgleich befindet sich sidlich der Biogasanlage
(Teilplan 2).

Der eigentliche Bebauungsplan mit der Biogasanlage ist in Teilplan 1 festgesetzt.

Der Vorhabentrager, die Bioenergie Weseloh GmbH & Co., plant die Erweiterung der im
Plangebiet vorhandenen Biogasanlage um ein Blockheizkraftwerk (BHKW) sowie einen weiteren

Garrestbehalter (GRL 6), um die produzierte Biogasmenge zu erhéhen. Weiterhin soll die
Méglichkeit bestehen, Biogas in Biomethan umzuwandeln.

Das Baugebiet soll der Unterbringung von Anlagen und Einrichtungen zur Erzeugung und
Aufbereitung von Bioenergie mit einer Erzeugungskapazitét von 4,5 Mio (die Kapazitat wird im B-
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freirau landschaft

Plan auf 6 Mio. Kubikmeter Rohgas erhoht; A.d.V.) Kubikmeter Rohbiogas, inklusive der Lagerung
und Verarbeitung der Roh- und Reststoffe sowie erforderlicher Nebennutzungen dienen’.

Hierzu sind laut Vorhabensbeschreibung nachfolgende Anlagen und Einrichtungen erforderlich:

Anlagen und Einrichtungen zur Lagerung und zum Transport von Roh- und Reststoffen, wie
z.B. Lagerhallen und -flachen, Silageplatten, Géarrestlager,

Anlagen und Einrichtungen zur Energieerzeugung, wie z.B. Fermenter, Gasspeicher
Bauliche Anlagen / Hallen zur Bearbeitung / Aufbereitung von Reststoffen,

Anlagen und Einrichtungen zur Erzeugung von Strom und/oder Wérme, wie z.B.
Blockheizkraftwerke

Anlagen und Einrichtungen zur Wéarmeerzeugung und Nutzung, wie z.B. Trocknung
Anlagen und Einrichtungen zur Aufbereitung von Biogas zu Biomethan

Anlagen und Einrichtungen zur Weiterverwendung von Biomethan, wie z.B. Einspeisung in
das 6ffentliche Erdgasnetz oder Betrieb einer Biomethan-Tankstelle

Anlagen und Einrichtungen zur LNG-Erzeugung

Anlagen und Einrichtungen zur CO2-Erzeugung

Anlagen und Einrichtungen zur Biogasaufbereitung fiir Dritte (Biogasanlagen)
Aufenthaltsréume

sonstige betriebsbezogene Nebeneinrichtungen und Nebenanlagen

Abstell- und Bewegungs-/Fahrflachen.

(aus: Vorhabensbeschreibung der Planwerk.Agrar GmbH 2023)

Teilplan 1
Flur: 3

Gemarkung: Sprengel ==

=
.

=
= ]

Abbildung 1: Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 3 "Biogasanlage Sprengel/Vahlzen" (Teilplan 1)

m —— (Quelle: Planungsbiro Reinold; Stand: 5/2026)

" Planwerk.Agrar GmbH: Vorhabensbeschreibung (Stand 18.07.2023)
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Der Rohstoffmix soll sich entsprechend der Ziele des Gesetzgebers sukzessive anpassen. Der
Anteil der Anbaubiomasse wird weitestgehend durch vorhandene, landwirtschaftliche Reststoffe
wie Gille und Mist aus der Region ersetzt werden (Planwerk.Agrar GmbH: Vorhabens-
beschreibung, Stand 2023).

Inhalte des Bebauungsplans

Im Bebauungsplan wird in Teilplan 1 ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Bioenergie"
mit einer Grundflachenzahl (GRZ) von 0,8 ohne Uberschreitung festgesetzt. Innerhalb des
festgesetzten Sondergebietes sind die Errichtung und der Betrieb von "Anlagen zur energetischen
Nutzung von Biomasse" mit den zum Betrieb der Anlage erforderlichen Nebenanlagen und
Lagerflachen sowie Lagerhallen zulassig. Daneben sind weitere Einrichtungen und Nutzungen
allgemein zulassig, wenn diese in einem funktionalen Zusammenhang mit der energetischen
Nutzung von Biomasse stehen. Als Biomasse sind nur pflanzliche Rohstoffe, Nebenprodukte
pflanzlicher Herkunft sowie tierische Exkremente im Sinne des § 42 Erneuerbare-Energie-Gesetz
(in der glltigen Fassung) zulassig. Die Produktionsleistung von Rohbiogas wird auf 6 Mio.
m3N/Jahr und die Feuerungswarmeleistung auf 20 MW begrenzt.

Im Sondergebiet ist eine abweichende Bauweise als offene Bauweise ohne Beschrankung der
Lange der baulichen Anlagen zuldssig. Die Hohe der baulichen Anlagen wird auf max. 18 m
begrenzt. In einem kleinen Teilbereich des SO wird die Héhe auf max. 24 m begrenzt.

Die von der Strale Vahlzen abzweigende Zufahrt auf das Gelande wird als Verkehrsfldche
besonderer Zweckbestimmung ,,Landwirtschaftlicher Verkehr* festgesetzt.

Im B-Plan werden zeichnerische und textliche Festsetzungen fir Fldchen zum Anpflanzen und
mit Bindung zum Erhalt von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen getroffen.
Die Pflanzflachen sind Bestandteil des SO.

Ebenso trifft der B-Plan Festsetzungen zum Artenschutz (Bauzeitenregelung, Beleuchtung,
Vegetationsschutz).

Hinsichtlich der Versickerung des auf den versiegelten Oberflachen anfallenden
Oberflachenwassers werden im B-Plan entsprechende Festsetzungen zur Versickerung vor Ort
getroffen.

Ortliche Bauvorschriften sind Bestandteil des B-Planes und treffen Regelungen hinsichtlich der
Farbgebung von AuRenbauteilen.

Bestand innerhalb des Sondergebiets

Im nérdlichen Bereich des Sondergebiets bestehen bereits Anlagen des Biogasbetriebs, die von
den Jahren 1995 bis 2023 als privilegierte Vorhaben genehmigt wurden. Im Einzelnen sind das:

e 1 Halle

¢ 1 Silageplatte

e Garrestelager mit Tragluftdach, Fassungsvermdgen 2.409 m3
e Garrestelager mit Betondecke, Fassungsvermdgen 965 m3

e Garrestelager mit Betondecke, Fassungsvermdgen 1.821 m3
e Garrestelager mit Betondecke, Fassungsvermogen 5.901 m3

e Behalter fir Regenwasser, Fassungsvermogen 764 m3
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e Lagercontainer

e Abstellraum

e 2 Pumpenstationen

e 1 Fermenter mit Betondecke, Fassungsvermégen zwischen 2.083 m3
e Warmwasserpufferspeicher

e Abtankplatz.

Insgesamt wurden laut Genehmigungsunterlagen bisher 0,75 ha versiegelt. Das 6. Garrestelager J
wurde bisher noch nicht realisiert.

GabdudeVarpagelengen Lingrifle
x A: GRresislager | mit Arbau
B Shermptelager I
- Gieravtelager 3 mit Abtenkplats
D: Halla mit Varis hriwages
E: Silsplutta mit Verkahmwagen
F: Farmastar und Ghrrevtalager 4

G Lilaplama, 1 Erewetarusg und
Auffahrramps

H: Basdung Wald Piell und Ankuw
Puhdach 5s Hala

I Garrartalager § und Sdaplents, 2
Erwetarung

K: PuMsnpeichar und Pompandaums

§: Moubaus Sarrevtalager §

Abbildung 2: Lageplan der einzelnen Anlagenbestandteilen der bestehenden Biogasanlage
(Plangrundlage: Planwerk.Agrar GmbH von 2023, bearbeitet)

Die einzelnen Genehmigungen waren mit Auflagen verbunden, die weitgehend umgesetzt wurden.
Es handelt sich um Anpflanzungen um die Biogasanlage zur Eingriinung, Waldanpflanzungen und
Umwandlung von Fichtenforst in Mischwald durch Unterpflanzungen. Die Lage der einzelnen
Ausgleichsflachen sind in Abbildung 3 sowie in der Begrindung in Kapitel 3.2 abgebildet. Die
aullerhalb der Biogasanlage liegenden Ausgleichsmallnahmen werden im B-Plan in den
Teilplanen 3, 4 und 5 festgesetzt.

Die Flache fur den artenschutzrechtlichen Ausgleich ist in Teilplan 2 festgesetzt.

Der bodenrechtliche Ausgleich erfolgt auf einer Kompensationsflache aulierhalb des
Gemeindegebietes. Sie wird im B-Plan in die Hinweise aufgenommen und Uber einen
stadtebaulichen Vertrag sowie eine Grundbucheintragung gesichert.

Umweltbericht zum B-Plan Nr. 3 "Biogasanlage Sprengel/Vahlzen" 7



BER@MANN

freirau landschaft

- — ORN
Wy Lage der externen \
} Kompensationsflache
,A‘-i _"m
-~

LS

]

SCHULERN

&
%
% >
cX WIECKHORST s <
% Freyers®:

%
%
%
(A

For
'Fl -
%,

e, HEMSEN
” St

SCHWALINGEN

Windmiihle Sprengel @

LUANGELOH

SPRENGEL

Ennenhof @

.- 3 GJ’ J GROPS
£ . e Lage der Teilpléne
L Lage der Teilplane 1,2und 3 |
4und 5 \ ’

-

A
L
~

% g > 5\‘ - REIMERDINGEN
<

Abbilung 3: Lage de einzenen TeIpIéine/AusgIeichstéchen (ueIIe: google.maps, bearbeitet.

Der Bebauungsplan setzt die AusgleichsmalRnahmen einzeln fest (Teilplane 3, 4 und 5). Die
Anpflanzungen an der Biogasanlage werden im Teilplan 1 als Erhaltungspflanzflachen festgesetzt.
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Abbildung 4: Lage der Biogasanlage im Raum (Luftbild: google.maps)

FRIEDRICHSECK N aEn o0

DITTMERN

Der Ortsteil Sprengel/Vahlzen gehoért zur Gemeinde Neuenkirchen im Landkreis Heidekreis. Die
Biogasanlage liegt ca. 5 km von Neuenkirchen entfernt in Einzelhoflage. Die Ortsteile Ilhorn und
Sprengel befinden sich ca. 2 km westlich bzw. nordwestlich von der Biogasanlage entfernt. Die
nachste Bebauung liegt etwa 500 m nordwestlich bzw. siddstlich der Biogasanlage, ebenfalls in
Einzel-Hofanlagen.

Die Lage und Ausdehnung des Untersuchungsgebietes des Umweltberichts erstreckt sich im
Wesentlichen auf den Geltungsbereich des B-Planes sowie, soweit erforderlich, dartber hinaus,

Umweltbericht zum B-Plan Nr. 3 "Biogasanlage Sprengel/Vahizen" 8
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freiraul landschaft

um die ggf. aus dem Vorhaben resultierenden Umweltauswirkungen bewerten und beurteilen zu
kdénnen.

Google Earth

bedung 5: Biogasanlage mit Wohngebauden und umgebenden Ackerflachen (Luftbild: googl.earth)

Im nordlichen Teil des Plangebiest wird bereits eine Biogasanlage zur Erzeugung regenerativer
Energien betrieben. Die Flachen sind entsprechend der Nutzung strukturiert und technogen
Uberformt. Der sudlich angrenzende Erweiterungsbereich stellt sich als Ackerflache dar. Die
Flachen werden ackerbaulich intensiv bewirtschaftet. Westlich der bestehenden Biogasanlage
befindet sich eine kleine Waldflache.

Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden sowie der
Inanspruchnahme von Flache

Der Bebauungsplan Nr. 2 "Biogasanlage Sprengel/Vahlzen" umfasst eine Flache von 48.430 m?2.

Tabelle 1: Flachenaufteilung im Plangebiet (Teilplan 1)

Sondergebiet - Bioenergie 47.435 m?
darin enthalten:

- Anpflanzflachen (5.052 m?)
- Erhalt von Pflanzflachen (1.556 m?)
- Freiflachen (3.381 m?)
Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung 995 m?
gesamt 48.430 m?

Es handelt sich um die Flurstiicke 24/5 sowie das Flst. 24/6 tlw. der Flur 3 in der Gemarkung
Sprengel. Die genaue Abgrenzung ist in der Begriindung zum Bebauungsplan beschrieben.

Die Lage der Kompensationsflachen (Teilflachen 2 bis 5) sind in Abbildung 3 und in der
Begriindung abgebildet.

Umweltbericht zum B-Plan Nr. 3 "Biogasanlage Sprengel/Vahizen" 9
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1.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanen

1.2.1 Fachgesetze

Die folgend genannten Fachgesetze werden in der jeweils guiltigen Fassung bei der Erstellung des
Umweltberichtes berlcksichtigt und angewendet:

Baugesetzbuch (BauGB)

§ 1, Abs. 6 Nr. 7 des BauGB regelt die Belange des Umweltschutzes einschlielllich des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, die bei der Aufstellung von Bauleitplanen zu beachten
sind. § 1a fuhrt ergdnzende Vorschriften zum Umweltschutz auf. Die §§ 2 und 2a regeln die
Aufstellung der Bauleitplane, ihre Inhalte und die Bedeutung des Umweltberichts. In der Anlage
1 des BauGB ist die inhaltliche Gliederung des Umweltberichtes geregelt.

Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG)
und das Niedersédchsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)

Die beiden Gesetze regeln die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege ein-
schlieBlich Schutzgebietsregelungen (§§ 20 bis 30 BNatSchG), Artenschutz (§ 44 BNatSchG),
Landschaftsplanung (mit ihren Planen, §§ 8 bis 11 BNatSchG) und die Eingriffsregelung (§§ 13
bis 17 BNatSchG). Das NNatSchG erganzt und konkretisiert das BNatSchG fur die Lan-
desebene.

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Das Immissionsschutzgesetz mit seinen entsprechenden Verordnungen und technischen Nor-
men regelt die Immissionen, die auf ein Gebiet und seine Nutzungen einwirken durfen (z.B.
Verkehrslarm nach DIN 18.005) und den Emissionen, die von dem Gebiet auf die Nachbar-
schaft einwirken.

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

Hier werden u.a. Regelungen zu Verhutung von schadlichen Einflussen auf den Boden, ins-
besondere das Thema Altlasten behandelt. Die einschlagigen DIN-Normen z.B. zu Erdarbeiten,
Bodenschutz u.a. finden im Umweltbericht Beriicksichtigung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Das WHG ist im Rahmen der Bauleitplanung mit Umweltbericht vor allem fir Aussage zu Was-
serschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten und Uberschwemmungsgebieten relevant. Auch
die Regelungen zu Oberflachenwasserbewirtschaftung werden hier getroffen.

Richtlinie zur Erhaltung der natlirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen - FFH-Richtlinie (Natura 2000-Schutzgebietssystem) vom 21. Mai 1992 (Richtlinie
92/43/EWG): Bei der FFH-RL steht v. A. der Schutz, die Wiederherstellung und Forderung
naturlicher Lebensraume und wildlebender Tiere und Pflanzen, insbesondere durch ein zu-
sammenhangendes Netz an Schutzgebieten (Natura-2000-Gebiete) im Mittelpunkt. MalRgeblich
sind hier vor allem die Artenlisten der Anhange IV und V.

Niederséachsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)

Es gelten die §§ 8, 10, 10-14 und 35 NDSchG. Erdarbeiten im Plangebiet (§ 13 in Verbindung
mit § 10 NDSchG) bedirfen der denkmalrechtlichen Genehmigung, ebenso Arbeiten in der
Umgebung von Baudenkmalen (§ 8 in Verbindung mit § 10 NDSchG).

Umweltbericht zum B-Plan Nr. 3 "Biogasanlage Sprengel/Vahizen" 10
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1.2.2 Fachplanungen sowie deren Bedeutung fiir die Planung

Das Landesraumordnungsprogramm (LROP) trifft in seiner zeichnerischen Darstellung (2017)
keine Aussagen zum Plangebiet.

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) flr den Landkreis Heidekreis soll laut
Beschluss vom 15.12.2023 neu aufgestellt werden. Der veraltete Entwurf von 2015 wird daher
nicht weiterverfolgt. In diesem wurde das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft —
aufgrund des hohen Ertragspotenzials dargestellt.

Der wirksame Flachennutzungsplan der Gemeinde Neuenkirchen stellt die Flachen (Teilflache 1)
des Plangebietes als Fldchen fiir die Landwirtschaft dar.

Diese werden in der 29. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Neuenkirchen fiir
den Bereich der Biogasanlage in eine Sonderbaufléche mit der Zweckbestimmung "Bioenergie”
geandert. Die Anderung erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans, sodass
zuklnftig die Inhalte des B-Plans den Darstellungen des Flachennutzungsplanes entsprechen und
aus diesen entwickelt sind.

Die weiteren Teilflachen 2 bis 5 sind ebenfalls als Flachen fiir die Landwirtschaft dargestellt. Hier
werden die AusgleichsmalRnahmen fir die Eingriffe in den Boden sowie fur den Artenschutz
festgesetzt. Die Festsetzungen als Fldchen fiir Wald bzw. Flachen fir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft kdénnen aus diesen
Darstellungen entwickelt werden.

Landschaftsrahmenplan Landkreis Heidekreis (2013) - LRP

Nachfolgend werden die fur das Plangebiet und die Planung relevanten Darstellungen des
Landschaftsrahmenplanes beschrieben und anschlieRend bewertet (Karten 1 bis 6 Nord):

Karte 1: Arten und Biotope

e Vorkommen von Biotoptypen mit sehr geringer Bedeutung (Ackerflachen) und mittlerer
Bedeutung (Fichtenwaldchen), der Wieheholzer Bach, Gilmerdinger Bach und die Gehdlzreieh
im Westen werden als linienférmiger Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung dargestellt, Darstellung
von Einzelbdumen entlang der K 23

Karte 2: Landschaftsbild

e Landschaftsbildtyp AwG - Ackerbaulich dominierte wellige Geest

e geringe Bedeutung fir das Landschaftsbild

Karte 3a: Besondere Werte von Bdden

o keine Darstellungen flr Boden

e das Fichtenwaldchen wird als historisch alter Waldstandort dargestellt
Karte 3b: Stoffretention

e keine Darstellung fir Stoffretention

e der Wieheholzer Bach wird Uberwiegend als Gewasser mit naturfernem Gewasserrand
dargestellt.

Karte 5: Zielkonzept und Karte 5a: Zielkonzept Zieltypen

¢ Keine Darstellungen fir das Gebiet der Biogasanlage enthalten.

Umweltbericht zum B-Plan Nr. 3 "Biogasanlage Sprengel/Vahlzen" 11
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e Fur die kleine Waldflache gilt - Sicherung und Verbesserung: Naturnahe Laubwalder auf3erhalb
der Niederungen (Wn).

Karte 6: Schutzgebiete

¢ Keine Darstellungen fiir das Plangebiet enthalten.

Bedeutung der Inhalte des LRP fiir die vorliegende Planung

Bezogen auf das Plangebiet sind keine Darstellungen enthalten, welche eine Relevanz fur die
Planung aufweisen kdnnten. FlUr eine vorhandene und genehmigte Biogasanlage sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung geschaffen werden. Dies betrifft die stdlich
angrenzenden Ackerflachen. EingrinungsmalRnahme zur Kompensation des Eingriffs in das
Landschaftsbild und der Bodenversiegelung werden festgesetzt. Das hdher bewertete Waldchen
westlich der Biogasanlage liegt auRerhalb des Geltungsbereichs dieser Bauleitplanung.

Ein aktueller Landschaftsplan (LP) liegt fir die Gemeinde Neuenkirchen nicht vor.

1.2.3 Fachgutachten

Im Rahmen der Bauleitplanung wurden folgende Fachgutachten erarbeitet:

o ABIA (Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR) — Untersuchung der Brutvogel im
Rahmen der geplanten Erweiterung einer Bioenergieanlage in Sprengel/Vahlzen (Gemeinde
Neuenkirchen) im Jahr 2024 - ; Neustadt (Stand: Juli 2024).

e ABIA (Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR) — Erganzung zur Feldlerche -;
Neustadt (Stand 02.04.2025).

e TUVNord (2025): Gutachtliche Stellungnahme zu den Emissionen und Immissionen von
Gerlchen sowie Ammoniak-Immissionen und Stickstoffdeposition im Zusammenhang mit der
Anderung einer Biogasanlage in Vahlzen, Neuenkirchen; Hannover (Stand: 28.11.2025).

o GTA Gesellschaft flr technische Akustik (2025): Schalltechnische Untersuchung zum
Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen® der Gemeinde Neuenkirchen;
Hannover (Stand: 20. 05..2026).

1.2.4 Schutzgebiete
Die Flachen des Plangebietes befinden sich innerhalb des Naturparks Lineburger Heide.

Norddstlich befindet sich das Naturschutzgebiet ,Birkensee* (NSG LU 39), ein kleines, zertorftes
Hochmoorgebiet. Es liegt etwa 2,5 km vom Plangebiet entfernt. Ca. 1 km stdéstlich befindet sich
das Naturschutzgebiet ,Hiigelgraberheide bei Langeloh (NSG LU 14). Hier handelt es sich um ein
frlher ausgedehntes Heidegebiet mit bewegtem Bodenrelief. Unter den sandigen Kuppen befinden
sich teilweise bronzezeitliche Grabhugel. In den feuchten Mulden haben sich hochmoortypische
Pflanzen entwickelt. Sandheiden und Kiefernbestande kennzeichnen das NSG. Etwa 5 km entfernt
beginnt das Naturschutzgebiet ,Liineburger Heide* (NSG LU 2).

Umweltbericht zum B-Plan Nr. 3 "Biogasanlage Sprengel/Vahlzen" 12
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Die Béhme, die in Nord-Siid-Richtung durch Soltau flieRt, ist als Landschaftsschutzgebiet (LSG LU
5 ,Béhmeaue“), bei Huckerieth als Naturschutzgebiet (NSG LU 21 ,Béhmetal bei Huckenrieth)
und gleichzeitig als FFH-Gebiet (,Bohme*, EU-Kennzahl 2924-301) ausgewiesen. Sie fliel3t etwa
5 km vom Plangebiet entfernt?.

Sudostlich von Neuenkirchen befindet sich das LSG ,Riensheide“ (LSG HK 23) mit den darin
befindlichen drei Teilflichen des NSG ,Riensheide mit Stichter See und Sagemoor‘ (NSG LU 298),
die grof¥flachig Moorgewasser und Moorheiden schutzen. Nordwestlich von Neuenkirchen
erstreckt sich das LSG ,Hahnenbachtal® (LSG HK 34). Diese Schutzgebiete liegen etwa 5 -6 km
vom Plangebiet entfernt.

Fazit

Beeintrachtigungen des Naturparks Lineburger Heide sind nicht zu erwarten. Die anderen
Schutzgebiete befinden sich in ausreichendem Abstand zum Vorhabensgebiet, sodass nicht mit
einer Beeintrachtigung der Schutzzwecke und Ziele zu rechnen ist.

Sonstiges

Das Plangebiet befindet sich im Interessenbereich der militdrischen LV-Radaranlage Visselhdvede.
In der Regel werden die Interessen der Bundeswehr nicht berthrt, wenn die baulichen Anlagen
eine Hohe von 30 m nicht Uberschreiten, was bei der vorliegenden Planung der Fall ist. Die
maximale Hohe der Garrestebehalter betragt 24 m.

2 Umweltkarten Niedersachsen (2025): Schutzgebiete NNatSchG, Natura 2000
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2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes
(Basisszenario) sowie der Umweltmerkmale

2.1 Lage im Raum, Naturraumliche Zuordnung

Die Biogasanlage liegt etwa 2 km 06stlich von Ilhorn, einem Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen,
Landkreis Heidekreis. Nordlich des Gelandes der Biogasanlage verlauft die StralRe Vahlzen, von
der aus das Plangebiet erschlossen wird.

Das Plangebiet befindet sich in der naturraumlichen Region Liineburger Heide. Hier Uberwiegen
sandige Grund- und Endmorénengebiete, gepragt von Ackern und Waldern, aber auch den
grofiten Sandheiden Niedersachsens. Bezeichnend sind zahlreiche Bache und kleine Flisse, die
sich im landesweiten Vergleich durch besondere Naturndhe auszeichnen.?

2.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere
2.2.1 Schutzgut Pflanzen

Basisszenario
Potenzielle natiirliche Vegetation

Die heutige potenzielle natlrliche Vegetation (PNV) ist die Pflanzengesellschaft, die sich als
hoéchst entwickelte Vegetation auf Grundlage der naturlichen Standortfaktoren, dem biotischen
Besiedlungspotential und den anthropogenen Einflissen einstellen wirde, wenn der menschliche
Einfluss aufhorte (KOWARIK 1987)*. Laut PNV-Karten des NLWKN (2024)° entspricht die PNV im
Plangebiet dem trockenen bis frischen Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes (BDMt) im
Ubergang zum trockenen bis frischen Flattergras-Buchenwald (BMt).

Realnutzungen / Biotoptypen im Plangebiet

Der nordliche Teil des Plangebietes ist durch Versiegelungen und die baulichen Anlagen der
Biogasanlage (OKG) gepragt. Nordlich, dstlich und sidlich griinen Gehdlzpflanzungen (HPG und
BZE), teilweise auf Wallen, die Biogasanlage ein. Sie bestehen aus heimischen Baum- und
straucharten wie Eichen, Ahorn, Vogel-Kirchen, Birken, Schlehen, Hundsrosen, Hartriegel, Liguster
u.a.

In den unversiegelten Randbereichen haben sich kleinflachig Ruderalfluren unterschiedlicher
Auspragung etabliert, teilweise wurde Rasen angesat bzw. es hat sich eine rasenahnliche
Grasbedeckung gebildet. Westlich der Biogas- und Hofanlage stockt ein Fichtenforst (WZF) mit
mittlerem Stammholz. Zur Biogasanlage hin wurde ein Teil des Waldes entfernt, hier wachst eine
Wiesenflache und einzelne Strauchgeholze, die Flache wird aktuell als Lagerplatz genutzt (OFL).

Die Baugrenzen des Bebauungsplan werden einen Abstand zum Waldrand von 30 m einhalten.

Nordlich schlief3t sich ein Schweinestall (OPD) an.

3 NLWKN: Uberarbeitung der Naturraumlichen Regionen Niedersachsens (2010).

4 KOWARIK (1987): Kritische Anmerkungen zum theoretischen Konzept der potentiellen natirlichen Vegetation mit
Anregungen zu einer zeitlichen Modifikation.- Tuexenia 7; Géttingen.

5 NLWKN (2024): Karte der potenziellen natirlichen Vegetation (PNV) firr Niedersachsen auf Basis der Bodenkarte im
MaRstab 1:50.000 (BK 50); Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 3/2024; Hannover.
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Der sudliche Teilbereich, der neu Uberplant werden soll, ist als intensiv genutzter Acker (AS =
Sandacker) anzusprechen. Hier befinden sich keine Gehdlze. Sidlich und dstlich schlieen sich
weitere Ackerflachen an.

Die Stralze (OVS), die das Gelande von der Stral’e Vahlzen aus erschlief3t, wird einseitig von alten
Stiel-Eichen (Quercus robur) als Baumreihe (HEA) begleitet, teilweise sind bereits neue Eichen in
2. Reihe nachgepflanzt. Die Pflanzung verdichtet/verbreitert sich in der unteren Halfte.

Die Bestandsaufnahme erfolgte im Juli 2024 und einer Nachkartierung im Dezember 2025 auf der
Grundlage des Kartierschlissels fiir Biotoptypen in Niedersachsen (2021) von Olaf v. Drachenfels®
kartiert. Das Ergebnis ist im Bestandsplan (Karte 1) im Maf3stab 1:1.000 im Anhang und in der
nachfolgenden Abbildung 8 dargestellit.

Im Plangebiet wurden keine besonders oder streng geschitzten Pflanzenarten nachgewiesen.
Aufgrund der Auspragung des Gebietes sind diese auch nicht zu erwarten. Hinweise auf das
Vorkommen von besonders oder streng geschitzten Pflanzenarten liegen zudem nicht vor.

Legende
Realnutzung und Biotoptypen
Walder
WZF*  Fichtenforst
WA Waldlichtungsfiur basenarmer Standons
Geblische und Gehdolzbestande
BRU  Ruderalgebilsch
HPG  Standorigerechte Gehdizpflanzung

Stauden - und Ruderaffiuren

UHM  F Gras- und
mittlerer Siandorte

Acker und Gartenbaubiotope

AS Sandacker

Griinanlagen

BZE

Gech aus ibenwi R
HEA  AllesBaumrsibe des Siedlungshersichs

Gebdude-, Verkehrs- und
Industriefiichen
VerkehrsAdchen, Ver- und Enisorgung
ODL  Landich geprages Dorfgebist/Gehdft
OFL  La atz
CKG  Biogasanlage
Maststall
OVS  Stralle
ovW  Weg
------ ing pem24 Kartierschizsse! fOr Blaiogtypen In
Migserzachzen (DRACHENFELZ, O.v. , 2021)

F——I
'_ - Grenze des Geftungsbereichs B-Plan
-

e Sicenergie Weseich GmEHACH.KG
Vahizen 10
2953 Neusnkirchen
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Abbildung 7: Bestandsplan (M 1 : 1.000 i.0.)

6 DRACHENFELS; O. v. (2021)
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Geruchsgutachten’

Zur Beurteilung der Geruchsemissionen, die von der Biogasanlage und ihrer Erweiterung auf die
Umgebung und hier speziell auf die Flora einwirken, wurde ein Geruchsgutachten erarbeitet, dass
die Belastung der Umgebung durch Ammoniak und Stickstoff- und Sauredepositionen bewertet.

Die Emissionen der einzelnen Anlagenbereiche werden auf Basis der vorhandenen baulichen und
technischen Gegebenheiten, der (blichen Betriebsflihrung sowie vorhandener Messdaten
vergleichbarer Anlagen und aus Literaturangaben ermittelt (TUVNord, Seite 4).

Die Ergebnisse zeigen, dass fur keine der untersuchten Emissionen Grenzwerte Uberschritten
werden. Dies gilt sowohl fir Pflanzen und Okosysteme (wie z.B. der benachbarte Waldbereich) wie
auch das ca. 1 km entfernt liegende Naturschutzgebiet ,Hlgelgraber bei Langeloh®.

Die Gesamtgeruchsbelastung der Biogasanlage und weiterer umliegender Emittenten wird in ihrer
Kumulation als irrelevant angesehen (vgl. auch Kapitel 2.10).

Die detaillierten Ergebnisse sind dem Gutachten zu entnehmen.

Bewertung

Die Biogasanlage selbst mit ihren Garbehaltern, versiegelten Flachen und gestorten
Randstrukturen weist insgesamt nur eine geringe Bedeutung als Pflanzenstandort auf. Es handelt
sich um einen veranderten/gestorten Standort, der durch anthropogene Nutzungen Uberformt ist.
Eine natlrliche Pflanzengesellschaft kann sich auf den versiegelten, stark beanspruchten Flachen
nicht entwickeln.

Eine hohere Wertigkeit im Vergleich zu den versiegelten Flachen besitzen die umgebenden
Geholzbestande.

2.2.2 Schutzgut Tiere

Basisszenario

Das Plangebiet ist durch die oben beschriebenen und in der Karte 1: Bestandsplan (siehe
Abbildung 8 und Anhang) dargestellten Biotoptypen gepragt.

Gem. §§ 44 und 45 BNatSchG ist im Rahmen der Bauleitplanung zu prifen, ob FFH-Anhang - IV-
Arten und die europaischen Vogelarten beeintrachtigt werden kénnen.

Daher wurde das Buro Abia mit einer Untersuchung der Brutvogel im Rahmen der geplanten
Erweiterung einer Bioenergieanlage in Sprengel / Vahlzen (Gemeinde Neuenkirchen) beauftragt.

Die Untersuchungen fanden im Frihjahr und Frihsommer von Marz bis Juni 2024 mit insgesamt 5
Begehungen statt und umfasste neben der eigentlichen Biogasanlage sowie der
Erweiterungsflache einen Radius von 200 m um die Biogasanlage herum eine Flache von
insgesamt 30 ha. Die Wohngebaude sowie der angrenzende Wald wurden nach Absprache mit der
UNB nicht mit untersucht, da sich hier keine nennenswerten Veranderungen ergeben werden.
Beobachtungen von wertgebenden Arten wurde aber mit dokumentiert.

Das Untersuchungsgebiet wird als ...strukturell ... halboffene bis offene Feldflur, die durch lineare
Gehoblzbesténde entlang von Wegen und Sdumen sowie teils flachige Feldgehdblze gegliedert ist
beschrieben. Als Feldfriichte wurden im Friihjahr 2024 Mais, Gerste und Kartoffel angebaut. (Abia,
Seite 3).

7 TOV Nord (2025)
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Abbildung 8: Karte der kartierten Brutvdogel im Untersuchungsgebiet (Quelle: Abia 2024)

Es wurden insgesamt 35 Vogelarten nachgewiesen, von denen 17 als Brutvogel im Gebiet kartiert
wurden. Sieben Arten bekamen den Status Brutzeitfeststellung, sind also mdgliche Brutvogel. Die
restlichen Arten sind als Nahrungsgaste oder Arten, die das Gebiet Uberflogen einzustufen (siehe
nachfolgende Tabelle 2).

Als typische Bodenbriter wurden Feldlerche und Schafstelze nachgewiesen. Weitere
Brutvogelarten wie Goldammer, Dorngrasmucke, Stieglitz oder Gartenrotschwanz u.a. waren im
Bereich der Gehdlze und Gehdlzsdaume zu finden. Im Bereich der bestehenden Bioenergieanlage
wurden die Gebdaudebruter Bachstelze, Hausrotschwanz und Haussperling als Brutvogel
festgestellt (vgl. Abbildung 8).

Von den kartierten Brutvogelarten sind die Feldlerche (auf der Ackerflache ca. 50 m sudlich der
Erweiterungsflache der Biogasanlage) sowie Star (im Bereich der Hofstelle) bundes- und
landesweit gefahrdet. Stieglitz und Goldammer (beide in den Geholzflachen sudlich der
Biogasanlage am Rande des UG) stehen auf der Vorwarnliste (vgl. auch Tabelle 2).

Als Brutzeitfeststellung wurde ein rufender Kuckuck (einmalig am Waldrand westlich der
Biogasanlage) und die Heidelerche (einmaliger Gesang am suddstlichen Rand des UG) verhort
und ein nicht besetzter Horst am Westrand des UG (mdéglicherweise Mausebussard) gesichtet.

Als Nahrungsgaste konnten Haussperling, Rauchschwalbe, Rabenkrahe, Ringeltaube, Turmfalke
und Wacholderdrossel beobachtet werden. Ein Kranichpaar wurde als Nahrungsgast in der
benachbarten Feldflur beobachtet, das UG wurde nur Uberflogen. Weitere Angaben sind dem
Gutachten zu entnehmen.
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Tabelle 2: Liste der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Vogelarten (Abia 2024)

a
w
Artname deutsch Artname wissenschaftlich E ; g E 2 = 3
= = = S > o
I~
Amsel Turdus merula BV " ' ' § 4
Bachstelze Motacilla alba BV " ' ' § 1
Blaumeise Parus caeruleus BV " ' ' § P
Buchfink Fringilla coelebs BV " ' ' § 7
Buntspecht Dendrocopos major BZ i ' ' § X
Dohle Coloeus monedula NG " ' ' §
Dorngrasmiicke Sylvia communis BV " ' ' § P
Eichelhaher Garrulus glandarnus UF " ' ' §
Feldlerche Alauda arvensis BY 3 3 3 § 1
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla BV " ' ' § 1
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV " ' WV § 1
Goldammer Emberiza citnnella BV " W WV § 3
Graugans Anser anser UF " ' ' §
Graureiher Ardea cinerea UF " 3 3 §
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BV " ' ' § 1
Haussperling Passer domesficus BV " ' ' § 1
Heckenbraunelle Prunella modulans BZ " ' ' §
Heidelerche Lulluia arborea B v WV V §§ X
Klappergrasmiicke Sylvia curuca BZ i ' ' § X
Kohlmeise Parus major BV " ' ' § 4
Kranich Grus grus UF - * * §5§
Kuckuck Cuculus canorus B 3 3 3 § X
Mausebussard Buteo buteo NG " ' ' 55
Monchsgrasmiicke Sylvia atricapilla BY * ' ' g P
Rabenkrdhe Corvus corone NG " ' ' §
Rauchschwalbe Hirundo rustica NG v 3 3 §
Ringeltaube Columba palumbus NG i * * )
Rotkehlchen Erithacus rubecula BZ i ' ' § X
Schafstelze Motacilla flava BV " ' ' § P
Singdrossel Turdus philomelos BY i * * ) 1
Star Sturnus vulgans NG 3 3 3 g
stieglitz Carduelis carduels BV " WV WV § 1
Turmfalke Falco tinnunculus NG i W W 55
Wacholderdrossel Turdus pilaris NG * ' ' g
Zilpzalp Phylioscopus collybita BY * ' ' g 2

Erlduterungen: Angabe zur Gefahrdung in Niedersachsen (RL Nds) und im niedersachsischen Tiefland Ost (RL TO)
nach KRUGER & SANDKUHLER (2022), Gefahrdung in Deutschland (RL D) nach RYSLAVY et al. (2020): 1 = vom
Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3 = gefahrdet, V = Vorwarnliste, * = ungefahrdet. Status: B = Brutvogel, BZ =
Brutzeitfeststellung, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchziigler, UF = Uberflug. Schutz: § = besonders, §§ = streng
geschutzt gemal § 7 Abs. 2 BNatSchG. VRL: | = Art des Anhangs | der EU-Vogelschutzrichtlinie. ¥ Reviere: Anzahl

Brutreviere im Untersuchungsgebiet; x = Brutzeitfeststellung
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Bewertung
Allgemeine Angaben

Das Untersuchungsgebiet hat laut Kartierung aufgrund der Strukturierung und Habitatausstattung
insbesondere im Bereich der Gehdlze eine Bedeutung fir gehdlzbewohnende Vogelarten. Die
Feldflur wird von den meisten Vogeln als Nahrungsgebiet genutzt, lediglich Feldlerche (stdlich des
Geltungsbereichs) und Schafstelze (norddstlich der Biogasanlage, vgl. Abbildung 6) konnten als
Bodenbriter nachgewiesen werden.

Um das Auslésen der Verbotstatbestdande gem. § 44 BNatSchG zu vermeiden, sollte die
Freiraumung der Baufelder nur auf3erhalb der Kernbrutzeit, d.h. nicht im Zeitraum Anfang Marz bis
Ende Juli (Vermeidung der Zerstérung von Gelegen bodenbritender Arten) erfolgen. Sollte die
Baufeldfreimachung zu einem friiheren Zeitpunkt erfolgen, so ist vor Baubeginn durch eine
ornithologisch fachkundige Person nachzuweisen, dass keine Bruten von Bodenbrutern im Gebiet
stattfinden.

Fallung, Rodung und Riickschnitt von Gehoélzen und Baumen sind nur in den Wintermonaten im
Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar zulassig.

Weitere storempfindliche Arten wurden im Rahmen der Untersuchung nicht nachgewiesen.
Feldlerche

Im Zuge der geplanten Erweiterung wird eine Teilfliche des von der Feldlerche als Bruthabitat
genutzten Ackers in Anspruch genommen. Dabei liegt zwar nicht der Reviermittelpunkt selbst im
Bereich der geplanten Erweiterung. Es ist aber davon auszugehen, dass sich Teile des von der
Feldlerche genutzten Reviers mit der Erweiterungsflache (berlagern. Aullerdem betréagt der
Abstand des Reviermittelpunkts zur Erweiterungsflache nur rund 50 m, sodass durch die
resultierende Kulissenwirkung mit einer Beeintrdchtigung des Reviers bzw. mit einer Verschiebung
des Reviers in stdlicher Richtung zu rechnen ist (Abia 2024, Seite 8).

Abbildung 9: Reviermittelpunkt der Feldlerche (Fl)

Der durch das Vorhaben verloren gehende Bereich (100m-Radius zur neuen Anlage) ist rot schraffiert, der
flr die Feldlerche weiterhin nutzbarer Bereich aullerhalb von Sichtkulissen (schwarze Linien) grin
schraffiert. Violett: Grenze des UG. (Quelle: ABIA 2025; Kartengrundlage Open Street Map)

Umweltbericht zum B-Plan Nr. 3 "Biogasanlage Sprengel/Vahizen" 19



BER?MANN

Die Reviergré3e von Feldlerchen betragt nach Untersuchungen in Deutschland durchschnittlich
0,5 bzw. 0,79 ha (BAUER et al. 2005). Fiir den Heidekreis wird als Rlickschluss aus
Siedlungsdichteuntersuchungen von einer Gré8e von durchschnittlich mehr als 4 ha pro Revier bei
héchster vorgefundener Besiedlungsdichte ausgegangen (HEIDEKREIS 2021). Allerdings kann
durch Qualitatsverbesserungen die Herstellung kleinerer Reviergréf3en mit einer Mindestflache von
2 ha begriindet werden (ebd.).

Da wie oben dargestellt die verbleibende Fléche fiir ein Feldlerchenrevier aullerhalb von
Sichtkulissen im betroffenen Bereich ca. 2,7 ha betrdgt, kann durch eine entsprechende
Aufwertung das Revier der Feldlerche unter Verschiebung des Reviermittelpunkts erhalten werden
(ABIA 2025).

Die MalRnahmen zum Ausgleich des Teilraumverlusts des Bruthabitats der Feldlerche wird in
Kapitel 5.1.3 erlautert.

2.3 Schutzgut Boden und Flache

Basisszenario

Das Plangebiet liegt innerhalb der BodengroRlandschaft Geestplatten und Endmoranen in der
Bodenlandschaft der Lehmverbreitungsgebiete mit der Bodenart Mittlere Pseudogley-Braunerde.
Norddstlich schlief3t sich das Verbreitungsgebiet fluviatiler und glazifluviatiler Sedimente an, ein
Teil der Hofanlage liegt in diesem Bereich. Hier herrscht die Bodenart Mittlere Podsol-Braunerde
vor. Beide Verbreitungsgebiete befinden sich in der Bodenregion Geest.

Tiefer Gley P-B3 (20

G - 7

Mittlerer Gley-
Podsol Vahizen

al

Lage der bestehenden Biogasanlage
mit Erweiterungsbereich

Mittlere Podsol-

] Braunerde
{
_ --”Mittlerer ) 3
" Tiefumbruchboden A
aus Podsol o
_,/

YUp3 |

A ) Mittlere Pseudogley- l
/ Braunerde

Abbildung 10: Auszug aus der Bodenkarte 1:5.000 i.O.
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Das Plangebiet weist eine mittlere Bodenfruchtbarkeit/Ertragsfahigkeit (Boden-/Ackerzahl 24/26)
auf.

Die relative Bindungsstarke des Oberbodens fur Schwermetalle wie Cadmium ist hoch. Die
Gefahrdung der Bodenfunkton durch Verdichtung wird als gering gefahrdet, die standortabhangige
Verdichtungsempfindlichkeit ebenfalls als gering angegeben.

Das Plangebiet befindet sich auerhalb eines Suchraumes flir schutzwirdige Boden.

Der Baugrund wird als nicht hebungs- uns setzungsempfindliche Locker- und Festgesteine mit den
Ublichen lastabhangigen Setzungen gut tragfahiger Locker- und Festgesteine angegeben, die
vorherrschende Bodenklasse von 1 bis 2 m fur Erdarbeiten nach DIN 18300 mit Bodenklasse 5 =
schwer I6sbare Bodenart. 8

Die Angaben des NIBIS-Kartenservers ersetzen keine Baugrunduntersuchung.

Die Flache enthalt laut Angaben des NIBIS-Kartenservers keine Altlasten®. Der Betrieb der
Biogasanlage ist aber laut B-Plan als uneingeschrankt altlastenrelevant einzustufen.

Rohstoffe: Der Planbereich der Biogasanlage (Teilplan 1, teilweise) sowie die
Kompensationsflachen (Teilplane 2 und 3) liegen im Bereich der Lagerstatte Erdol- und Erdgas
»ooltau/Friedrichseck” der ExxonMobil Production Deutschland GmbH. Die Erdgasproduktion 1auft
bereits seit 1984.

Zudem liegen die Teilplane 1 bis 5 (alte Kompensationsflache) im Zustandigkeitsgebiet Bergbau
.Bergbau Ost®. Hier im Erlaubnisfeld ,Hemslingen |“ (Bodenschatze: Sole) sowie im Erlaubsnisfeld
.Hemslingen (Bodenschatze: Lithium, Brom, Kalium, Mangan, Zink) der Esso Deutschland GmbH.

Die Flachen des B-Planes erstrecken sich auf die Flachen der bereits vorhandenen Biogasanlage
sowie auf angrenzende Ackerflachen, die fur die Erweiterung bendtigt werden. Es gehen daher
landwirtschaftliche Nutzflachen fir die Nahrungs- und Futtergewinnung verloren. Die
beanspruchten Flachen befinden sich im Eigentum des Biogasanlagenbetreibers.

Die Flache des Plangebietes betragt insgesamt ca. 48.430 m2. Der Bedarf an Grund und Boden ist
Kapitel 1.1 zu entnehmen. Die zu erwartende Versiegelung aufgrund der im B-Plan festgesetzten
Grundflachenzahl (GRZ 0,8) ist der Eingriffs-Ausgleichs-Ermittlung (Tabelle 5) zu entnehmen.

Bewertung

Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden und Flache entstehen bei Bauvorhaben in der Regel
durch die Uberbauung von bislang unbebauten Flachen. Hierdurch werden die bestehenden
Bodenstrukturen und -funktionen durch den Abtrag des Oberbodens, den Umbau des Bodens und
durch Versiegelungen stark gestort. Insbesondere verliert der Boden in den versiegelten Bereichen
seine Versickerungs- und Speicherfunktionen sowie seine Lebensraumfunktion fur Flora und
Fauna vallig.

Die Versieglung des Bodens stellt einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut dar, der als
erhebliche Beeintrachtigung zu bewerten und auszugleichen ist.

8 NIBIS® Kartenserver (2025): Bodenkunde (LBEG), Hannover.
9 NIBIS® Kartenserver (2026): Altlasten (LBEG), Hannover
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2.4 Schutzgut Wasser

Basisszenario

Grundwasser'®

Es wurden keine Untersuchungen zum Grundwasser durchgefihrt. Laut NIBIS-Kartenserver liegt
der mittlere Grundwasserhochstand (MHGW) sowie der mittlere Grundwassertiefstand (MNGW)
bei Uber 20 dm. Die Grundwasserstufe wird als grundwasserfern (GWS 7) angegeben.

Innerhalb des Plangebietes steht ein Grundwassergeringleiter an. Dabei ist die Durchlassigkeit der
oberflachennahen Gesteine als gering zu beschreiben. Die Grundwasserneubildung betrug flur die
Jahre 1990 bis 2020 150 - 200 mm/a. FiUr die Jahre 2031 bis 2060 wird eine
Grundwasserneubildung von durchschnittlich 189 mm/a prognostiziert (kein Klimaschutzszenario).

Das Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung ist als hoch zu beurteilen.
Das Plangebiet liegt in keinem Vorsorgegebiet fir die Trinkwassergewinnung.

Durch die vorhandene Biogasanlage sind im Falle einer Havarie potenzielle Eintrage von
wassergefahrdenden Stoffen in den Grundwasserkdrper moglich. Die Biogasanlage stellt somit
eine potenzielle Vorbelastung dar.

Oberflachengewasser

Im Plangebiet selbst befinden sich weder Fliel- noch Stillgewasser. Etwas 300 m stidwestlich vom
aktuellen Biogasstandort verlauft der Wieheholzer Bach (Gewasser 2. Ordnung).

Auf eine weitere Betrachtung kann daher verzichtet werden.

Bewertung

Grundwasser

Das Planvorhaben wird umweltrelevante Auswirkungen fir das Schutzgut Wasser in seiner
wichtigen Funktion fir den Naturhaushalt mit sich bringen. Diese resultieren aus der Versiegelung
von bisher unversiegelter Flache. Hierbei sind jedoch auch die umfangreichen und bereits
vorhandenen Versiegelungen der bestehenden Biogasanlage als Vorbelastung zu berlcksichtigen.

Eine Grundwasserneubildung durch Versickerung von Niederschlagswasser ist auf den
versiegelten Flachen kinftig nicht mehr bzw. nur noch eingeschrankt méglich. Die Versieglung des
Bodens, durch die Errichtung von Gebauden und durch die Befestigung von Grundflache auf
bisher unversiegelten Boden, stellt eine erhebliche Beeintrachtigung im Sinne des Gesetzes dar.

Das auf den versiegelten Grundsticksflachen anfallende Oberflachenwasser ist durch geeignete
bauliche MaRnahmen vor Ort zur Versickerung zu bringen. Das durch Biomasse verunreinigte
Oberflachenwasser ist der Biogasanlage zuzufihren.

2.5 Schutzgut Klima/Luft
Basisszenario

Das Plangebiet liegt in der maritim-subkontinentalen Klimaregion, einer gemaRigten Zone mit
milden Wintern und kiihlen Sommern bei ganzjahrigen Niederschlagen.

0 NIBIS® Kartenserver (2025): Hydrogeologie (LBEG), Hannover.
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Eine klimatische Funktion ist flr die Flachen des Plangebietes aufgrund der vorherrschenden
Nutzung nicht ableitbar.

Die durchschnittliche Jahrestemperatur lag in den Jahren 1991 bis 2020 bei 9,3° Celsius, die
durchschnittliche Niederschlagsmeng fir den gleichen Zeitraum bei 805 mm/a.

Fir die kommenden Jahre/Jahrzehnte wird eine Erhéhung der Temperatur bis 12,3° Celsius
erwartet, die Niederschlage werden sich geringfligig verringern (Zeitraum 2031 bis 2060; kein
Klimaschutzszenario)'.

Bewertung

Ackerflachen sind Kaltluftentstehungsgebiete. Da sich das Vorhaben in einem dinn besiedelten,
landlichen Raum befindet, weist das Plangebiet flir das Schutzgut Klima und Luft aktuell weder
eine besondere Bedeutung auf, noch ist durch die Umsetzung der Planung von einem relevanten
Einfluss auf dieses Schutzgut auszugehen.

2.6 Wirkungsgefiige zwischen den Schutzgiitern
Basisszenario

Das Wirkungsgefiige ist die allgemeine Bezeichnung fir das naturgesetzlich geregelte
Zusammenwirken der Elemente (z.B. Bodenart, Wasser, Luft) und Komponenten (z.B. Georelief,
Boden, Klima, Lebensgemeinschaft) in einer funktionellen Einheit des Geokomplexes, heute auch
als Geookosystem mit Speichern, Reglern und Prozessen beschrieben.?

Die Funktionsfahigkeit der einzelnen Schutzguter bedingt daher indirekt auch die
Funktionsfahigkeit des gesamten Naturhaushaltes aufgrund des Wirkungsgefiiges.

Das bestehende Wirkungsgefiige im Plangebiet ist im Bereich der bestehenden Biogasanlage als
stark beeintrachtigt zu beschreiben. Die vorhandenen Nutzungen und vorherrschenden
Versiegelungen beeinflussen den Boden, das Wasser und die in der Agrarlandschaft lebenden
Tiere und Pflanzen negativ. Zudem wirkt sich die vorhandene Bebauung der Garrestelager visuell
negativ auf das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild aus.

Die Ackerflache ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung anthropogen tUberformt,
die Schutzguter Wasser, Boden, Flora und Fauna bereits jetzt beeintrachtigt.

Bewertung

Das Wirkungsgefiige ist empfindlich gegenlber einer Vielzahl von Beeinflussungen der einzelnen
Bestandteile des Systems. Wird ein Schutzgut beeinflusst, sind Veranderungen im
Wirkungsgeflige moglich.

Die zusatzlich zu erwartenden Versiegelungen wirken sich negativ auf den Boden und den
Wasserhaushalt aus. Insgesamt betrachtet ist das Wirkungsgeflige jedoch bereits teilwiese stark
beeintrachtigt und vorbelastet. Die zusatzliche Versiegelung des Bodens und die zusatzliche
Beeinflussung des Wasserhaushalts sowie der damit verbundene Lebensraumverlust stellen einen
weiteren erheblichen Eingriff in das Wirkungsgefuge dar.

" NIBIS® Kartenserver (2025): Klima und Klimawandel (LBEG), Hannover.
12 Spektrum.de (abgerufen am 26.03.2018)
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2.7 Schutzgut Landschaftsbild
Basisszenario

Der Landschaftsrahmenplan hat den Landkreis Heidekreis nach Landschaftsbildeinheiten erfasst,
die wiederum zu Landschaftsbildtypen zusammengefasst werden. Laut LRP liegt das Plangebiet
im Landschaftsbildtyp der ausgedehnten landwirtschaftlich genutzte Flachen der Geest mit der
Landschaftsbildeinheit der ackerbaulich dominierten welligen Geest (Landschaftsbildtyp AwG,
Naturraumliche Einheit 641/042).

Der LRP beschreibt das Landschaftsbild als ackerbaulich dominierte wellige Geest nordwestlich
Soltau. Die ausgedehnten Ackerflachen dieser Landschaftsbildeinheit dehnen sich zwischen
Neuenkirchen und Soltau im Siiden sowie Schneverdingen im Norden aus. Sie erstrecken sich
liber verschiedene naturrdumliche Untereinheiten, die Neuenkirchener Endmoréane im Westen und
die Behninger Geest im Osten. Das Gebiet, in dem sandig-lehmige Bdden vorherrschen, ist zum
groBen Teil von Ackerland (berzogen. Die eingestreuten Nadelforsten sind als eigenstindige
Landschaftsbildeinheiten erfasst. Griinlandnutzung erfolgt nur untergeordnet. Die Ackerfldchen
selbst sind wenig strukturiert. Gehdlzreihen und Feldgehélze fehlen weitgehend. An den Stral3en
und Wegen hingegen sind héufig Baumreihen oder Baumhecken zu finden (LRP 2013,
Materialband Seite 63).

Das Landschaftsbild ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und die vorhandene
Biogasanlage in einem landwirtschaftlich intensiv genutzten Agrarraum (bergepragt und
vorbelastet. Nach Siiden und Osten sind Anpflanzungen zur Eingrinung vorgenommen worden.
Im Nordwesten stockt ein kleiner Fichtenforst, der die bestehende Biogasanlage nach Nordwesten
gut eingrint. In sldliche Richtung sind einzelne Gehdlzgruppen und Hecken vorhanden, die den
Landschaftsraum etwas strukturieren und gliedern.

Aus norddstlicher Richtung ist die Anlage weithin sichtbar, da landschaftswirksame Strukturen, wie
z.B. Hecken und Gehdlzbestande, weitgehend fehlen.

Bewertung

Nach KOHLER et al. (2000) wird die Eigenart einer Landschaft im Wesentlichen von folgenden
Indikatoren abgebildet:

- Naturlichkeit,
- historische Kontinuitat,
- Vielfalt.

Fir diese drei Kriterien wurde flr jede Landschaftsbildeinheit eine Bewertung der Bedeutung aus
einer funfstufigen Skala definiert:

1 = sehr gering,

2 = gering,

3 = mittel,

4 = hoch,

5 = sehr hoch.

Der Landschaftsrahmenplan bewertet die Landschaftsbildeinheit um die Biogasanlage mit sehr
gering, d.h. die Landschaftsbildeinheit hat eine sehr geringe Bedeutung fir den Landschaftsraum.
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Der Ausbau der Anlagenleistung stellt keine zusatzliche erhebliche Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes dar, da bereits grof3volumige bauliche Anlagen auf dem Gelande vorhanden
sind. Die Erweiterungsflache wird gut eingegrunt werden.

Die bereits vorhandenen Anpflanzungen im Norden und Nord-Osten und die geplanten Anpflanz-
flachen nach Stden, Osten und Westen wirken sich positiv auf das Landschaftsbild aus, da sie die
baulichen Anlagen gut eingriinen.

2.8 Biologische Vielfalt (Biodiversitat)

Unter dem Begriff ,biologische Vielfalt” (Biodiversitat) versteht man die Vielfalt der Arten, die
Vielfalt der Lebensraume und die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten. Alle
drei Bereiche sind eng miteinander verknlpft und beeinflussen sich gegenseitig: bestimmte Arten
sind auf bestimmte Lebensraume und auf das Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten
angewiesen. Der Lebensraum wiederum hangt von Umweltbedingungen wie Boden-, Klima- und
Wasserverhaltnissen ab. Die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten schlielich verbessern

die Chancen der einzelnen Art, sich an veranderte Lebensbedingungen (z.B. durch den
Klimawandel) anzupassen.'®

Basisszenario

Das Plangebiet ist durch den Betrieb und die baulichen Anlagen der vorhandenen Biogasanlage
gepragt. Die biologische Vielfalt innerhalb des Plangebiets ist durch die versiegelten Flachen und
die vorherrschenden Nutzungen selbst, aber auch durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung
des Umfeldes stark eingeschrankt.

Bewertung

Durch die zu erwartenden zusatzlichen Versiegelungen wird die biologische Vielfalt weiter
gemindert. Eine Erheblichkeit kann aber nicht festgestellt werden, da das Plangebiet und sein
Umfeld bereits vorbelastet sind und die biologische Vielfalt eingeschrankt ist.

2.9 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete

Das Netz Natura 2000 besteht aus den Gebieten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie,
vom 21. Mai 1992, 92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (vom 2. April 1979, 79/409/EWG).
Die sogenannten FFH-Gebiete werden auch als Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)
bzw. Special Areas of Conservation (SAC) bezeichnet. Die Vogelschutzgebiete werden als
besondere Schutzgebiete bzw. Special Protected Areas (SPA) bezeichnet. Sie werden nach EU-
weit einheitlichen Standards ausgewahlt und unter Schutz gestellt.'

Innerhalb des Plangebiets und der naheren Umgebung sind keine Natura 2000-Gebiete
vorhanden. Beeintrachtigungen kdénnen ausgeschlossen werden, sodass auf weitere
Betrachtungen verzichtet werden kann.

Das nachste Natura 2000-Gebiet befindet sich ca. 5 km noérdlich von Soltau, das FFH-Gebiet
,Bohme* (EU-Kennzahl 2924-301). Es liegt auRerhalb des Einflussbereichs der Biogasanlage.

13 bfn.de/themen/biologische-vielfalt (abgerufen am 20.04.2019)
14 Deutschlands-Natur.de (abgerufen am 26.03.2018)

Umweltbericht zum B-Plan Nr. 3 "Biogasanlage Sprengel/Vahizen" 25



BER?MANN

Dies bestatigt auch das Gutachten des TUV Nord, nach dessen Berechnungen in keinem Natura
2000-Gebiet ein Stickstoffeintrag vorliegt, der den Wert 0,3 kg/(ha*a) Ubersteigt. Auch eine Uber
die Grenzwerte hinausgehende Gesamtzusatzbelastung an Sauredquivalenten (oberhalb eines
Wertes von 0,04 keg/(ha*a)) liegt nicht vor.

210 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und die Bevolkerung

Fir die Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind zum einen regenerative Aspekte wie
Wohnqualitat, Erholungs- und Freizeitfunktionen und zum anderen gesundheitliche Aspekte,
vorwiegend Verlarmungen und andere Immissionen, von Bedeutung.

Basisszenario
Menschliche Gesundheit

Die im Plangebiet vorhandenen Nutzung (Biogasanlage) stellen bereits eine Vorbelastung fir das
Schutzgut Mensch dar, da von diesen Nutzungen Larm- und Geruchsemissionen ausgehen, die zu
Beeintrachtigungen der menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens flihren kénnen. Die
Erweiterung der bestehenden Biogasanlage wird zu zuséatzlichen Beeintrachtigungen flhren.

Durch die vorhandene Biogasanlage ist bereits eine Vorbelastung gegeben. Die im Rahmen der
Bauleitplanung erstellten Schall- und Geruchsgutachten sollen die Auswirkungen der
Biogasanlagenerweiterung auf das Schutzgut Mensch uberprifen.

Erholung

Die im Plangebiet vorhandenen Flachen und Nutzungen weisen fur die Erholung der
ortsansassigen Bevolkerung keine Bedeutung auf. Auf weitere Untersuchungen kann daher
verzichtet werden.

Bewertung Menschliche Gesundheit
Schallgutachten

Zur Uberprifung der zu erwartenden Gerduschimmissionen erfolgte eine schalltechnische
Untersuchung durch das Buro GTA (Gesellschaft fiur Technische Akustik mbH, Hannover (Stand
21.07.2025, Seite 23). Im Ergebnis wurde folgendes festgestellt:

[...] Auf Grundlage der Ergebnisse der Anlage 2 zum Zustand des Betriebs nach Erweiterung ist
festzustellen, dass der jeweilige Immissionsrichtwert der TA Larm fiir Mischgebiete unterschritten
wird. Tagslber wird der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) um mindestens 12 dB(A) und wéhrend
der Nachtzeit wird der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) um mindestens 8 dB(A) an allen
untersuchten Immissionsorten unterschritten. Auch der Bezugspegel der TA Ladrm zur Beurteilung
kurzzeitiger Einzelereignisse (am Tage um 30 dB(A) und nachts um 20 dB(A) erhbhter
Immissionsrichtwert) wird unterschritten.

Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes auf Ebene eines Einzelgenehmigungsverfahrens
bestehen daher keine Bedenken gegen das Vorhaben. Die TA L&rm qilt allerdings nicht
unmittelbar in der Bauleitplanung. Daher ist es regelméafllig nicht ausreichend fiir ein konkretes
Einzelvorhaben anhand einer schalltechnischen Prognose auf die Umsetzbarkeit des
Bebauungsplans zu schlielRen. Der Plan darf nicht nur flir ein einziges Vorhaben, sondern muss fiir
eine Vielzahl planungsrechtlich méglicher Vorgaben umsetzbar sein. Einzig zu untersuchen ist, ob
flr eine Vielzahl von Vorhaben die spétere Umsetzung, d. h. die Einzelgenehmigung, an
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tatsdchlichen Gegebenheiten wie der TA Larm scheitern muss (mittelbare Bindungswirkung der TA
Lérm in der Bauleitplanung).

Dies ist im vorliegenden Fall eindeutig, insbesondere mit Blick auf die deutlichen
Unterschreitungen von Immissionsrichtwerten, nicht so. Die Bauleitplanung erscheint somit
zweifelsfrei umsetzbar.

Geruchsgutachten

Auf den héchstbelasteten Beurteilungsflachen mit Wohnnutzungen (,Vahlzen 8 und 12%) wurde
eine Gesamtzusatzbelastung durch die Biogasanlage von 2 % der Jahresstunden festgestellt.
Neben der Biogasanlage Bioenergie Weseloh GmbH & Co. KG sind weitere potentielle
Geruchsemittenten im Umfeld vorhanden. Hierbei handelt es sich um eine weitere Biogasanlage
und zwei Tierhaltungen. Da es sich bei der berechneten Geruchsbelastung um die
Gesamtzusatzbelastung handelt, wird diese auch bei lUberméaliger Kumulation als irrelevant
angesehen (TUV Nord 2025, Seite 3).

Weitergehende Informationen sind den einzelnen Gutachten zu entnehmen.

2.11 Umweltbezogene Auswirkungen Kultur- und sonstige Sachgiiter

Der Schutz von Kulturgitern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des Orts- und
Landschaftsbildes gem. § 1 Abs. 5 BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bauleitplanung dar. Als
schitzenswerte Sachglter werden natlrliche oder vom Menschen geschaffene Glter betrachtet,
die von geschichtlicher, wissenschaftlicher, archdologischer oder stadtebaulicher Bedeutung sind.

Bei Sprengel befindet sich die archdologische Fundstelle FSt.Nr. 42. Daher ist mit dem
Vorkommen von archaologischen Strukturen zu rechnen. Im Plangebiet selbst sind keine Kultur-
oder sonstigen Sachgiter bekannt'. Sollten wider Erwarten im Rahmen der Bauarbeiten
archaologische Funde gemacht werden, ist ein arch&ologischer Sachverstandiger hinzuzuziehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass ur- oder fruhgeschichtliche Bodenfunde wie etwa
Keramikscherben, Steingerate oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen,
Bodenverfarbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten
gemacht werden, gem. § 14 Abs. 1 NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig sind.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen
nach der Anzeige unverandert zu lassen bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die
Denkmalschutzbehorde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2.12 Wechselwirkungen

Die nach Vorgaben des Baugesetzbuches zu betrachtenden Schutzglter beeinflussen sich
gegenseitig in unterschiedlichem Mafle. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern
sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhange
unter den Schutzgtitern zu betrachten.

Hierdurch soll sichergestellt werden, dass sich gegenseitig verstarkende oder addierende Effekte
bericksichtigt werden. So stellt der Boden Lebensraum und Nahrungsgrundlage flr verschiedene
Faunengruppen wie z.B. Vogel oder Saugetiere dar, sodass bei einer Versiegelung nicht nur der

5 NIBIS® Kartenserver (2026): Kulturdenkmale in Niedersachsen (LBEG), Hannover.
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Boden mit seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, sondern auch Auswirkungen auf das
Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind.

Geruchs- und Gerauschemissionen verstarken sich bei Erweiterung/VergrofRerungen der
Emittenten.

Negative, sich verstarkende Wechselwirkungen, die tGber das Mal der bisher durch das Vorhaben
ermittelten Auswirkungen hinausgehen oder gesetzliche Grenzwerte Uberschreiten, sind nicht zu
prognostizieren.

3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes

3.1  Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung -
Nullvariante

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung bleiben die bereits vorhandenen Nutzungen (Landwirtschaft)
und die vorhandenen Biotoptypen (Ackerflachen), aber auch die Vorbelastungen unverandert
erhalten. Fur Arten und Lebensgemeinschaften wiirde der bisherige Lebensraum weitestgehend
unveranderte Lebensbedingungen bieten. Die Boden- und Grundwasserverhaltnisse wirden sich
bei Nichtdurchfiihrung der Planung nicht verandern.

3.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfilhrung der Planung

Gemal Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe b zum BauGB ist eine Prognose Uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung zu erstellen. Hierzu sind, soweit mdglich,
insbesondere die moglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens wahrend der Bau- und
Betriebsphase auf die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i zu beschreiben.

Die voraussichtlichen umweltrelevanten Auswirkungen bzw. Wirkfaktoren werden nach ihren
Ursachen in zwei Gruppen unterschieden:

. baubedingte Wirkungen, d. h. temporare Wirkungen, die wahrend der Bauphase auftreten,

. betriebsbedingte Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die durch den Betrieb und die
Unterhaltung der Biogasanlage verursacht werden.

Aus dem geplanten Vorhaben ergeben sich Veranderungen des Umweltzustandes zum derzeit
bestehenden Basisszenario. Wesentliche Wirkfaktoren sind die zusatzliche
Flacheninanspruchnahme und der damit verbundene Verlust bzw. vielmehr die weitere
Veranderung von Lebensrdumen fir Pflanzen und Tiere sowie die Versiegelung des Bodens.
Folgende Auswirkungen auf den Umweltzustand sind durch die geplante Erweiterung der
Biogasanlage zu erwarten:
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Tabelle 3: Baubedingte Auswirkungen

Auswirkungen infolge...

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes

des Baus der geplanten
Vorhaben, soweit relevant
einschliellich Abrissarbeiten

temporare Inanspruchnahme von randlich gelegenen Flachen wahrend
des Baubetriebs, temporare Beeintrachtigung der Schutzgiiter Tiere,
Pflanzen, Boden, Flache und Wasser

Abrissarbeiten finden nicht statt.

der Nutzung natdrlicher
Ressourcen, insbesondere
Flache, Boden, Wasser, Tiere,
Pflanzen, biologische Vielfalt
(wobei soweit moglich die
nachhaltige Verfligbarkeit
dieser Ressourcen zu
berlcksichtigen ist)

Es sind erhebliche Auswirkungen zu erwarten, da es sich um die
Erweiterung der bestehenden Biogasanlage und Erhéhung der
Anlagenleistung handelt, zusatzliche Versiegelung von Boden, weiterer
Verlust von Lebensraumen und zusatzliche Reduzierung der
biologischen Vielfalt sowie Veranderungen im Wasserhaushalt.

Baustelleneinrichtungen wahrend der Bauphase sind von temporarer
Natur,

Wegfall einer Heckenstruktur.

Art und Menge an Emissionen
von Schadstoffen, Larm,
Erschitterungen, Licht, Warme
und Strahlung sowie der
Verursachung von
Belastigungen

Aus Schall-, Licht- und Staubimmissionen kann ein Meideverhalten
bestimmter Arten resultieren. Durch die Baufeldraumung kann es
grundsatzlich zu einer Zerstérung oder Schadigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Tieren kommen.

Das Schutzgut Mensch wird durch die Bauarbeiten temporar
beeintrachtigt. Diese sind zeitlich begrenzt und unvermeidbar.

Art und Menge der erzeugten
Abfalle

Die Art und Menge der erzeugten Abfalle kann nicht quantifiziert
werden, aber bei sachgerechter Lagerung und Entsorgung der
anfallenden Abfalle Uber das Wertstoffsystem sind keine Auswirkungen
fur die Schutzgiter zu erwarten.

Risiken fur die menschliche
Gesundheit, das kulturelle
Erbe oder die Umwelt (z.B.
durch Unfélle oder
Katastrophen)

Das Schutzgut Mensch wird durch die Bauarbeiten temporar
beeintrachtigt. Sie sind zeitlich begrenzt und unvermeidbar.

Unfalle wahrend der Bauphase sind nicht auszuschliel3en, erhebliche
Auswirkungen fur die Schutzguter fuhren, sind eher unwahrscheinlich.

der Kumulierung mit den
Auswirkungen benachbarter
Plangebiete

Im Umfeld sind nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren Vorhaben
geplant, woraus kumulierende Wirkungen wahrend der Bauphase zu
erwarten waren.

der Auswirkungen auf das
Klima

Wahrend der Bauphase sind Abwarme und Emission von
luftverunreinigenden Stoffen durch den Baubetrieb, wie z.B. durch den
Einsatz von Baufahrzeugen, zu erwarten. Diese sind aufgrund des
CO?-AusstolRes klimarelevant. Die produzierten CO? -Konzentrationen
durch das geplante Vorhaben allein wirken sich nicht erheblich auf das
Klima aus. Relevant ist die Summe aller verursachten Treibhausgase,
welche erhebliche Auswirkungen auf das Klima haben.

der Anfalligkeit des Vorhabens
infolge des Klimawandels

Vermehrte Starkregenereignisse oder aber auch starke Trockenheit
kénnen den Baubetrieb beeintrachtigen.

der eingesetzten Techniken
und Stoffe

Die durch den Baustellenbetrieb verursachten Auswirkungen kénnen
bei Gewahrleistung einer fachgerechten Entsorgung der Bau- und
Betriebsstoffe, dem sachgerechten Umgang mit Olen und Treibstoffen,
der regelmafigen Wartung von Baufahrzeuge sowie einer ordnungs-
gemalen Lagerung wassergefahrdender Stoffe als unerheblich einge-
stuft werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Baubetrieb nach
dem neuesten Stand der Technik erfolgt.
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Tabelle 4. Betriebsbedingte Auswirkungen

Auswirkungen infolge...

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes

des Vorhandenseins der
geplanten Vorhaben

Die Erweiterung einer bereits bestehenden Biogasanlage bedeuten
erhebliche zusatzliche Flachenversiegelungen bis zu 80% der Flache
(GRZ im SO 0,8).

der Nutzung natirlicher
Ressourcen, insbesondere
Flache, Boden, Wasser, Tiere,
Pflanzen, biologische Vielfalt
(wobei soweit moglich die
nachhaltige Verfligbarkeit
dieser Ressourcen zu
berlcksichtigen ist)

Zusatzliche Versiegelung von Boden und damit Veranderungen im
Wasserhaushalt, zusatzliche Veranderung der Lebensraumbedingun-
gen fur Tiere und Pflanzen, weitere Reduzierung der biologischen
Vielfalt.

Erhebliche Auswirkungen sind zu erwarten, welche durch
landschaftspflegerische MalRhahmen ausgeglichen werden missen.

Art und Menge an Emissionen
von Schadstoffen, Larm,
Erschitterungen, Licht, Warme
und Strahlung sowie der
Verursachung von
Belastigungen

Durch Schall-, Licht- und Staubimmissionen kénnen stérempfindliche
Arten voriibergehend oder auch dauerhaft aus ihren Lebensraumen
oder Brutstatten vertrieben werden. Vorbelastungen resultieren aus
dem Betrieb der bestehenden Biogasanlage, sodass nicht von
erheblichen Auswirkungen ausgegangen wird.

Das Schutzgut Mensch kann durch Schallemissionen und Geriiche
beeintrachtigt werden. Die Gutachten prognostizieren aber keine
Uberschreitung der gesetzl. Grenzwerte.

Art und Menge der erzeugten
Abfalle

Durch den Betrieb der Biogasanlage sind spezifische Abfalle zu
erwarten, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Biogas
stehen. Insbesondere entstehen Garreste pflanzlichen und tierischen
Ursprungs als Abfallprodukt. Diese werden als landwirtschaftlicher
Dinger im zuldssigen Rahmen eingesetzt. Inwiefern Garreste mit
gesundheitsschadlichen Keimen belastet und eine Gefahr fiir die
Umwelt darstellen ist zum jetzigen Zeitpunkt allgemein unklar.

Es wird davon ausgegangen, dass keine erheblichen Auswirkungen zu
erwarten sind.

Risiken fur die menschliche
Gesundheit, das kulturelle
Erbe oder die Umwelt (z.B.
durch Unfélle oder
Katastrophen)

Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die
Umwelt sind insbesondere in der Gefahr der Havarie der bestehenden
Anlage zu sehen. Im Havariefall kbnnen toxische oder explosive Gase
austreten, aber auch der Austritt von Biomasse, wie z.B. tierische
Exkremente ist moglich.

Erdwalle zum Schutz vor Havarie sind im Plangebiet bereits vorhanden

Im Zuge der Erweiterung werden im Rahmend er Genehmigung
weitere Havariewalle angelegt.

der Kumulierung mit den
Auswirkungen benachbarter
Plangebiete

Im Umfeld sind keine weiteren Planvorhaben bekannt, woraus
kumulierende Wirkungen zu erwarten waren.

der Auswirkungen auf das
Klima

Bauliche Anlagen erzeugen Abwéarme und Emission von luftverun-
reinigenden Stoffen, diese kdnnen im Zusammenhang mit einer dicht
bebauten Umgebung klimatische und lufthygienische Veranderungen
verursachen. Das Einhalten der Emissionsbegrenzungen durch ent-
sprechende Messungen regelmafig Uberprift, sodass die gesetzlichen
Grenzwerte eingehalten werden.

Die Biogasanlage erzeugt regenerative Energie, sodass fossile
Ressourcen geschont werden. Die Anlage leistet somit einen Beitrag
zum Klimaschutz.

der Anfalligkeit des Vorhabens
infolge des Klimawandels

Verstarkte Regenfalle oder aber auch starke Trockenheit kdnnen zu
Schaden an den Bauwerken filhren. Zudem sind im Zuge extremer
Wetterlagen Auswirkungen auf die eingesetzte pflanzliche Biomasse zu
erwarten, die ggf. nicht mehr im notwendigen Umfang zu Verfiigung
steht.
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Auswirkungen infolge... Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes
der eingesetzten Techniken Bei Gewahrleistung einer fachgerechten Entsorgung von Betriebs-
und Stoffe stoffen, dem sachgerechten Umgang mit Olen und Treibstoffen, sowie

einer ordnungsgemafen Lagerung wassergefahrdender Stoffe sind
keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Es wird davon
ausgegangen, dass die baulichen Anlagen zur Erhéhung der
Anlagenleistung gemal dem neuesten Stand der Technik gebaut
werden.

4 Eingriffsermittiung / Konfliktanalyse

41 Eingriffsbilanzierung

Die Ermittlung des Eingriffsumfanges und die Herleitung notwendiger Ausgleichs- und Er-
satzmallnahmen erfolgt im Wesentlichen auf der Grundlage der "Arbeitshilfe zur Ermittlung von
Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen in der Bauleitplanung”, herausgegeben vom
Niedersachsischen Stadtetag (2013) und berlcksichtigt den Bestand vor und nach Durchfiihrung
der Planung.

Den Biotoptypen in Niedersachsen gemals DRACHENFELS, O.v., 2021, werden in diesem Modell
Wertfaktoren zugeordnet. Diese Wertfaktoren ergeben durch Multiplikation mit der
EingriffsflachengrofRe eines Biotops im Plangebiet einen Flachenwert.

Der Flachenwert der Kompensationsmalinahmen ergibt sich ebenfalls aus dem Produkt aus
Kompensationsflache und dessen Wertfaktor.

Die Kompensation ist erreicht, wenn Eingriffs-Flachenwert und Kompensations-Flachenwert in
etwa Ubereinstimmen.

Die Grundlage fir die Ermittlung des Eingriffs bilden die Festsetzungen des Bebauungsplanes, der
das Mal} und die Art der baulichen Nutzung regelt. Daruber hinaus werden auch die zum jetzigen
Zeitpunkt bekannten Vorhabensmerkmale berticksichtigt.

Da die gesamte Vorhabensflache als Sondergebiet mit einer GRZ von 0,8 festgesetzt wird, wird in
der Bilanzierungstabelle im Bestand die Flache der vorhanden, genehmigten Bauwerke dem
moglichen Maf an Versiegelung von GRZ 0,8 innerhalb des SO gegenubergestellit.

Zu bericksichtige ist auch, dass die im Bebauungsplan festgesetzten Flachen mit Bindungen fiir
den Erhalt von B&umen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen bereits Bestandteil von
AusgleichsmalRnahmen fir die bereits vorhandenen Bauwerke der bestehenden Biogasanlage
sind. Die 1.556 m? grolie Gehdlzflache, die zur Erhaltung festgesetzt ist, wird in der nachfolgenden
Bilanzierung entsprechend aufgefuhrt. Die Flachen werden ausgleichsneutral in die Bilanzierung
eingestellt.

Anrechenbar fir die Kompensation sind lediglich die zuséatzlichen, festgesetzten Pflanzflachen.

Die erforderlichen, zum Ausgleich der bereits erfolgten Versiegelung durch die Biogasanlage
externen Ausgleichsflachen sind bereits weitgehend umgesetzt worden. Sie werden bei der
nachfolgenden Bilanzierung nicht bericksichtigt. Sie waren in der Bilanztabelle ausgleichsneutral
und missten von dem errechneten Kompensationswert dann wieder abgezogen werden, sodass
sich der gleiche Wert ergabe wie ohne Berlicksichtigung.
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Die bestehenden, genehmigten Bauwerke (Garrestesilos, Lagerplatten etc.) und die im Rahmen
der Baugenehmigung festgelegten Ausgleichsmalinahmen aus den einzelnen Baugenehmigungen
sind als Tabelle zusammengestellt und mit Lageplan in der Anlage zu finden.

Ebenfalls ausgeglichen werden muss die Gehdlzpflanzung im Suden des bestehenden
Garrestlagers 5, die eine Kompensationsmallnahme dieses GRL 5 darstellt. Diese
Geholzpflanzung muss bei Entfernung nach Vorgabe der Unteren Naturschutzbehérde im
Verhaltnis 1 : 2 ausgeglichen werden. Sie wird in der nachfolgenden Bilanzaufstellung ebenfalls
nicht aufgefuhrt, sondern als ExtramalRnahme aufgelistet (vgl. Kapitel 4.2).

Neben dem bodenrechtlichen Ausgleich muss die Teilbeeintrachtigung des Feldlerchenreviers
sudlich der Biogasanlage ebenfalls kompensiert werden. Die Erlduterung des artenschutz-
rechtlichen Ausgleichs erfolgt in Kapitel 5.1.4.

Die Festsetzungen werden nach Bauabschnitten getrennt aufgefiihrt, sodass eine Zuordnung der
Kompensationsmalnahmen je nach Baufortschritt erfolgen kann.

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz zeigt, dass durch die im Plangebiet vorgesehenen
Pflanzmalinahmen der Eingriff nicht vollstdndig im Plangebiet ausgeglichen werden kann. Das
entstehende Kompensationsdefizit von 30.205 Werteinheiten ist durch weitere externe
landschaftspflegerische Mallnahmen auszugleichen (siehe Kapitel 5.1.3).

Tabelle 5: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

IST-Zustand PLANUNG inkl. Ausgleich
Biotoptvpen Flache Wert- Flachenwert Festsetzungen Flache Wert- Flachenwert
Pyp ingm faktor (bxc) & ingm faktor (fxeg)
a b C d e f g h
Biogasanlage
(OKG) - SO (Bestand)
genehmigte 6.292 0 0 GRZ0,8 14.055 0 0
Versiegelung
Pflanzfliche/ darin: Erhalt von
Geholzflache 2.299 3 6.897 Anpflanzungen 1.556 3 4.668
(HPG) (HPG)
Freiflache/ darin: verbleibende
. 8.978 2 17.956 Freiflache 1.958 2 3.916
Ruderalflache .
(Ruderalflache)
Teilflache 17.569 24.853 17.569 8.584
Bestand:
SO GRZ0,8
Acker (AL) 16.386 1 16.386 (1. Bauabschnitt) 13.109 0 0
versiegelte Flachen
darin: Flache fiur
Anpflanzungen 2.360 3 7.080
(HPG)
darin: verbleibende
Freiflache 917 2 1.834
(Ruderalflache)
Teilfliche 1 16.386 16.386 8.914
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SO GRzZ 0,8
Acker (AL) 13.480 1 13.480 (2. Bauabschnitt) 10.784 0 0
versiegelte Flachen
darin: Flache fir
Anpflanzungen 1.624 3 4.872
(HPG)
darin: verbleibende
Freiflache 1.072 2 2.144
(Ruderalflache)
Teilflache 2 13.480 13.480 7.016
Private
stlr:eeh(rcjvg 995 0 0 Verkehrsflache 995 0 0
(OVS)
Flachen- Flachen-
Gesamtfliche: | 48.430 |wert 54.719 Gesamtflache: 48.430 | wert 24.514
IST: PLANUNG:
Flachenwert fiir Ausgleich: PLANUNG - IST = -30.205

Auf den Freiflachen innerhalb der Biogasanlage haben sich Giberwiegend Ruderalflure, verbunden mit teilweise
Grasflure und vegetationslosen Flachen etabliert. Daher wird abweichend der Wertfaktor 2 vergeben, der einen
gemittelten Wert zwischen vegetationslosen Flachen (Wertfaktor 1), Rasen (Wertfaktor 1-2) und Ruderalflur
(Wertfaktor 3) darstellt.

Werden die einzelnen Teilbereiche des B-Plans betrachtet, ergibt sich jeweils ein
Kompensationsdefizit fir:

e den Bestand von 16.269 Werteinheiten
o die Teilflache 1 (1. Bauabschnitt) von 7.472 Werteinheiten
o die Teilflache 2 (2. Bauabschnitt) von 6.464 Werteinheiten

Zusammen ergibt dies ein Gesamtdefizit von 30.205 Werteinheiten.

Dieses Defizit wird extern auf einer Ackerflaiche in der Gemarkung Schiilern durch
Entwicklung einer extensiv bewirtschafteten Feuchtwiese ausgeglichen (siehe Kapitel
5.1.3).

Hinzu kommt noch ein Restkompensationserfordernis aus den Genehmigungen fir:
e das Garrestelager 1 von 250 m? (3-reihige Gehdlzpflanzung) sowie das
e Garrestelager 3 von 480 m? (Obstgehdlzpflanzung).

Diese noch zu erbringenden Gehodlzpflanzungen werden durch die Anpflanzungen fiir den
B-Plan im Teilplan 1 abgegolten.

Ebenso muss noch die Gehdlzpflanzung sldlich des Garrestlagers 5 in zweifacher Flache bei
Entfernung ersetzt werden:

¢ Neue Geholzpflanzung 2.290 m? (Gehdlzbestand 1.145 m?)
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Die Kompensation der zu entfernenden Geholzpflanzungen wird durch die Anpflanzungen
im 1. Bauabschnitt abgegolten.

Zusammen ergibt dies ein Anpflanzungserfordernis von 3.020 m?. Die Gesamtflache fur die
festgesetzten Anpflanzungen betragt 5.052 m?

\

1

“ Abbildung 11:
Eingriinungsplan (Quelle:

Planwerk.Agrar, Stand:

12.07.2025)

4.2 Interne AusgleichsmaBRnahmen
Die internen AusgleichsmalRnahmen erfolgen als eingrinende Gehdlzpflanzungen randlich um die

Flachen der Biogasanlage (siehe Abbildung 11: Eingrinungsplan). Diese dienen auch gleichzeitig
dem Ausgleich fur die Eingriffe ins Landschaftsbild.

Gemal Bebauungsplan sind am westlichen, sudlichen und &Ostlichen Gebietsrand 10 m breite
Baum-Strauchpflanzungen festgesetzt. Dies entspricht dem oben abgebildeten Eingrinungsplan.

Insgesamt werden 5.052 m? Pflanzflachen festgesetzt. Davon entfallen ca. 2.360 m? auf den 1.
Bauabschnitt sowie 2.692 m? auf den 2. Bauabschnitt.

Die Beschreibung der einzelnen PflanzmaRnahmen erfolgt

in Kapitel 5.1.2:
Landschaftspflegerische AusgleichsmalRnahmen innerhalb des Plangebietes.

4.3 Externe AusgleichsmaRnahmen
Fir den Ausgleich von Versiegelungen durch die Erweiterung der Biogasanlage werden neben den
Ausgleichsmallnahmen innerhalb des Geltungsbereichs dieser Bauleitplanung weitere

Kompensationsmalinahmen erforderlich, die extern umgesetzt werden mussen. Dies betrifft das
Kompensationserfordernis aus der Bilanzierung von 30.205 Werteinheiten.

Die Beschreibung der neuen externen Ausgleichsmalinahme sowie die der bereits erfolgten
externen KompensationsmalRnahmen ist in Kapitel 5.1.3 dargelegt.
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5 Vermeidung / Minimierung und Ausgleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Malinahmen des
Naturhaushaltes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmalinahmen)
oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmallnahmen).  Ausgeglichen
(Ausgleichsmalinahmen) ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten
Funktionen des Naturhaushaltes wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. In sonstiger Weise kompensiert
(Ersatzmallinahmen) ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen
des Naturhaushaltes in gleichwertiger Weise ersetzt sind oder das Landschaftsbild
landschaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 (1) und (2) BNatSchG).

5.1 Landschaftspflegerische MaBnahmen innerhalb des Plangebietes

5.1.1 MaBRnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beeintrachtigungen
Vermeidung und Minimierung von Oberflachenversiegelungen

e Nutzung der bereits vorhandenen infrastrukturellen Anbindungen und Zufahrten - kein
weiterer StralRenausbau erforderlich.
e Festsetzung einer GRZ und damit die Begrenzung der Versiegelung.

Sicherung des anfallenden Oberbodens

e Lagerung und fachgerechter Wiedereinbau des in Anspruch genommenen Bodens getrennt
nach Unter- und Oberboden.

e Wiederherstellung der durch den Baubetrieb in Anspruch genommenen Flachen durch
Bodenauflockerung, Begriinung u.a.

Versickerung des anfallenden Oberflaichenwassers

o Das auf den versiegelten Grundstiicksflachen anfallende, unbelastete Oberflachenwasser ist
durch geeignete bauliche MalRnahmen zur Versickerung zu bringen. Das durch Biomasse
verunreinigte Oberflachenwasser ist der Biogasanlage zuzufuhren.

Vermeidung und Minimierung von Gehodlzverlusten

e Weitgehender Erhalt der vorhandenen Gehdlzpflanzungen zur Eingriinung,

e Schutz des wegebegleitenden Baumbestandes entlang der Zufahrt zur Biogasanlage,

e Fallung und Rodung von Gehdlzen nur im zwingend erforderlichen Umfang.

o Der Geholzbestand im Plangebiet ist gegen baubedingte Beschadigungen gem. der RAS LP 4
zu schitzen.

Vermeidung von Beeintrachtigungen der Avifauna

e Freirdumung der Baufelder nur auRerhalb der Kernbrutzeit, d.h. nicht im Zeitraum Anfang
Marz bis Ende Juli (Vermeidung der Zerstérung von Gelegen bodenbritender Arten). Sollte
die Baufeldfreimachung zu einem friiheren Zeitpunkt erfolgen, so ist vor Baubeginn durch eine
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ornithologisch fachkundige Person nachzuweisen, dass keine Bruten von Bodenbritern im
Gebiet stattfinden.

e Fallung, Rodung und Rickschnitt von Gehoélzen und Baumen nur in den Wintermonaten
aullerhalb der Vegetationsperiode im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar.

e Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung mit geschlossenen Leuchtenkdrpern mit
nach unten gerichtetem Licht. Das Lichtspektrums sollte insektenfreundlich, d.h. arm an
ultravioletter Strahlung (Z.B. Natriumdampf-Niederdrucklampen, Natriumdampf-
Hochdrucklampen (SE/St-Lampen), LED-Leuchten) mit Wellenlange Uber 540 nm und einer
Lichtfarbe von unter 2700 K sein.

Minimierung der Landschaftsbildbeeintrachtigung

e Gestaltung der baulichen Anlagen mit gedeckten naturdhnlichen Farben. So sind fir die
Aulenwande der baulichen Anlagen sind nur erdfarbene, braune, weilde, graue oder griine
Farbtone zulassig.

5.1.2 Landschaftspflegerische AusgleichsmaRnahmen innerhalb des Plangebietes
(Teilplan 1)

Innerhalb von Teilplan 1 (vgl. Abbildung 1) bestehen bereits Kompensationsanforderungen im
Bereich der im B-Plan festgesetzten Flachen fir den Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstiger
Bepflanzung von 1.556 m2 Diese Pflanzflachen sind Teil der Baugenehmigungen fir bereits
bestehenden Gebaude/Versiegelungen der Biogasanlage.

Nachfolgend werden die im B-Plan festgesetzten landschaftspflegerischen MaRnahmen fir die
vorliegende Bauleitplanung entsprechend konkretisiert:

Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Innerhalb der festgesetzten Flachen mit Bindungen fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB sind die vorhandenen Geholzbestande
als artenreiche, freiwachsende Hecke dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch
gleichartige Gehdlze zu ersetzen.

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (gem. § 9
Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Fir die Flachen zum Anpflanzen innerhalb des Sondergebiets, die dem Ausgleich fur
Bodenversiegelungen, dem Ersatz fur entfallende Gehdlzflachen und der Wiederherstellung der
Eingriffe in das Landschaftsbild dienen, werden folgende MalRnahmen festgesetzt:

Auf den Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Straucher und sonstiger Bepflanzung gem. § 9
Abs. 1 Nr. 25 a BauGB sind standortgerechte, im Naturraum heimische Straucher und Baume zu
pflanzen.

Qualitit der Geholze:
Straucher: 2 x verpflanzt, Hohe 60 bis 100 cm;

Baumen: Heister, 2 x verpflanzt, Héhe 150 bis 200 cm
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Ein Drittel der Straucher sollen Dornen besitzen (Vogelschutz). Es ist autochthones Pflanzgut zu
verwenden. Der Nachweis ist zu erbringen.

Die Baume und Straucher sind versetzt mit einem Abstand von 1,50 m untereinander und in
Gruppen von max. 5 bis 7 Stlck pro Art zu pflanzen. Sie sind so anzulegen und zu pflegen, dass
sich ein artenreiches, freiwachsendes Geholz entwickeln kann.

Bei einem Abstand von 1,50 m in den Reihen ist eine 5-reihige Pflanzung méglich, da keine
Grenzabstande eingehalten werden mussen. Die verbleibende Flache ist mit Regio-Saatgut des
UG 1: Nordwestdeutsches Tiefland fir Feldrain und Saum anzuséen.

Die Pflanzungen und Gehélzbestande sind zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang von Geholzen
ist gleichwertiger Ersatz zu pflanzen.

Die Pflanzung und Artenauswabhl richtet sich nach der in Tabelle 6 aufgefuhrten Artenliste.

Die festgesetzten Pflanzflachen konnen auf dem nach aullen zur Landschaft hin flach
auslaufenden Erdwall (Neigung mindestens 3 : 1), der dem Schutz vor Havariefdllen dient,
angepflanzt werden. Eine Neumodellierung vorhandener Erdwalle nach erfolgter Bepflanzung ist
unzulassig.

Die genannten MafRnahmen sind nach Beginn der BaumalRnahme, spatestens jedoch innerhalb
eines Jahres nach Inbetriebnahme der Baumaflinahme fertig zu stellen.

Tabelle 6: Artenliste fiir standortgerechte Gehdlzpflanzungen®

Straucher Boden Anpassung an Klimawandel*
Nahrstoffversorgung Gering Mittel gut Trockenheitsresistent
Feucht (F), Trocken (T) F T F
Faulbaum (Frangula alnus)
Hasel (Corylus avellana)
Heckenrose, Hundsrose
(Rosa canina)

Ohrweide (Salix aurita) ° L4
(x) Pfaffenhiitchen O O |O |e -
(Euonymus europaeus)
Salweide (Salix caprea) O o o
Schlehe (Prunus spinosa) ® ® X
Schwarzer Holunder L4 L4
(Sambucus nigra)

eolo o -
eolo o -

>

Schneeball (Viburnum opulus) O O ° o (o |o
Zweigriffliger Wei3dorn o (o -
(Crataegus laevigata)
Eingriffliger WeiBdorn (Crataegus o (o X
monogyna)
Ginster (Cystus scoparius) O O O X

16 Geholzauswahl geman’ NLWKN 3/2024 flr die PNV-Einheit trockener bis frischer Drahtschmielen-Buchenwald des
Tieflandes (BDMt) im Ubergang zum trockenen bis frischen Flattergras-Buchenwald (BMt).
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Baume Boden Anpassung an Klimawandel*
Nahrstoffversorgung Gering Mittel gut Trockenheitsresistent
Feucht (F), Trocken (T) F T F T |F |T

Rotbuche (Fagus sylvatica) ® ® -

Espe, Zitterpappel 0] o 0] e (O |eo X

(Populus tremula)

Hainbuche (Carpinus betulus) ® e o o X

Sandbirke (Betula pendula) L L L ® X
x) Winterlinde (7ilia cordata) ° ° -

Stieleiche (Quercus robur) L] L] L] e | o -

Traubeneiche (Quercus petraea) O ° O e O |o X

Vogelbeere, Eberesche O ° @) ° -

(Sorbus aucuparia)

Schwarzerle (Alnus glutinosa) O ° ) -
® = gut geeignet X = Trockenheitsresistent
O = bedingt geeignet - = problematisch oder sehr eingeschrankte
(x) = nur in geringem Umfang einzusetzende Arten Trockenheitsresistenz

* Erkenntnisse der Studie ,Gehélzartenwahl im urbanen Raum unter dem Aspekt des Klimawandels"

Die Kompensationsmafnahmen kénnen nach Baufortschritt durchgefiihrt werden.

5.1.3 Landschaftspflegerische AusgleichsmafRnahmen auBerhalb von Teilplan 1

Die aus der Bauleitplanung erforderlichen Kompensationen fir die Eingriffe konnen nicht
vollstéandig innerhalb des Geltungsbereichs von Teilplan 1 (Biogasanlage) umgesetzt werden.

Teilplan 2 und 3:

Teilplan 2 und 3
Flur: 3
Gemarkung: Sprengel N

24
&

Quslle: © GeoBass-DE/LGLN (2026 _—

RN

. Reinold. Stactplanung GmbH M\

) 31675 Bickeburg - Fauststrate 7 |
Telefon 05722~ 7188760

MaBstab 1: 1.000

Abbildung 12: Abgrenzung des Geltungsbereichs von Teilplan 2 (Flache fiir den Feldlerchenaus-
gleich) und Teilplan 3 (AusgleichsmaBnahme) (Quelle: Biro Reinold, Stand 05/2026)
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Zudem bestehen bereits durchgefiihrte MaRnahmenflachen fir die vorhandenen baulichen
Anlagen innerhalb von Teilplan 1, die im Rahmen der BImSch-Genehmigungen baurechtlich als
privilegierte Vorhaben nach § 35 BauGB erforderlich wurden. Diese Teilflachen werden in den
Geltungsbereich einbezogen und als Teilplan 3, 4 und 5 festgesetzt.

Innerhalb der Abgrenzungen von Teilplan 3 (Gemarkung Sprengel, Flur 3, Flurstlick 24/6) wurde
auf einer ehemaligen, ca. 1.500 m? groRen Ackerflache sidlich des Wieheholzer Bachs als
Ausgleich fur die Baumalnahme einer Lagerhalle und den umgebenden Verkehrswegen
(versiegelte Flache laut Genehmigung ca. 1.390 m?) im Jahr 1999 ein Erlenwald angelegt. Es
handelt sich um einen wechselfeuchten Standort, sodass die Entwicklung der Aufforstungsflache
zu einem Erlen-Bruchwald zu erwarten ist.

Teilplan 4:

Innerhalb eines Fichtenforstbestandes (Gemarkung Sprengel, Flur 3, Flurstiick 44/2) sudlich der
Biogasanlage wurde der vorhandene Fichtenbestand auf einer Flache von 4.000 m? mit Rot-
Buchen (Fagus sylvatica) unterpflanzt. Ziel ist der Umbau des vorhandenen Fichtenforstes in einen
Laub-Mischwaldbestand. Diese MaRnahme diente dem Ausgleich flir den Bau einer Siloplatte mit
Verkehrswegen mit einer Versiegelungsflache von 1.956 m? im Jahr 2004.

Fir die Erweiterung der oben genannten Siloplatte sowie die Anlage einer Auffahrtrampe im Jahr
2009 wurde im Rahmen der Genehmigung ein erneuter Ausgleich erforderlich. Dieser wurde
wiederum in Form von Waldumbau auf dem gleichen Flurstiick erbracht. Fir eine versiegelte
Flache von 1.000 m? wurden nochmals 2.000 m? Fichtenforst mit Rot-Buchen unterpflanzt.

T pr, & Tadgodans §
e i

ey Mg b T

o

[—— —_— P

Abbildung 13: Abgrenzung der Teilpldne 4 und 5 innerhalb eines Fichtenforstes (Quelle: Buro Reinold,
Stand 05-2026)

Teilplan 5:

Innerhalb des gleichen Fichtenforstes in der Gemarkung Sprengel, Flur 3 wurden 2006 auf
Flurstick 44/6 fur die Errichtung eines Fermenters und dem Garrestelager 4 auf einer
Flachengréfe von 1.000 m? nochmals als WaldumbaumafRnahme Rot-Buchen in den Fichtenforst
eingebracht.

Das Ausgleichsverhaltnis fur die Waldumbaumaflnahmen betrug jeweils 1 : 2.
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Die AusgleichsmalRnahmen waren Bestandteil der Baugenehmigungen der vorhanden baulichen
Anlagen innerhalb der Biogasanlage (Teilplan 1), die bereits durchgefiihrt wurden. Sie werden nun
durch Einbeziehung in den Geltungsbereich dieser Bauleitplanung festgesetzt und damit
rechtsverbindlich abgesichert.

Eine MaRnahmenbeschreibung erfolgt fir die Waldumbaumalnahmen nicht, da diese nach
forstlichen Anforderungen durchgefiihrt und gepflegt sowie nach Waldrecht erhalten werden.

Externe Kompensationsflache fiir den bodenrechtlichen Ausgleich

%,

Abbildung 14: Lage und Abgrenzung der externen Kompensationsflache (Quelle: Biiro Reinold, Stand
5/2026)

Das errechnete Kompensationsdefizit von 30.205 Werteinheiten der zur Rede stehende
Bauleitplanung muss ebenfalls extern ausgeglichen werden, da auf der Flache der Biogasanlage
keine weiteren Kompensationsmalnahmen mehr umgesetzt werden kénnen.

Hierzu wird eine ca. 1 ha grolte Ackerflache in der Gemarkung Schulern, Flur 2, Flurstick 124/18
im Stadtgebiet von Schneverdingen, die sich als bodenfeuchte Ackerflache darstellt, aus der
ackerbaulichen Nutzung genommen und zu extensiv bewirtschaftetem Feuchtgrinland entwickelt.

Zur Schaffung von wechselfeuchten, auch temporar wasserfihrenden Bereichen soll auf
mindestens einem Drittel der Flache eine flache, unregelmaflig gestaltete Bodenmulde (max.
Abtragstiefe 40 cm) abgeschoben werden (vgl. Abb. 15). Der Abtrag sollte nicht tiefer erfolgen, um
ein Bewirtschaften der Flache (Mahen) weiterhin zu gewahrleisten. Der Rohbodenbereich ist der
natirlichen Sukzession (Besiedlung von Gras- und Staudenpflanzen) zu Uberlassen. AnschlieRend
ist die Flache durch eine einschurige Mahd mit ggf. einer Nachmahd im Spatsommer zu pflegen.
Die Mahd muss nach der gesetzlichen Brut- und Setzzeit durchgefiihrt werden (nicht vor dem
21.07.). Das anfallende Mahgut ist zu entfernen, um die Flache abzumagern. Es durfen keine
Pestizide oder chemischen Dungemittel ausgebracht werden und es darf kein Gulleeinsatz mehr
erfolgen. Drainage- und sonstige Entwasserungsmafinahmen sollen unterlassen werden.

Die Kompensationsflache ist zu den Ackerflachen hin mit Eichenspaltpfahlen, die im Abstand von
ca. 10 m entlang der Grenze zur Nachbarflache eingegraben werden (Lange Uber Boden ca. 1,20
m) vor Befahren oder unerwiinschter Bearbeitung zu sichern.

Bei einem Wertfaktor von 1 WE fur Acker (AS) ergibt sich ein IST-Flachenwert von ca. 10.000 WE.
Der mogliche Kompensationswert durch das angestrebte, extensiven Feuchtgrinland (GEF)
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freirau landschaft

betragt bei einem Wertfaktor von 4 WE einen PLANUNGS-Flachenwert von ca. 40.000 WE
(Berechnung gemalf Stadtetagmodell 2013).

Der IST-Flachenwert abzuglich PLANUNGS-Flachenwert ergibt einen Ausgleichswert von ca.
30.000 Werteinheiten. Der Eingriff durch die Erweiterung der Biogasanlage, die ein Defizit von
30.205 Werteinheiten verursacht, kann somit als ausgeglichen gewertet werden.

Die Kompensationsflache wird Uber einen stadtebaulichen Vertrag und einer grundbuchlichen
Sicherung abgesichert.

Abbildung 15: MaBnahme auf externer Kompensationsflache (rot gestrichelt = Abgrenzung der Flache,
grune Diagonallinien = ungefahre Flache fur den Bodenabtrag

5.1.4 Artenschutzrechtlicher Ausgleich/CEF-MaRnahme (Teilplan 2)

Fir den Teilraumverlust eines Feldlerchenbrutreviers wird ein Ausgleich in Form einer Aufwertung
des Reviers erforderlich. Gemaf den Ausfuhrungen im Feldlerchenpapier des Heidekreises ist bei
einem Voll- aber auch Teilraumverlust ...die erfolgreichste und damit bevorzugte MalBnahme ...
die ,Herstellung von Sukzessionsbrachen, da die Feldlerche karge Vegetation mit offenen
Bodenstellen bevorzugt. Sukzessionsbrachen sollten bevorzugt als flachige Mallnahmen angelegt
werden, da der Prédationsdruck in linearen Streifen u.U. besonders hoch ist. Lineare Streifen
kénnen jedoch in Kombination ... als Nahrungsquelle fungieren, da Feldlerchen ihr Futter (...) am
Boden, vorzugsweise an Stellen mit geringer Kulturpflanzenbedeckung und vielen
Ackerwildkrduter, aber auch in niedriger und kurz geméhter Vegetation suchen (Die Feldlerche
(Alauda arvensis) im Heidekreis, Seite 4).

Das artenschutzrechtliche Gutachten schlagt daher eine Verschiebung des Kernreviers in sidliche
Richtung der Ackerflache sowie eine Aufwertung mit einer Sukzessionsbrache vor.

Die MaRnahme sollte innerhalb des Reviers umgesetzt werden, auch wenn die
Standortbedingungen nicht optimal sind, da Feldlerchen in der Regel sehr reviertreu sind und
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somit einer Aufwertung in einem bestehenden Revier einer Neuanlage an einem anderen Ort der
Vorzug zu geben ist.

Sidlich der Biogasanlage ist eine Sukzessionsbrache (Teilplan 2, vgl. auch Abbildung 12)
anzulegen, deren Mindestgrofle 5.000 m? betragt. Diese FlachengroRe wird laut Gutachten als
geeignet angesehen, den Teilraumverlust des bestehenden Reviers auszugleichen.

Hierbei ist die gekennzeichnete Ackerflache (Flurstlick 24/6, Flur 3, Gemarkung Sprengel) aus der
Bewirtschaftung zu nehmen und sich selbst zu Uberlassen. Die spontane Begrinung ist, je nach
Wichsigkeit, abschnittsweise nach 3 bis 5 Jahren umzubrechen. Der Umbruch muss auf3erhalb
der Brutzeiten (Anfang Marz bis Ende Juli) erfolgen. Die Malnahmenflache ist dauerhaft als
Sukzessionsbrache zu erhalten und grundbuchlich zu sichern.

Die MaRBnahme ist als sog. CEF-MaRBnahme durchzufiihren, d.h. sie muss bereits hergestelit
und wirksam sein, bevor der Eingriff (in diesem Fall die Bauarbeiten zu GRL 6) erfolgt.

6 Planalternativen

Ernsthaft zu betrachtende Planalternativen ergeben sich nicht. Es handelt sich bei dem geplanten
Vorhaben um die bauliche Erweiterung und Erhéhung der Anlagenleistung zur Flexibilisierung
einer bereits bestehenden Biogasanlage zur Nutzung regenerativer Energien auf betriebseigenen
Flachen. Durch die Erweiterung und Erhéhung der Anlagenleistung Ubersteigt die Produktion das
Mal} einer privilegiert betriebenen Anlage, sodass ein B-Plan erforderlich wird, um das Maf} und
die Art der baulichen Nutzung zu regeln. Alternative Standortbetrachtungen ergeben sich aufgrund
der vorhandenen Nutzung und dem Planungsziel demnach nicht. Die Flachen befinden sich im
Eigentum des Anlagenbetreibers, sodass keine Konflikte mit der Nutzung der landwirtschaftlichen
Flache bestehen.

7 Erhebliche nachteilige Auswirkungen
(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe €)

Biogasanlagen und die damit verbundenen baulichen Anlagen (z.B. Garrestelager, Glllebehalter)
kénnen eine Anfalligkeit flr erhebliche nachteilige Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j
BauGB (namentlich schwere Unfélle und Katastrophen) aufweisen. Im Havariefall kdnnte es zum
Austritt von toxischen oder explosiven Gasen kommen, aber auch der Austritt von Biomasse, wie
z.B. tierischer Exkremente ist mdglich. Das Austreten grélierer Mengen tierischer Exkremente, wie
z.B. von Giille kann zu erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzglter fiihren. Insbesondere
besteht ein erhdhtes Risiko fur Gewasser, das Grundwasser und auch fur den Boden.

Da es sich um eine genehmigte Biogasanlage handelt, wird davon ausgegangen, dass fur den Fall
der Havarie bereits entsprechende Praventionsmal3nahmen Bestandteile der Genehmigung sind.
Erdwélle zum Schutz vor Havarie sind im Plangebiet bereits vorhanden. Auch die
Erweiterungsflache wird mit entsprechenden Havariewéllen umgeben. Ein Restrisiko bleibt jedoch
bestehen.
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8 Zusatzliche Angaben

8.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen
Verfahren

Die Bewertung der betroffenen Schutzguter des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie
die Ermittlung notwendiger KompensationsmalRnhahmen erfolgen auf der Grundlage der
"Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen in der Bauleitplanung"
herausgegeben vom Niedersachsischen Stadtetag (2013).

Die fur das Plangebiet relevanten Aussagen des Landschaftsrahmenplans des Landkreises
Heidekreis (2013) wurden bertcksichtigt. Ein aktueller Landschaftsplan liegt fir das Gebiet nicht
VOor.

Die Projektbeschreibung und Planungen der Planwerk.Agrar GmbH dienten als Grundlage fir die
Vorhabensbeschreibung.

Der Landschaftspflegerische Fachbeitrag zur Erweiterung der bestehenden Biogasanlage (Dipl.-
Ing. Architekt Kai Engelhardt, Schneverdingen, November 2023, aktualisiert Mai 2025) wurde
bertcksichtigt und die darin gemachten Angaben hinsichtlich des Kompensationsbedarfs bewertet.

Das Buro Abia aus Neustadt am Ribenberge untersuchte den Bestand der Brutvogel in dem von
der Erweiterung betroffenen Gebiet (Stand Juli 2024) sowie eine fachgutachterliche Erganzung zur
Feldlerche mit Vorschlagen zur Kompensation (April 2025). Das Gutachten macht Vorschlage zur
Kompensation der Teilbeeintrachtigung des Feldlerchenreviers sudlich des Plangebiets.

Zur Ermittlung der zu erwartenden Gerduschimmissionen wurde eine schalltechnische
Untersuchung von dem Blro GTA (Gesellschaft fiir technische Akustik mbH, Hannover Stand Juli
2025, aktualisiert im Mai 2026) durchgeflhrt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind zur
Bewertung des Schutzgutes Mensch herangezogen worden.

Zur Ermittlung der Geruchsemissionen wurde vom TUV Nord im November 2025 ein Geruchs-
Gutachten vorgelegt. Dies wurde ebenfalls zur Bewertung des Schutzgutes Mensch, aber auch der
Flora und Fauna und benachbarter Schutzgebiete herangezogen.

Gesonderte floristische  Untersuchungen wurden nicht vorgenommen. Entsprechende
Untersuchungen wurden aufgrund des Charakters des Eingriffes, der Bestandssituation und
vorherrschenden Nutzung sowie aufgrund der Art des Vorhabens auch nicht flr erforderlich
erachtet.

Es erfolgte eine Biotoptypenkartierung auf der Grundlage des Kartierschllssels fur Niedersachsen
(DRACHENFELS, Stand Juli 2021) im Rahmen einer zweimaligen Begehung des Plangebietes im
Juli 2024 sowie Dezember 2025 durch das Bliro Bergmann. Beim zweiten Termin erfolgte auch
eine Inaugenscheinnahme der bereits vorhandenen externen Ausgleichsflache fur die bereits
bestehenden, genehmigten  Anlagenbauten sowie der noch notwendigen, neuen
Kompensationsflache fir den artenschutzrechtlichen Ausgleich.
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8.2 Beschreibung der MaBnahmen zur Uberwachung der nachteiligen Umwelt-
auswirkungen, Monitoring

Die Gemeinde ist als Planungstrager gemaR § 4 ¢ BauGB zur Uberwachung (Monitoring) von
erheblich umweltrelevanten Bebauungsplanfestsetzungen verpflichtet. In diesem Fall ist die
Herstellung einer landschaftsgerechten Eingrinung von Bedeutung fur den Schutz des Orts- und
Landschaftsbildes vor Beeintrachtigungen. Zudem dient sie dem bodenrechtlichen Ausgleich.

Durch das Monitoring sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen friihzeitig
erkannt werden, um geeignete Malinahmen zur Abhilfe zu ermdglichen.

Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplans unterrichten gemall § 4 Abs. 3
BauGB die Behoérden die Gemeinde (Planungstrager), sofern nach den ihnen vorliegenden
Erkenntnissen die Durchfihrung des Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Die festgesetzten PflanzmalRnahmen sowie die weiteren vorgesehenen landschaftspflegerischen
Malinahmen sind von der Gemeinde Neuenkirchen, ggf. unter Einbeziehung von Fachleuten,
durch Ortsbegehung 2 Jahre nach Baubeginn auf Durchfiihrung und Erfolg zu kontrollieren.
Gegebenenfalls sind Nachkontrollen festzulegen oder ggf. auch rechtliche MalRnahmen
einzuleiten.

5 Jahre danach erfolgt durch die Gemeinde Neuenkirchen eine stichprobenartige Kontrolle auf
Wirksamkeit der Malihahmen.

8.3 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Der Umweltbericht wurde zur Bauleitplanung, die im Rahmen der Erweiterung der Biogasanlage
der Bioenergie Weseloh GmbH & Co. KG in Vahlzen erforderlich wurde, erarbeitet. Untersucht
wurden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplans Nr. 3 ,Biogasanlage
Sprengel/Vahlzen®.

Das Plangebiet liegt sudlich der StralRe Vahlzen und hat eine FlachengréRe von ca. 4,8 ha.
Innerhalb des Plangebietes der Biogasanlage sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur
Erweiterung der bestehenden Biogasanlage sowie zur Erhéhung der Anlagenleistung geschaffen
werden. Die Biogasanlage liegt baurechtlich im AuRenbereich. Die Erweiterung kann nicht mehr
als privilegiertes Vorhaben genehmigt werden, daher wird die Aufstellung eines Bebauungsplans
erforderlich. Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren geandert. Die vorhandene und
bisher als privilegiertes Vorhaben genehmigten Biogasanlage ist Teil des Geltungsbereichs.

Der Geltungsbereich teilt sich in verschiedene Teilplane auf. In Teilplan 1 wird ein Sondergebiet
(SO) festgesetzt, das aus der bestehenden Anlage sowie einem Erweiterungsbereich auf der
sudlich angrenzenden Ackerflache besteht. Der Erweiterungsbereich wird in zwei Bauabschnitte
gegliedert. Die zuldssigen Grundflachenzahl (GRZ) wird mit 0,8 festgesetzt. Die bereits
bestehende  ErschlieBungsstrale wird als private  Verkehrsfliche mit besonderer
Zweckbestimmung landwirtschaftlicher Weg festgesetzt.

Innerhalb des Sondergebiets werden Flachen zum Erhalt sowie Fldchen zum Anpflanzen von
Bédumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Sie dienen dem bodenrechtlichen
Ausgleich sowie dem Ausgleich fur die Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes. Sie werden die
Anlage zur freien Landschaft hin eingriinen.
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Die Flachen der Biogasanlage sind durch die baulichen Anlagen zur Nutzung regenerativer
Energien gepragt. Es handelt sich um eine anthropogen stark tberformte Flache in einer intensiv
landwirtschaftlich gepragten Umgebung. Die Flache weisen insgesamt eine geringe
naturschutzfachliche Bedeutung auf. Sie ist teilweise bereits mit Gehdlzen und Baumen
eingegrint. Innerhalb des Gebietes selbst haben sich in den Randbereich der baulichen Anlagen
Ruderalstrukturen und auch Sukzessionsbestande etablieren kdnnen.

Es wurde eine Biotoptypenkartierung nach v. Drachenfels durchgefuhrt. Das Ergebnis ist in einem
Bestandsplan dargestellt.

Vom Bilro Abia wurde ein artenschutzfachliches Gutachten zur Untersuchung des
Brutvogelbestandes erarbeitet. Es ist das Brutrevier eines Feldlerchenbrutpaares betroffen. Durch
die Erweiterung der Biogasanlage geht ein Teillebensraum der Feldlerche verloren. Dieser Verlust
soll durch Aufwertung des verbleibenden Brutreviers mittels einer Sukzessionsbrache sudlich der
Biogasanlage ausgeglichen werden. Die Flache wird als Teilplan 2 festgesetzt.

Zur Abschatzung der Auswirkungen der Erweiterung hinsichtlich Geruchsemissionen und
Gerauschentwicklung wurden ein Schallgutachten (GTA — Gesellschaft fir technische Akustik,
Hannover) sowie ein Geruchsgutachten (TUV NORD, Hannover) erarbeitet. Beide Gutachten
kommen zu dem Ergebnis, dass keine grenzuberschreitenden, relevanten Emissionen von der
Biogasanlage auf die Umgebung einwirken.

Fur die bestehenden, genehmigten baulichen Anlagen sind bereits im Rahmen der
Baugenehmigung AusgleichsmalRnahmen festgelegt worden, die auch weitgehend umgesetzt
wurden. Der B-Plan setzt die bereits erbrachten Kompensationsmalinahmen innerhalb des
Geltungsbereichs von Teilplan 1 als Flachen zum Erhalt von Pflanzungen und die auf3erhalb von
Teilplan 1 liegenden MaRnahmenflachen als Teilplane 3 bis 5 fest.

Fir die Uber den Bestand durch die GRZ von 0,8 hinausgehenden, ermdglichten Versiegelung ist
weiterer Ausgleich erforderlich. Dieser wird teilweise innerhalb des Sondergebiets in Form der
umgebenden Eingrinung erbracht.

Fur den Verlust der bestehenden, sudlich gelegenen Eingrinung im Zuge der Erweiterung muss
der Ausgleich im Verhaltnis 1 : 2 erfolgen. Die Ersatzpflanzung ist Teil der neuen Eingrinung im
Osten, Westen und Suden der Biogasanlage.

Damit wird auch die Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch die Erweiterung
kompensiert. Mit der zum Erhalt festgesetzten Eingrinung im Osten wird die Biogasanlage bereits
wirkungsvoll nach Osten eingegrint.

Der Ausgleich fir bauliche Erweiterungen kann sukzessive nach Baufortschritt erfolgen.

Vermeidungsmaflinahmen wie Bauzeitenregelung, Beleuchtung u.a. tragen dafir Sorge, dass
artenschutzrechtliche Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG nicht ausgeldst werden und dass
vermeidbare Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft von vornherein minimiert bzw. vermieden
werden.

Trotz umfangreicher AnpflanzungsmalRnahmen kann der Eingriff nicht komplett innerhalb des
Plangebiets ausgeglichen werden.

Die Eingriffsbilanzierung nach dem Stadtetagmodell flr die Bauleitplanung zeigt, dass ein
Kompensationsdefizit von 30.205 Werteinheiten verbleibt. Diese missen extern ausgeglichen
werden.
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freirau landschaft

Zufahrt zur Biogasanlage von der Stral’e Vahlzen Blick auf die bestehende Eingriinung, die im Zuge
aus. der Erweiterung entfallen soll.

Blick auf die stdlich gelegene Feldflur von der Der Wieheholzer Bach sidlich der Biogasanlage
Biogasanlage aus.

Die Ausgleichsmalinahme Gehdlzpflanzung (Teilplan
3) am Wieheholzer Bach

Mit Buchen unterpflanzter Fichtenforst
(AusgleichsmalBnahme Teilplan 5)

Abbildung 16: Fotos aus dem Plangebiet
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Der externe Ausgleich erfolgt auf einer feuchten Ackerflache in der Gemarkung Schilern, Flur 2,
Flurstiick 124/18. Hier soll eine extensiv zupflegende Feuchtwiese entwickelt werden.

Die Anlage der Sukzessionsbrache, die der Aufwertung des teilweise beeintrachtigten
Feldlerchenreviers dient, erfolgt auf der sich sldlich der Biogasanlage erstreckenden Ackerflache
(Teilplan 2).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei Bertcksichtigung und fachlich korrekter Ausflihrung
der landschaftspflegerischen Ma3nahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich/Ersatz
von Eingriffen durch den Bebauungsplan Nr. 3 "Biogasanlage Sprengel/Vahlzen" keine
erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
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Aufstellung: Genehmigte bauliche Anlagen der Biogasanlage und AusgleichsmalRnahmen
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Geruchsgutachten
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Name

A:

Garrestelager 1 mit Anbau

. Garrestelager 2

. Garrestelager 3 mit Abtankplatz

. Halle mit Verkehrswegen

. Siloplatte und Verkehrswege

Fermenter und Garrestelager 4

. Siloplatte, 1. Erweiterung und Auffahrrampe

: Rodung fiir Wall/Wald (1.200 m2) und Anbau Halle/Pultdach (150 m?)

Garrestelager 5 und Siloplatte, 2. Erweiterung

. Pufferspeicher und neuer Pumpenraum

J: Garrestelager 6

Ersatz fur Entfernen der Ausgleichsmafinahme fir GRL 5

Jahr

1995

1989

1999

1999

2004

2006

2009

2014

2018

2019-
2023

2025

2027

Flache m?

246

218

477

1.390

1.956

900

1.000

1.350

1.076

105

2.689

1.145

AusgleichsmaRnahme

3-reihige Strauch-Hecke

kein Ausgleich erforderlich da Umbau
Obstbaumpflanzung?
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Untersuchung der Brutvégel im Rahmen der geplanten Erweiterung einer Bioenergieanlage in Sprengel / Vahlzen

1. Anlass und Aufgabenstellung

In der Ortschaft Sprengel/ Vahlzen soll eine bestehende Bioenergieanlage erweitert
werden. Im Rahmen dieses Vorhabens wurde im Jahr 2024 eine Untersuchung der
Brutvogel durchgefihrt.

2. Untersuchungsgebiet

Untersucht wurde ein etwas (ber 30 ha groles Gebiet, das die bestehende
Bioenergieanlage in Vahlzen und die geplante Erweiterungsflache sowie einen Radius von
200 m um beides umfasst (Abbildung 2-1). In Absprache mit der Naturschutzbehérde
wurden die Hofstelle und der angrenzende Wald nicht untersucht, da hier keine
Auswirkungen zu erwarten sind. Beobachtungen von Wert gebenden Arten in diesem
Bereich wurden aber mit dokumentiert.

Strukturell gesehen handelt es sich bei dem untersuchten Gebiet um eine halboffene bis
offene Feldflur, die durch lineare Gehblzbestédnde entlang von Wegen und S&dumen sowie
teils flachige Feldgehdlze gegliedert ist (Abbildung 2-2, Abbildung 2-3). Als Feldfriichte
wurden im Frihjahr 2024 Mais, Gerste und Kartoffel angebaut.

Naturraumlich gehdért das Gebiet zur Lineburger Heide. Es ist damit dem 6stlichen Tiefland
Niedersachsens zugehorig. Schutzgebiete oder gemafl Daten des NLWKN aktuell fur die
Avifauna bedeutsame Bereiche werden vom Untersuchungsgebiet nicht berthrt.

Abbildung 2-1: Lage des untersuchten Gebietes (Kartengrundlage: Open Street Map).
Violett: Bestehende Anlage und Vorhabenflache; rot: 200m-Puffer um bestehende Anlage
und Erweiterungsflache; blau: nicht untersucht (Wald u. Hofstelle).

Abia GbR Neustadt 3



Untersuchung der Brutvégel im Rahmen der geplanten Erweiterung einer Bioenergieanlage in Sprengel / Vahlzen

o A

Abbildung 2-2: Blick Uber das Untersuchungsgebiet aus Richtung Suden; im Hintergrund die
bestehende Bioenergieanlage (17.05.2024)

Abbildung 2-3: Der nordéstliche Teil des Untersuchungsgebietes (17.05.2024)
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Untersuchung der Brutvégel im Rahmen der geplanten Erweiterung einer Bioenergieanlage in Sprengel / Vahlzen

3. Methoden

Die Bestandsaufnahme der Brutvégel im Untersuchungsgebiet erfolgte mittels
Revierkartierung. Neben der Erfassung der Vogel im Untersuchungsgebiet selbst wurde
auch auf Vorkommen von Wert gebenden Brutvégeln im Umfeld geachtet. Im Zeitraum Marz
bis Juni 2024 wurden fiinf Begehungen jeweils in den Morgenstunden durchgefihrt
(Kartiertage siehe Tabelle 3-1).

Als Brutvogel werden alle Arten bezeichnet, fur die ein Bruthachweis oder ein Brutverdacht
vorliegen. Die Definitionen fur diese beiden Statusangaben sind artspezifisch verschieden
und im Detail jeweils bei SUDBECK et al. (2005) nachzuschlagen. Ein Brutverdacht ergibt
sich dabei meist aufgrund mindestens zweimaliger Feststellung Revier anzeigenden
Verhaltens in einem bestimmten Zeitfenster. Brutzeitfeststellungen, d.h. nur einmalige
Beobachtungen Revier anzeigenden Verhaltens zahlen nicht zum Brutbestand.
Randreviere, d.h. Reviere, die Uber das untersuchte Gebiet hinausgehen, werden mit zum
Brutbestand gezahlt.

Kartografisch dargestellt wurden die Reviermittelpunkte, die durch Uberlagerung der
Einzelbeobachtungen entstehen. Reviermittelpunkte sind in der Regel nicht mit den
Neststandorten gleichzusetzen. Die Angabe der Gefahrdungskategorien entspricht der
Roten Liste der in Niedersachsen und Bremen gefahrdeten Brutvogelarten, 9. Fassung
(KRUGER & SANDKUHLER 2022).

Tabelle 3-1: Kartiertage

Datum Wetter

20.03.2024 bedeckt, ca. 8°C, windstill

08.04.2024 aufgelockert bewdlkt, feucht, ca. 10°C, windstill
30.04.2024 heiter, ca. 10°C, leichter Wind

17.05.2024 sonnig, ca. 15°C, schwacher bis maRiger Wind
10.06.2024 leicht bewolkt, ca. 7°C, schwacher Wind

Abia GbR Neustadt 5



Untersuchung der Brutvégel im Rahmen der geplanten Erweiterung einer Bioenergieanlage in Sprengel / Vahlzen

4. Ergebnisse

Im untersuchten Gebiet wurden 35 Vogelarten nachgewiesen, davon 17 als Brutvogelarten
(Tab. 4-1, Karte 1)1. Sechs Arten erreichten den Status Brutzeitfeststellung, sind also als
mdgliche Brutvogel zu klassifizieren. Bei den restlichen Arten handelt es sich um
Nahrungsgéaste oder um Vogel, die das Gebiet Uberflogen. Die Reviermittelpunkte der
Brutvogelarten sind Karte 1 zu entnehmen. Eine Brutvogelart (Feldlerche) ist bundes- und
landesweit sowie auch regional im 0Ostlichen Tiefland Niedersachsens gefahrdet. Der
ebenfalls gefahrdete Star britete aufRerhalb des untersuchten Gebietes im Bereich der
Hofstelle und ist in Karte 1 mit verzeichnet, suchte das Gebiet selbst aber nur zur
Nahrungssuche auf. Mit Stieglitz und Goldammer wurden zudem zwei Brutvogelarten der
niederséchsischen Vorwarnliste festgestellt.

Als typische Bodenbruter der Feldflur wurden die Arten Feldlerche und Schafstelze
nachgewiesen. Die erstgenannte Art besetzte ein Revier im Bereich der Ackerflache sudlich
der Bioenergieanlage, dessen Mittelpunkt rund 50 m stdlich der geplanten Erweiterungs-
flache liegt. Die Schafstelze britende im Bereich der Ackerflache nordostlich der Anlage.

Die weiteren Brutvogelarten wurden im Bereich der Geholze bzw. der Gehdlzsdume
festgestellt. Als typische Arten entsprechender Strukturen in der Feldflur sind Goldammer
und Dorngrasmucke zu nennen. Die Goldammer war mit drei Revieren am stidwestlichen
und stdlichen Rand des Gebietes vertreten. Die Dorngrasmiicke besetzte zwei Reviere im
Nordwesten und Sudwesten. Erwéhnenswert ist auch der Nachweis der Arten Stieglitz und
Gartenrotschwanz im Sudosten des Gebietes. Beide sind Gehdlzbriiter, wobei der Stieglitz
sein Nest frei in Ba&umen anlegt, wahrend der Gartenrotschwanz in der Regel in H6hlen und
Nischen briitet. Im Bereich der bestehenden Bioenergieanlage wurden die Gebaudebriter
Bachstelze, Hausrotschwanz und Haussperling als Brutvogel festgestellt.

Ein rufender Kuckuck wurde einmalig am Waldrand westlich der Bioenergieanlage verhort,
woraus der Status Brutzeitfeststellung resultiert. Auch fir die Heidelerche (einmaliger
Gesang am sudostlichen Rand des Gebietes, zudem auch westlich au3erhalb des Gebietes
verhort) ergibt sich dieser Status. Ein alter, im Fruhjahr 2024 nicht besetzter Horst, der
maglicherweise vom Mausebussard stammt, befindet sich am Westrand des Gebietes in
einem Feldgeholz.

Die Bioenergieanlage sowie die angrenzenden Ackerflachen wurden darliber hinaus von
verschiedenen Vogelarten zur Nahrungssuche aufgesucht, wie u.a. Haussperling,
Rauchschwalbe, Rabenkrdahe, Ringeltaube, Turmfalke und Wacholderdrossel. Ein
Kranichpaar war zweimal in angrenzenden Bereichen der Feldflur bei der Nahrungssuche
zu beobachten, im Gebiet selbst nur bei einem Uberflug

1 Der auRerhalb des untersuchten Gebietes briitende Star wurde hier nicht als Brutvogel mitgezahlt, sondern
als Nahrungsgast.
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Untersuchung der Brutvégel im Rahmen der geplanten Erweiterung einer Bioenergieanlage in Sprengel / Vahlzen

Tabelle 4-1: Artenliste Vogel (Erlauterungen s.u.)

@ o B o N _r g
Artname deutsch Artname wissenschaftlich ® - = = = x 3
& o o T = = o
N
Amsel Turdus merula BV * * * § 4
Bachstelze Motacilla alba BV ¥ * * § 1
Blaumeise Parus caeruleus BV * * * § 2
Buchfink Fringilla coelebs BV * * * § 7
Buntspecht Dendrocopos major BZ * * * § X
Dohle Coloeus monedula NG * * * §
Dorngrasmiicke Sylvia communis BV * * * § 2
Eichelhaher Garrulus glandarius UF * * * §
Feldlerche Alauda arvensis BV 3 3 3 § 1
Gartenbaumléufer Certhia brachydactyla BV ¥ * * § 1
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV * * V § 1
Goldammer Emberiza citrinella BV * \Y V § 3
Graugans Anser anser UF * * * §
Graureiher Ardea cinerea UF * 3 3 §
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BV * * * § 1
Haussperling Passer domesticus BV * * * § 1
Heckenbraunelle Prunella modularis BZ * * * §
Heidelerche Lullula arborea BZ Vv V Vv 8§ X
Klappergrasmiicke Sylvia curruca BZ ¥ * * § X
Kohimeise Parus major BV * * * § 4
Kranich Grus grus UF * * * §§
Kuckuck Cuculus canorus BZ 3 3 3 § X
Mausebussard Buteo buteo NG * ¥ * 8§
Mdnchsgrasmiicke Sylvia atricapilla BV * * * § 2
Rabenkrahe Corvus corone NG * * * §
Rauchschwalbe Hirundo rustica NG V 3 3 §
Ringeltaube Columba palumbus NG * ¥ * §
Rotkehlchen Erithacus rubecula Bz ¥ ¥ ¥ § X
Schafstelze Motacilla flava BV ¥ * * § 2
Singdrossel Turdus philomelos BV * * * § 1
Star Sturnus vulgaris NG 3 3 3 §
Stieglitz Carduelis carduelis BV * V V § 1
Turmfalke Falco tinnunculus NG ¥ V V 8§
Wacholderdrossel Turdus pilaris NG * * * 8§
Zilpzalp Phylloscopus collybita BV * ¥ * § 2

Erlduterungen: Angabe zur Gefahrdung in Niedersachsen (RL Nds) und im niederséchsischen Tiefland Ost (RL
TO) nach KRUGER & SANDKUHLER (2022), Gefahrdung in Deutschland (RL D) nach RYSLAVY et al. (2020): 1 =
vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3 = gefahrdet, V = Vorwamliste, * = ungefahrdet. Status: B =
Brutvogel, BZ = Brutzeitfeststellung, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzlgler, UF = Uberflug. Schutz: § =
besonders, §§ = streng geschiitzt gemal § 7 Abs. 2 BNatSchG. VRL: | = Art des Anhangs | der EU-
Vogelschutzrichtlinie. 3 Reviere: Anzahl Brutreviere im Untersuchungsgebiet; x = Brutzeitfeststellung.
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Untersuchung der Brutvégel im Rahmen der geplanten Erweiterung einer Bioenergieanlage in Sprengel / Vahlzen

5. Eingriffsbezogene Beurteilung

Die vorliegende Entwurfsplanung mit Stand vom Juli 2023 sieht im Erweiterungsbereich
Flachen fiur die Biomethan- und Kohlendioxid-Aufbereitung, ein Garrestelager, eine
Silageplatte sowie Rangier- und Freiflachen vor. Der Erweiterungsbereich soll auf3en in
westlicher, sudlicher und 0stlicher Richtung mit einer Bepflanzung eingegriint werden. Eine
detaillierte Planung liegt aber noch nicht vor.

Im Zuge der geplanten Erweiterung wird eine Teilflache des von der Feldlerche als
Bruthabitat genutzten Ackers in Anspruch genommen. Dabei liegt zwar nicht der
Reviermittelpunkt selbst im Bereich der geplanten Erweiterung. Es ist aber davon
auszugehen, dass sich Teile des von der Feldlerche genutzten Reviers mit der Er-
weiterungsflache Uberlagern. Au3erdem betragt der Abstand des Reviermittelpunkts zur
Erweiterungsflache nur rund 50 m, so dass durch die resultierende Kulissenwirkung mit
einer Beeintrachtigung des Reviers bzw. mit einer Verschiebung des Reviers in sudlicher
Richtung zu rechnen ist. Welcher Anteil des Reviers verloren geht und damit zur Bemessung
des Kompensationsbedarfs herangezogen werden muss, sollte vor dem Hintergrund einer
Detailplanung beurteilt werden. Fur die Planung einer solchen MaflRnahme ist das Feld-
lerchenpapier des Heidekreises zu beachten (HEIDEKREIS 2021). Insbesondere die Anlage
von Sukzessionsbrachen hat sich als geeignete MalRnahme erwiesen (vgl. u.a. KONIG &
SANTORA 2011).

Weitere Brutvorkommen von Végeln sind nicht betroffen, soweit nach den vorliegenden
Informationen zu beurteilen. Andere Brutvogelarten wurden auf dem fir die Erweiterung
vorgesehenen Acker nicht festgestellt. Auch besonders stérempfindliche Arten wurden im
Umfeld der Erweiterungsflaiche nicht nachgewiesen, so dass entsprechende Beein-
trachtigungen durch den erweiterten Betrieb der Anlage nach dem Stand der vorliegenden
Planung nicht anzunehmen sind.
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Untersuchung der Brutvégel im Rahmen der geplanten Erweiterung einer Bioenergieanlage in Sprengel / Vahlzen
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7. Anhang (Karte)
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In der Ortschaft Sprengel / Vahlzen soll eine bestehende Bioenergieanlage erweitert
werden. Im Rahmen dieses Vorhabens wurde im Jahr 2024 eine Untersuchung der
Brutvogel durchgefiihrt, bei der ein Feldlerchenrevier auf dem fir die Planung
vorgesehenen Acker festgestellt wurde (Abb. 1).

d

uaz|yeA

NEON e

Abb. 1: Reviermittelpunkt Feldlerche (Fl), durch das Vorhaben verloren gehender Bereich
(100m-Radius zur neuen Anlage, rot schraffiert) sowie fir die Feldlerche weiterhin
nutzbarer Bereich (grun schraffiert) auRerhalb von Sichtkulissen (schwarze Linien).
Violett: Grenze des UG. Kartengrundlage Open Street Map.



Biogasanlage Sprengel / Vahlzen — Ergdnzung Feldlerche

Die Erfassung erfolgte im Bereich bis 200m um die geplante Anlage (vgl. Abb. 1, violette
Linie), der beplante Acker (Abb. 2) wurde allerdings jeweils bis zur stdlichen Spitze mit
abgelaufen. Bei der Erfassung wurden auch im Umfeld des 200m-Radius singende
Feldlerchen mit dokumentiert; dabei erfolgten weder im Bereich des an den beplanten
Acker sidwestlich angrenzenden Ackers, noch im Bereich der suddstlich angrenzenden
Grunlandflache Feststellungen weiterer Reviere der Art. Es ist deshalb davon auszugehen,
dass das auf dem beplanten Acker festgestellte Feldlerchenrevier das einzige Revier in
diesem Bereich ist.

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass durch das Meideverhalten der Feldlerche zu
Sichtkulissen ein Radius bis 100m um die geplante Erweiterung der Biogasanlage fir die
Art entwertet werden wird. Dieser Bereich ist in Abb. 1 rot schraffiert dargestellt. Weiterhin
fur die Feldlerche nutzbar verbleibt eine Flache von ca. 2,7 ha au3erhalb von Sichtkulissen
(in Abb. 1 gruin schraffiert dargestellt)?.

.\

Abb. 2: Blick von der Sudspitze des beplanten Ackers Richtung Norden, Bruthabitat der
Feldlerche

Die ReviergroRe von Feldlerchen betrdgt nach Untersuchungen in Deutschland
durchschnittlich 0,5 bzw. 0,79 ha (BAUER et al. 2005). Fir den Heidekreis wird als
Ruckschluss aus Siedlungsdichteuntersuchungen von einer Grof3e von durchschnittlich
mehr als 4 ha pro Revier bei hdchster vorgefundener Besiedlungsdichte ausgegangen
(HEIDEKREIS 2021). Allerdings kann durch Qualitatsverbesserungen die Herstellung
kleinerer ReviergrofRen mit einer Mindestflache von 2 ha begrtindet werden (ebd.).

Da wie oben dargestellt die verbleibende Flache fur ein Feldlerchenrevier au3erhalb von
Sichtkulissen im betroffenen Bereich ca. 2,7 ha betragt, kann durch eine entsprechende

1 Als Sichtkulissen wurden dabei Walder, durchgehende Baumreihen und Hofstellen beurteilt.



Biogasanlage Sprengel / Vahlzen — Ergdnzung Feldlerche

Aufwertung das Revier der Feldlerche unter Verschiebung des Reviermittelpunkts erhalten
werden. Dabei bietet es sich an, auch den sudwestlich angrenzenden Acker (Abb. 3) mit
einzubeziehen, da er in Teilbereichen ebenfalls offene, d.h. glnstige Bedingungen bietet.
Aus gutachterlicher Sicht sollte dabei eine Flache von 0,5 ha als optimales Kernhabitat
entwickelt werden. Fir die Planung der Maf3nahme ist auf jeden Fall das Feldlerchenpapier
des Heidekreises zu beachten (HEIDEKREIS 2021).

Abb. 3: Uberblick tber den Bereich sudwestlich des beplanten Ackers in Richtung
Nordosten; Kamerastandort ca. 600 m stidwestlich der bestehenden Anlage.

B Woson—

Neustadt, den 02.04.2025 Dirk Herrmann

Quellen

BAUER, H.-G., E. BEzZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vogel Mitteleuropas.
Bd. 2 Passeriformes — Sperlingsvogel.

HEIDEKREIS (2021): Die Feldlerche (Alauda arvensis) im Heidekreis. Kompensations-
anforderungen fir den Verlust von Feldlerchenbruthabitaten/-revieren.
https://www.heidekreis.de/PortalData/2/Resources/umwelt_und_verkehr/natur_und
_wald/feldlerche/Feldlerchenpapier_StandJan21.pdf  (zuletzt abgerufen am
04.07.2024).
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Liste der verwendeten Abkiirzungen und Bezeichnungen

Zeichen Einheit Bedeutung

Ig Dekadischer Logarithmus

- dB Dezibel, bezeichnet Linear-Pegel und Pegeldifferenzen?
- dB(A) A-bewertete Schall-Pegel

Pegel der flachenbezogenen Schallleistung, wird allerdings
sind Zusammenhang mit Untersuchungen zur Bauleitpla-
Ly dB(A) nung begrifflich durch die Bezeichnung flachenbezogener
Schallleistungspegel im Sinne eines flachenbezogenen
~Schallleistungs-Beurteilungs-pegels" verwendet

Ly~ dB(A) Pegel der langenbezogenen Schallleistung
Ly, dB(A) Schallleistungspegel
Leg dB(A) Mittelungspegel
Nach dem Taktmaximalpegelverfahren ermittelter Mitte-
Lreq dB(A)
lungspegel
L, dB(A) Beurteilungspegel
K dB Zuschlag bei der Bildung des Beurteilungspegels

Soweit im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung fachjuristische Fragestellungen
angesprochen werden, gelten die damit verbundenen Aussagen nur vorbehaltlich einer
fachjuristischen Prifung, die durch die diese schalltechnische Untersuchung verfassenden
Sachverstandigen nicht durchgefihrt werden kann.

@ Pegeldifferenzen dirfen streng genommen nicht die Bezeichnung dB erhalten, da eine Pegeldifferenz von 0
keine Verdanderung von Pegeln bedeutet, 0 dB allerdings einen Pegel in der GréBe des Bezugswerts bezeichnen.
Mit Blick auf Pegeldifferenzen bedeutet die Addition einer Differenz von 0 keine Verdnderung des Ausgangs-
werts, im Pegelraum hingegen erhoht sich der Ausgangswert, ,0 dB @ 0 dB = 3 dB"
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1 Allgemeines und Aufgabenstellung

Die Biogasanlage in 29643 Neuenkirchen, Vahlzen 10, Gemarkung Sprengel, Flur 3, Flur-
stiick 24/6 soll erweitert werden. Die Anlage befindet sich im AuBenbereich der Ortschaft
Sprengel in der Gemeinde Neuenkirchen. Hierzu soll im Zuge einer Erweiterung der Be-
bauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen" aufgestellt werden. Die Erweiterung
der bestehenden Anlage beinhaltet ein Garrestelager, einen Fermenter mit einer Pumpen-
station, eine Silageplatte, ein BHKW und zwei Gasverdichter. Um die Belange des Schall-
schutzes im Bauleitplanverfahren abzuarbeiten, sind Aussagen zu den Gerauschimmissio-
nen der Anlage erforderlich. Hierzu wird eine Betriebserhebung mit anschlieBender Model-
lierung und Schallausbreitungsrechnung durchgefihrt.

In Abschnitt 2 dieser Untersuchung werden zunachst die flr die Beurteilung der Gerdusch-
immissionen des Projekts relevanten Verordnungen, Vorschriften und Normen aufgefihrt
und auszugsweise zitiert.

Daran anschlieBend werden in Abschnitt 3 die verwendeten Emissionsansatze einzelner
Gerauschquellen sowie die relevanten Haufigkeiten und Einwirkzeiten aufgefihrt.

Abschnitt 4 erlautert die Berechnungsverfahren der Gerauschimmissionen, d. h. die Ver-
kniapfung der in Abschnitt 3 dargestellten quellseitigen Emissions-Kennwerte mit den im-
missionsseitigen Beurteilungspegeln an den jeweils zu betrachtenden Immissionsorten.
Abschnitt 4 schlieBt mit der Beurteilung der ermittelten Beurteilungspegel und diskutiert
gegebenenfalls daraus resultierende MaBnahmen.

Die Ermittlung der mafBgeblichen Beurteilungspegel und deren Beurteilung erfolgt auf
Grundlage der TA Larm [4].

2 Untersuchungs- und Beurteilungsgrundlagen

2.1 Vorschriften, Regelwerke und Literatur

Bei den nachfolgenden Untersuchungen wurden die Ausfiihrungen der folgenden Unterla-
gen, Verwaltungsvorschriften, Normen und Richtlinien bezlglich der Messung, Berechnung
und Beurteilung der schalltechnischen GréBen zugrunde gelegt:

[1] BImSchG "Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschiitterungen
u. a. Vorgange”
(Bundes-Immissionsschutzgesetz)
in der derzeit glltigen Fassung

[2] Baugesetzbuch "Baugesetzbuch”
in der jeweils glltigen Fassung
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[3]

[4]

[5]

(6]

[7]

(8]

[9]

BauNVO

TA Larm

DIN 18005:2023-07

DIN 18005, Beiblatt 1

DIN ISO 9613-2

Parkplatzlarmstudie

RLS-90

[10] Lkw-Gerausche I

[11] Lkw-Gerausche II

"Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke”
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)
in der derzeit giltigen Fassung

“Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anderung der Sechs-
ten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm - TA Larm)” vom 01.06.2017

BAnz AT 08.06.2017 B5

“Schallschutz im Stadtebau - Grundlagen und Hinweise fir
die Planung”
Ausgabe Juli 2023

"Schallschutz im Stadtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische
Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung”
Ausgabe Juli 2023

"Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien; Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren”
Ausgabe Oktober 1999

"Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus
Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhdfen sowie von
Parkhdusern und Tiefgaragen”

Bayerisches Landesamt flir Umweltschutz [Hrsg.]

6. Auflage, Augsburg, 2007

"Richtlinien fir den Larmschutz an StraB3en”
Ausgabe 1990

"Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf
Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern
und Speditionen”

Technischer Bericht

Hessische Landesanstalt fir Umwelt, Heft 192, 1995

"Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissi-
onen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeldanden von
Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Ver-
brauchermarkten sowie weiterer typischer Gerdusche insbe-
sondere von Verbrauchermarkten”

Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Heft 3,
2005
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[12] Verkehrsuntersuchung Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung der bestehenden
Biogasanlage in Vahlzen, Gemeinde Neuenkirchen
Zacharias Verkehrsplanungen Juli 2025

2.2 Verwendete Unterlagen

e Lageplan, Entwurfsplan, Stand: 12.05.2025,

e Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung der bestehenden Biogasanlage in Vahlzen, Ge-
meinde Neuenkirchen, Stand: 28.07.2025,

e« Bebauungsplans Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel/Vahlzen® Gemeine Neuenkirchen,
Stand: 12.05.2025,

e Schallpegelmessungen vor Ort am 11.06.2025,
« Datenblatter mit Schallleistungspegel vom BHKW (erhalten am 11.06.2025),
« Datenblatt mit Schallleistungspegel vom Gasverdichter (erhalten am 11.06.2025).

2.3 Beurteilungsgrundlagen

Bauleitplanung

Grundlage fir eine schalltechnische Beurteilung von stadtebaulichen Planungen bildet im
Allgemeinen die DIN 18005 [5]. Neben Hinweisen zur Ermittlung der maBgeblichen Im-
missionspegel unterschiedlicher Larmarten in den Abschnitten 2 bis 6 der Norm enthalt
Beiblatt 1 [6] Orientierungswerte als Anhaltswerte flir eine schalltechnische Beurteilung.
Die richtliniengerecht und je nach Larmart auf unterschiedliche Weise ermittelten Immissi-
onspegel (Beurteilungspegel) werden zur Beurteilung mit den Orientierungswerten vergli-
chen. Eine mdgliche Uberschreitung der Orientierungswerte kann ein Indiz fiir das Vorlie-
gen ,schadlicher Umwelteinwirkungen™ im Sinne des BImSchG [1] sein. Der Begriff Orien-
tierungswert zeigt, dass bei stddtebaulichen Planungen keine strenge Grenze fiir die Beur-
teilungspegel der jeweiligen Larmart existieren soll, sondern das Vorliegen ,schadlicher
Umwelteinwirkungen™ im Zusammenhang mit den nach § 1 BauGB [2] geforderten ,ge-
sunden Wohn- und Arbeitsverhaltnissen™ von weitaus mehr Faktoren abhangig sein kann.
Dieser Sichtweise entspricht auch die standige Rechtsprechung (vgl. hierzu z. B. die Urtei-
le BVerwG 4CN 2.06 v. 22.03.2007 oder OVG NRW, 7D89/06.NE v. 28.06.2007).

Beiblatt 1 zu DIN 18005 enthalt die folgenden Orientierungswerte, welche zwischen den
einzelnen Gebietsarten der BauNVO [3] differenzieren:
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Dorfgebiete (MD), Dérfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (MI),
Urbane Gebiete (MU)

tags 60 dB(A) nachts 50 dB(A) bzw. 45 dB(A)

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere flir Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm sowie fiir Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.«

Bei Gerauscheinwirkungen unterschiedlicher Gerauschquellen ist gemaB Beiblatt 1 zu DIN
18005 Folgendes zu beachten:

»Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr,
Industrie und Gewerbe, Freizeitlarm) werden wegen der unterschiedlichen Einstellung
der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fur sich allein mit
den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert.«

Anlagengerausche

Grundlage der Beurteilung von Anlagengerdauschen ist die TA Larm. Diese nennt in Ab-
schnitt 6.1 Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte abhangig von der Gebietsart, in der
sich der betreffende Immissionsort befindet:

»Die Immissionsrichtwerte fiir den Beurteilungspegel betragen flir Immissionsorte au-
Berhalb von Geb&uden

c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tags 60 dB(A) nachts 45 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte nach Absatz 2 am
Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) lber-
schreiten.«

Nachfolgend sind die Teile der TA Larm zitiert, deren Inhalte in dieser Untersuchung von
Bedeutung sind. Zunachst sind unter 6.4 die Mittelungszeiten definiert:

6.4 Beurteilungszeiten

»Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 beziehen sich auf folgende
Zeiten:

1. tags 06.00 - 22.00 Uhr
2. nachts 22.00 - 06.00 Uhr
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Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 gelten wahrend des Tages flr
eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. MaBgebend fir die Beurteilung der Nacht ist die
volle Nachtstunde (z. B. 01:00 bis 02:00 Uhr) mit dem héchsten Beurteilungspegel, zu
dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt.«

In den nachfolgend zitierten Abschnitten der TA Larm werden einzelne Begriffe festgelegt.
2.3 MaBgeblicher Immissionsort

»MaBgeblicher Immissionsort ist der nach Nummer A.1.3 des Anhangs zu ermittelnde
Ort im Einwirkungsbereich der Anlage, an dem eine Uberschreitung der Immissions-
richtwerte am ehesten zu erwarten ist. Es ist derjenige Ort, fir den die Gerdauschbeur-
teilung nach dieser Technischen Anleitung vorgenommen wird. Wenn im Einwirkungs-
bereich der Anlage auf Grund der Vorbelastung zu erwarten ist, dass die Immissions-
richtwerte nach Nummer 6 an einem anderen Ort durch die Zusatzbelastung tberschrit-
ten werden, so ist auch der Ort, an dem die Gesamtbelastung den maBgebenden Im-
missionsrichtwert nach Nummer 6 am hdchsten Ubersteigt, als zusatzlicher maBgebli-
cher Immissionsort festzulegen.«

2.8 Kurzzeitige Gerauschspitzen

»Kurzzeitige Gerauschspitzen im Sinne dieser Technischen Anleitung sind durch Einzel-
ereignisse hervorgerufene Maximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungs-
gemaBen Betriebsablauf auftreten. Kurzzeitige Gerauschspitzen werden durch den Ma-
ximalpegel Larmax des Schalldruckpegels Lar(t) beschrieben.«

2.9 Taktmaximalpegel Larr(t), Taktmaximal-Mittelungspegel Larreq

»Der Taktmaximalpegel Larr(t) ist der Maximalwert des Schalldruckpegels Lar(t) wah-
rend der zugehoérigen Taktzeit T; die Taktzeit betragt 5 Sekunden. Der Taktmaximal-
Mittelungspegel Larreq ist der nach DIN 45641, Ausgabe Juni 1990, aus den Taktmaxi-
malpegeln gebildete Mittelungspegel. Er wird zur Beurteilung impulshaltiger Gerausche
verwendet. Zu diesem Zweck wird die Differenz Larreq- Laeq als Zuschlag flr Impuls-
haltigkeit definiert.«

Im Anhang der TA Larm werden die technischen Rahmenbedingungen zur Ermittlung des
Beurteilungspegels genauer beschrieben:

A.1.3 MaBgeblicher Immissionsort
»Die maBgeblichen Immissionsorte nach Nummer 2.3 liegen

a) bei bebauten Flachen 0,5 m auBerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des
vom Gerausch am starksten betroffenen schutzbedlrftigen Raumes nach DIN
4109, Ausgabe November 1989;

RS
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2.4 Untersuchte Immissionsorte

Die Ermittlung und Beurteilung der zu erwartenden Gerauscheinwirkungen durch die Bio-
gasanlage richten sich nach der TA Larm [4]. Zur Kennzeichnung der Gerauschein-
wirkungen dient der Beurteilungspegel L:.

Als schutzbedirftige Nutzungen werden die in der folgenden Tabelle 1 beschriebenen
nachstliegenden Immissionsorte untersucht. Die Schutzbedirftigkeiten wurden gemaB den
Angaben des zustandigen Planungsbiiros als Mischgebiet eingestuft.

In Kern-, Dorf- und Mischgebieten ist gemaB Nr. 6.5 TA Larm kein Zuschlag fiir Tageszei-
ten mit erhéhter Empfindlichkeit anzusetzen.

Tabelle 1: Betrachtete Immissionsorte

Bezeichnung StraBe und Hausnummer Fassade Geschoss Nutzung
EG
IP 01 Vahlzen 2 Nordost MI
1.0G
EG
IP 02 Vahlzen 5 Sid MI
1.0G
EG
IP 03 Vahlzen 7 Ssid MI
1.0G
EG
IP 04 Vahlzen 8 Nord MI
1.0G
EG
IP 05 Vahlzen 12 West 1.0G MI
2.0G

Die Lage der Immissionsorte ist in Anlage 1.1 dargestellt.
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3 Ermittlung von Gerauschemissionen

Grundlage der Beurteilung der Gerauscheinwirkungen im nachfolgenden Abschnitt 4 ist der
Beurteilungspegel Lr. Dieser wird u. a. aus dem Uber den jeweiligen Beurteilungszeitraum
gemittelten Mittelungspegel Laeq gebildet. Fir die Berechnung des Mittelungspegels wird
als MaB zur Beschreibung der Schallabstrahlung einer Gerdauschquelle der (abstandsunab-
hangige) Schallleistungspegel Lw verwendet; ferner ist die Dauer einer Gerauscheinwir-
kung wesentlich. Somit fihrt eine langer andauernde Einwirkung eines Gerauschs mit
konstantem Schallleistungspegel zu einem héheren Mittelungspegel als ein Gerausch mit
einer kirzeren Einwirkzeit.

Ein weiteres, zusatzliches Beurteilungskriterium bezieht sich auf den Maximalpegel kurz-
zeitiger Einzelereignisse. Zur Kennzeichnung dient der A-bewertete Schallleistungsmaxi-
malpegel Lwmax in dB(A).

Im folgenden Abschnitt werden die flir die vorliegende Untersuchung relevanten Schall-
quellen der Biogasanlage beschrieben.

3.1 Beschreibung der gerauschrelevanten Tatigkeiten und Betriebsabldufe

Derzeitiger Zustand

Die Biogasanlage verfligt Uber vier Garrestelager sowie einen Fermenter. Die Riihrwerke in
den Garrestelagern sind im Inneren integriert, wodurch keine Gerausche entstehen. Zwei
der Garrestelager sind mit Tragluftdachliftern ausgestattet. Der Fermenter hat eine Be-
tondecke, auf der sich zwei Rihrwerke in einer Einhausung sowie die Pumpenstation 1
befinden, wobei die Pumpenstation derzeit auBer Betrieb ist. Die Pumpenstation 2 befindet
sich neben dem Fermenter im Gebadude und verfligt Uber eine kleine Belliftungséffnung
Uber der TUr. Zusatzlich besitzt der Fermenter zwei Feststoffzufuhren.

Des Weiteren ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW) vorhanden, das sich in einer Halle befin-
det. Diese Halle ist an der ndérdlichen und sldlichen Seite jeweils mit einem Rolltor ausge-
stattet. Das BHKW verfligt Gber Ab- und Zuluftanlagen sowie einen Abgaskamin.

Die Garreste und Silagen werden mit Traktoren und Lkw transportiert. Die Silage wird mit
einem Teleskopradlader in die Feststoffzufuhr beférdert.
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Zukulnftiger Zustand

Die Biogasanlage soll um ein zusatzliches Garrestelager sowie einen weiteren Fermenter
mit einer Pumpenstation erweitert werden. Dabei handelt es sich um das Garrestelager 6
und den Fermenter 2, die baugleich mit dem bestehenden Garrestelager 3 und dem Fer-
menter sind. Zudem ist geplant, im westlichen Bereich des Betriebsgeldndes zwei Gasver-
dichter aufzustellen. Dabei handelt es sich um die Anlage BIOCH4NGE der Firma AB Ener-
gy Deutschland GmbH.

Weiterhin soll die Biogasanlage um ein weiteres Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einer Leis-
tung von 3356 kWel / 3551 kW erweitert werden. Fir diese Erweiterung ist die Anlage JMS
620 GS-B.LC der Baureihe 6 der Firma Jenbacher in einer Einhausung vorgesehen.

Die Anzahl der Fahrbewegungen auf dem Betriebsgeldnde und alle anderen Betriebsablau-
fe bleiben unverandert.

3.2 Betriebserhebung

Die Erhebungen und Messungen wurden am 11.06.2025 in Neuenkirchen vor Ort durchge-
fuhrt und erfolgten im Nahbereich vor der Gerduschquelle mit dem Ziel, flir die anschlie-
Bende Modellierung verwendbare Emissionskennwerte zu ermitteln. Die Anlagen wurden
nacheinander in Betrieb genommen, gefolgt von den anschlieBenden Schallpegelmessun-
gen. Dabei wurden in definiertem Abstand Schalldruckpegel an allen Anlagen einzeln ge-
messen. Die schalltechnisch relevanten Ablaufe beim Betrieb der Biogasanlage wurden am
Messtermin erfragt.

3.3 Mess- und Auswertegerate

Fur die Gerdauschmessungen sowie die anschlieBenden Auswertungen im Labor wurden die
folgenden Gerate eingesetzt:

Schallpegelanalysator (Serien-Nr. A2A-08280-E0) NTi Typ XL2-TA
(geeicht bis 2027)

Messmikrofon (Serien-Nr. A22077) NTi Typ MC230A
mit Vorverstarker (Serien-Nr. 10424) NTi Typ MA220
(geeicht bis 2027)

Kalibrator (Serien-Nr. 21375) Norsonic Typ 1251

(geeicht bis 2027)
sowie entsprechendes Zubehér, wie Stative, Kabel.

Vor und nach den Messungen wurde die Messkette kalibriert. Die Messkette ist der Genau-
igkeitsklasse 1 zuzuordnen.
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GTA

3.4 Messergebnisse

Bei der Messung wurden die far eine Emissionsbeschreibung relevanten MessgréBen Ly,
(Mittelungspegel wahrend der Gerauscheinwirkung, Basis des Schallleistungspegels) und
gegebenenfalls der L pme, ermittelt.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Einzelmessungen an den Anlagen aufge-
fihrt:

Tabelle 2: Messergebnisse
Messung Nr. | Quelle / Bereich Abstand / Flache e

1 Garrestlager 3 Tragluftdachlifter 1m 64,7 dB(A)
2 Pumpenraum 2 Innenpegel 75,1 dB(A)
3 Lifter Pumpenraum 2 1m 57,1 dB(A)
4 Fermenter Ruhrwerk RW2.3 (hinten) 2m 58,0 dB(A)
5 Fermenter Riihrwerk RW2.3 (vorne) 2m 58,9 dB(A)
6 Feststoffzufuhr 1 Fermenter 7,5 m 59,2 dB(A)
7 Feststoffzufuhr 2 Fermenter 5m 57,9 dB(A)
8 Feststoffzufuhr 2 Fermenter (seitlich) 3m 66,1 dB(A)

. . 0,67 m2
9 Garrestlager 5 Tragluftdachlifter (Flachenmittelung) 73,8 dB(A)
10 Fermenter Rihrwerk RW1.1 (hinten) 2m 46,1 dB(A)
11 Fermenter Rihrwerk RW1.1 (vorne) 2m 48,7 dB(A)

. 27 m2
12 Hallentor 1 (Halle mit BHKW) (Flachenmittelung) 57,5 dB(A)

. 27 m2
13 Hallentor 2 (Halle mit BHKW) (Flachenmittelung) 58,0 dB(A)
14 Halle mit BHWK Innenpegel 62,0 dB(A)
15 BHKW-Lifter (vor Hallentor 2) 1m 62,1 dB(A)
16 BHKW-AbIluft seitlich 1,8 m 71,3 dB(A)
17 BHKW-Abluft frontal 3m 64,7 dB(A)

Projekt-Nr.: B0612505, Seite 12 von 23




GTA Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

3.5 Auswertung der Messungen zur Ermittlung der Gerauschemissionen

Der fir eine schalltechnische Modellbildung erforderliche, immissionswirksame Anteil der
Schallleistung der Anlagen wurde durch Schallpegelmessungen ermittelt. Man erhalt dann
den Schallleistungspegel unter Beriicksichtigung der abstandsbedingten Pegelkorrektur
(halbkugelférmige Hillflache) geman

Lya = Lya +10-1g (%)
Dabei sind Lpa der Schalldruckpegel (hier: Laeq gemaB Tabelle 2), S der Fldcheninhalt der
Messflache in Quadratmetern und So = 1 m2.

Der immissionswirksame Anteil des Schallleistungspegels betragt flir die einzelnen Anla-
gen somit:

Tabelle 3: Ergebnisse — Schallleistungspegel
Quelle / Bereich Lwa Einwirkzeit
Garrestlager 3 Tragluftdachlifter 72,7 dB(A) 24 h
Pumpenraum 2 -
1 h pro Tag/Nacht
Lifter Pumpenraum 2 65,1 dB(A) P 9/
Fermenter Rihrwerk RW2.3 (hinten) * 72,0 dB(A) 5 h pro Tag
und

Fermenter Rihrwerk RW2.3 (vorne) * 72,9 dB(A) 3 pro Nacht
Feststoffzufuhr 1 Fermenter** 84,7 dB(A) 2,5 h pro Tag
Feststoffzufuhr 2 Fermenter** 79,9 dB(A) und
Feststoffzufuhr 2 Fermenter (seitlich) ** 83,6 dB(A) 1,5 pro Nacht
Garrestlager 5 Tragluftdachlifter 72,1 dB(A) 24 h
Fermenter Rihrwerk RW1.1 (hinten) 63,1 dB(A) 1 h pro Tag/Nacht
Fermenter Rihrwerk RW1.1 (vorne) 65,7 dB(A) P g
Hallentor 1 (Halle mit BHKW) 71,8 dB(A)

- 8 h pro Tag
Hallentor 2 (Halle mit BHKW) 72,3 dB(A)
Halle mit BHWK -
BHKW-Lifter (vor Hallentor 2) 70,1 dB(A) 10 hupnrg Tag
BHKW-Abluft seitlich 84,4 dB(A) 2 h pro Nacht
BHKW-Abluft frontal 82,2 dB(A)

* Alle 3 Stunden fir 60 min im Betrieb

**  Alle 3 Stunden fir 30 min im Betrieb

Die Gerausche der untersuchten Aggregate sind nicht impulshaltig. Daher ist kein Impuls-
zuschlag K erforderlich. Bei der Messung lief das Rihrwerk RW1.1 im Leerlauf. Dadurch
ist der ermittelte Mittelungspegel etwas niedriger ausgefallen. Um dies auszugleichen, wird
ein Korrekturwert von 3 dB zum Schallleistungspegel hinzugefligt. Dieser Zuschlag ist in
den Schallleistungspegeln in Tabelle 3 bereits enthalten.
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3.6 Garrestelager 6 und Fermenter 2 (Erweiterung)

Die Biogasanlage soll um ein zusatzliches Garrestelager sowie einen weiteren Fermenter
erweitert werden. Dabei handelt es sich um das Garrestelager 6 und den Fermenter 2, die
baugleich mit dem bestehenden Garrestelager 3 und dem Fermenter 1 sind. Das Garreste-
lager ist mit einem Tragluftdachlifter ausgestattet. Die Rihrwerke sind in das Garrestela-
ger integriert und verursachen keine Gerausche. Der Schallleistungspegel wird anhand der
Messwerte des bestehenden Garrestelagers ermittelt.

Fir den Tragluftdachlifter des Garrestelagers 6 folgt somit ein Schallleistungspegel von
Ly = 72,7 dB(A).

Der geplante Fermenter ist mit zwei Rihrwerken ausgestattet, die auf seiner Betondecke
in einer Einhausung positioniert sind. Ebenso wie Fermenter 1 verfligt der neue Fermenter
Uber zwei Feststoffzufliihrungen und eine Pumpenstation. Die Schallleistungspegel werden
anhand der Messwerte des bestehenden Fermenters ermittelt.

Fir die beiden Rihrwerke ergeben sich somit folgende Schallleistungspegel von
Lywa = 72,9dB(A) und Ly, = 65,7 dB(A).

Fur die Feststoffzufuhr wird der héchste ermittelte Messwert herangezogen. Es folgt ein
Schallleistungspegel von:

Lya = 84,7 dB(A).
Fir die Bellftungsanlage der Pumpenstation ergibt sich ein Schallleistungspegel von:
LWA = 65,1 dB(A).

Die Betriebszeiten der neuen Anlagen entsprechen den Betriebszeiten der bestehenden
Anlagen.

3.7 Gasverdichter (Erweiterung)

Zudem ist geplant, im westlichen Bereich des Betriebsgelandes zwei Gasverdichter aufzu-
stellen. Dabei handelt es sich um die Anlage BIOCH4NGE der Firma AB Energy Deutsch-
land GmbH. Laut dem Datenblatt des Herstellers betrdagt der Schalldruckpegel bei einem
Abstand von 10 Metern 65 dB(A).

Um die jeweiligen Schallleistungspegel zu erhalten, missen die genannten Werte um das
AbstandsmaB korrigiert werden, d. h. die Schallleistungspegel liegen um rd. 28 dB Uber
den angegebenen Werten.

Fir den Gasverdichter folgt somit ein Schallleistungspegel von
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Im schalltechnischen Modell (siehe Anlage 1.2) werden die Gasverdichter als Punktschall-
quelle mit einer Quellhdhe von h, = 0,5 m Uber Gelande angesetzt. Die Betriebsdauer ist
auf eine 24 Stunden ausgelegt

3.8 Blockheizkraftwerk (Erweiterung)

Die Biogasanlage soll um ein weiteres BHKW mit 3356 kWel / 3551 kW erweitert werden.
Vorgesehen ist die Anlage JMS 620 GS-B.LC Baureihe 6 der Firma Jenbacher in Einhau-
sung. Laut dem Datenblatt des Herstellers betrégt der Schalldruckpegel des BHKW in Ein-
hausung bei einem Abstand von 10 Metern 65 dB(A).

Um die jeweiligen Schallleistungspegel zu erhalten, missen die genannten Werte um das
AbstandsmalB korrigiert werden, d. h. die Schallleistungspegel liegen um rd. 28 dB Uber
den angegebenen Werten.

Fir das BHKW betragt der Schallleistungspegel somit
Ly4 = 93 dB(A).

Bezogen auf die einzelnen Wéande der Einhausung ergibt sich ein Wert von:
Ly = 86 dB(A).

Der Schalleistungspegel der Ab- und Zuluftanlage werden anhand der Messwerte des be-
stehenden BHKW ermittelt. Somit ergeben sich folgende Werte:

Lywa = 84,4 dB(A) (Abluft)
Lya = 70,1dB(A) (Zuluft)

Fir den Abgaskamin gibt der Hersteller einen Schallleistungspegel von 131 dB(A) an. Mit
Berlicksichtigung eines Schalldampfers liegt der tatsachliche Schallleistungspegel erfah-
rungsgemal bei etwa:

Ly = 100 dB(A).

Die Betriebszeiten der neuen Anlagen entsprechen den Betriebszeiten der bestehenden
Anlagen.
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3.9 Pkw-Fahrweg und -Parkvorgang

Die An- und Abfahrten des Kfz-Verkehrs sind Uber die Zufahrt von der KreisstraBe K26 zu
berlicksichtigen. Auf der Basis aktueller Verkehrsdaten und Prognosewerte wird das zu-
kinftige Verkehrsaufkommen fir die Biogasanlage abgeschatzt.

GemaB der Verkehrsuntersuchung [12] wird flir den Planfall 2035/40 mit 40 Kfz- und 120
SV-Fahrten (Schwerverkehr) gerechnet. Unter SV ist der Verkehr durch Lkw und Traktor
zu verstehen. Es werden 60 Lkw- und 60 Traktor-Fahrten berlicksichtigt. In der Summe
ergeben sich somit 160 Fahrten am Tag (80 Zufahrten und 80 Abfahrten) sowie 160 Park-
vorgange.

Die Berechnung der Gerdauschemissionen von Parkvorgangen erfolgt nach dem Verfahren
der etablierten Parkplatzlarmstudie [8]. Diese Studie beschreibt mit dem sog. getrennten
Verfahren die Emissionen von Parkplatzen wie folgt:

LW = LWO +KPA +KI +KD +KStT0 + 10'lg(B 'N) dB(A)

Dabei sind:

Ly = Emissionskennwert des Parkplatzes;

Lwo = 63 dB(A) = Schallleistungspegel flir einen Pkw-Parkvorgang je Stunde;
Kp, = Zuschlag fir die Parkplatzart (nach Tabelle 34 der Studie);

K, = Zuschlag fir die Impulshaltigkeit (nach Tabelle 34 der Studie);

K = 2,5 log(f-B —9);f B >10Stellplatze; K, =0 fur f - B < 10;

Ksro = Zuschlag flr unterschiedliche Fahrbahnoberflachen;

B-N = alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzflache;

GemaB den Angaben der Parkplatzlarmstudie zu Zuschlagen flr verschiedene Parkplatz-
typen werden die

e Zuschlage K,, = 0dBund K; =4 dB
e Zuschlage Ky, = 0dB

fur die Parkplatzart ,,Besucher- und Mitarbeiterparkplatze™ zugrunde gelegt.

Unter den genannten Randbedingungen ergibt sich ein auf einen Parkvorgang je Stunde
bezogener Emissionskennwert von

LW,lh = 67,0 dB(A).

Dabei gilt: 1 Bewegung = 1 Abfahrt oder 1 Ankunft.

Die Emissionen der Fahrwege werden aus dem Kennwert Lme der RLS-90 [9] und dem in
der Parkplatzlarmstudie angegebenen Zusammenhang

LW’,lh = Lm,E + 19 dB
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ermittelt. Dabei bezeichnet Lw,1n den auf 1 m Fahrweg bezogenen Schallleistungspegel flr
einen Fahrvorgang je Stunde.

GemaB Gleichung 6 der RLS-90° bestimmt sich der Emissionspegel zu:
— 7@25)
Lmg =Ly + Dy + Dsro + Dgrg + Di.

Dabei bezeichnen die einzelnen Summanden die Korrektur des Mittelungspegels Lm(?> fur
unterschiedliche zulassige Hochstgeschwindigkeiten, die Korrektur fiir unterschiedliche
StraBenoberflachen, den Zuschlag fir Steigungen und Gefdlle sowie eine Korrektur fir
Spiegelschallquellen.

GemaB Abschnitt 7.1.3, Formel (4) der Parkplatzlarmstudie geht man auf Betriebs- oder
vergleichbaren Grundstiicken von einer Geschwindigkeit von 30 km/h aus. Man erhalt so-
mit fir 1 PKW je Stunde auf ebener asphaltierter Strecke

Lyp = 28,5dB(A)
und gemaB Abschnitt 7.1.3 der Parkplatzlarmstudie auf asphaltierten Fahrgassen

LW’,lh = 4’7,5 dB(A)

je Meter Fahrweg.

Fir eine richtlinienkonforme Ermittlung der Gerausche sind ebenfalls regelmaBig auftre-
tende Maximalpegel kurzzeitiger Einzelereignisse zu betrachten. GemaB den Hinweisen zur
Anwendung der Parkplatzlarmstudie [8] des bayrischen Landesamtes flir Umwelt sind fir
einen Abstand von 7,5 m verschiedene Pegelwerte fiir den mittleren Maximalpegel Larmax
angegeben. Demnach sind die folgenden Werte in Tabelle 4 zu berlicksichtigen.

Tabelle 4: Verschiedene mittlere Maximalpegel fir Pkw in 7,5 m Entfernung

Fahrzeua- beschleunigte Heck- bzw. Druckluft-

art 9 Abfahrt bzw. TUrenschlieBen Kofferraum- eriusch
Vorbeifahrt klappenschlieBen 9

PKW 67 65 70 --

alle Pegelwerte in dB(A)

Um die jeweiligen Schallleistungspegel zu erhalten, missen die genannten Werte um das
AbstandsmaB korrigiert werden, d. h. die Schallleistungspegel liegen um rd. 25,5 dB Uber
den angegebenen Werten.

Fir das SchlieBen der Heck- bzw. Kofferraumklappen im Bereich der Parkplatze folgt somit
ein maximaler Schallleistungspegel von

Lymax = 95,5 dB(A).

b Bei Anwendung der Parkplatzldrmstudie wird weiterhin die RLS-90 als Emissionsmodell verwendet, da es sich
gem. Anhang der Parkplatzlarmstudie um ein validiertes Modell handelt. D. h. die Verwendung der aktuellen
RLS-19 im Emissionsmodell der Parkplatzlarmstudie wiirde nicht zu den messtechnisch Uberpriften Immissi-
onspegeln fiuhren.
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Fir die beschleunigte Abfahrt bzw. Vorbeifahrt folgt somit ein maximaler Schallleistungs-
pegel von

Lymax = 92,5 dB(A).

Im schalltechnischen Modell (siehe Anlage 1.2) werden die Fahrwege als Linienschallquelle
und die Parkplatze als Flachenschallquelle mit einer Quellhéhe von h, = 0,5 m Uber Ge-
lande angesetzt. Insgesamt sind 40 Pkw-Fahrbewegungen am Tag zu erwarten.

3.10 Lkw-Fahrweg und -Parkvorgang

Die Gerdauschemission der Lkw-Fahrwege auf dem Betriebsgeldande wird gemaB einer Un-
tersuchung des Hessischen Landesamts flir Umwelt und Geologie zu Gerdauschemissionen
durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeldanden [11] angesetzt. Der auf 1 m Fahrweg bezoge-
ne Schallleistungspegel Lw einer Lkw-Bewegung wird fir einen leistungsstarkeren Lkw
(Antriebsleistung = 105 kW) mit

Ly 1y = 63,0 dB(A)

flr einen Fahrvorgang je Stunde angegeben.

Fir Rangierfahrten eines LKW kann zur Berlicksichtigung hdherer Motordrehzahlen bei
Kenntnis des Fahrwegs laut oben zitierter Studie ein bis zu 5 dB hdherer Wert zugrunde-
gelegt werden.

Fir den Parkvorgang eines Lkw wird gem. o. g. Parkplatzlarmstudie [8] ein Schallleis-
tungspegel von:

LW,lh = 77,0 dB(A)

flir eine Bewegung pro Stunde und zusatzlich ein Impulszuschlag von 3 dB(A) angesetzt.

Fir eine richtlinienkonforme Ermittlung der Gerausche sind ebenfalls regelmaBig auftre-
tende Maximalpegel kurzzeitiger Einzelereignisse zu betrachten.

In der Untersuchung des Hessischen Landesamts fir Umwelt und Geologie tber Lkw- und
Ladegerdusche [10] wird als Maximalpegel bei einem LKW-Parkvorgang (Offnen des Ven-
tils am Druckluftsystem):

Lwmax = 108,0 dB(A)
angegeben.

Angaben zu den zu erwartenden Maximalpegeln kurzzeitiger Einzelereignisse von LKW sind
der Parkplatzlarmstudie des Bayrischen Landesamtes flir Umweltschutz [8] zu entnehmen.
In der Tabelle 35 der Parkplatzlarmstudie sind flir einen Abstand von 7,5 m verschiedene
Pegelwerte angegeben, die in der folgenden Tabelle 5 aufgefiihrt sind.
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Tabelle 5: Verschiedene mittlere Maximalpegel fir Lkw in 7,5 m Entfernung

Fahr- beschleunigte Heck- bzw. Druckluft-

seudart Abfahrt bzw. TlrenschlieBen Kofferraum- eriusch
9 Vorbeifahrt klappenschlieBen 9

Lkw 79 dB(A) 73 dB(A) - 78 dB(A)

Um die jeweiligen Schallleistungspegel zu erhalten, missen die genannten Werte um das
AbstandsmaB korrigiert werden, d. h. die Schallleistungspegel liegen um rd. 25,5 dB Uber
den angegebenen Werten. Fir die beschleunigte Abfahrt bzw. Vorbeifahrt eines Lkw erhalt
man somit einen maximalen Schallleistungspegel von rund

Lywmax = 105,0 dB(A).

GemaB den Angaben aus der Verkehrsuntersuchung [12] und wie in Kapitel 3.9 beschrie-
ben ist von folgenden Haufigkeiten auszugehen:

Tabelle 6: Zu bericksichtigende Haufigkeiten der Einzelvorgange (Lkw)

Bezeichnung Vorgang Haufigkeit | Zeit von Zeit bis

Anlieferung Silage (Bestand):

Fahrweg Lkw 30 pro Tag 08:00 18:00

Anlieferung Silage (Erweiterung):

Fahrweg Lkw 30 pro Tag 08:00 18:00

Im schalltechnischen Modell (siehe Anlage 1.2) werden die Lkw-Fahrwege als Linienschall-
quelle und die Lkw-Parkvorgange als Flachenschallquelle jeweils mit einer Quellhéhe von
he = 1,0 m Gber Gelande angesetzt. Insgesamt sind 60 Lkw-Fahrbewegungen am Tag zu
erwarten.

3.11 Traktoren

Die Schallleistung eines Traktors wurde als Vorbeifahrtpegel in Anlehnung an das Messver-
fahren der 2009/EG/63 gemessen. Die Messung erfolgte bei einem anderen Projekt mit
einem Traktor mit vergleichbarer Leistung.

Der auf ein Wegelement von einem Meter bezogene Schallleistungspegel Lw einer Traktor-
Bewegung je Stunde wird zu

Ly, = 62,4dB(A)

je 1 m Fahrweg angesetzt.

GemaB den Angaben aus der Verkehrsuntersuchung [12] und wie in Kapitel 3.9 beschrie-
ben ist von folgenden Haufigkeiten auszugehen:
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Tabelle 7: Zu beriicksichtigende Haufigkeiten der Einzelvorgange (Traktor)

Bezeichnung Vorgang Haufigkeit | Zeit von Zeit bis

Garreste ausbringen (Bestand):

Fahrweg Traktor 30 proTag | 08:00 | 18:00

Garreste ausbringen (Erweiterung):

Fahrweg Traktor 30 pro Tag 08:00 18:00

Fir den Parkvorgang eines Traktors werden Schallleistungspegel vom Lkw-Parkvorgang,
wie in Kapitel 3.10 beschrieben, angesetzt.

Im schalltechnischen Modell (siehe Anlage 1.2) werden die Traktor-Fahrwege als Linien-
schallquelle und die Traktor-Parkvorgdnge als Flachenschallquelle jeweils mit einer Quell-
héhe von h, =1,0m Uber Gelande angesetzt. Insgesamt sind 60 Traktor-
Fahrbewegungen am Tag zu erwarten.

3.12 Teleskopradlader

Das Beflllen der Feststoffbunker wird einmal taglich durchgefiihrt. Dazu holt ein Tele-
skopradlader vom Typ Kramer KL 55.8T insgesamt 40-mal Feststoffe vom Silagehaufen
und transportiert diese zu den Feststoffbunkern. Da flir diesen Teleskoplader keine Daten
vorliegen, wurde im schalltechnischen Modell der Schallleistungspegel einer gréBeren Ma-
schine (Typ ,Merlo 40.26 MCSS") angesetzt. Der tatsachliche Schallleistungspegel sollte
daher unter dem angesetzten Wert liegen. Der auf ein Wegelement von einem Meter be-
zogene Schallleistungspegel Lw einer Teleskoplader-Bewegung je Stunde wird zu

Ly, = 60,0 dB(A)

je 1 m Fahrweg angesetzt.

GemaB den Angaben des Betreibers ist von folgenden Haufigkeiten auszugehen:

Tabelle 8: Zu beriicksichtigende Haufigkeiten der Einzelvorgange (Teleskopradlader)

Bezeichnung Haufigkeit Zeit von Zeit bis

45 min am Tag
(20 Fahrten)

45 min am Tag
(20 Fahrten)

Fermenter 1: Bunker beflllen 07:00 22:00

Fermenter 2: Bunker beflllen 07:00 22:00

Im schalltechnischen Modell (siehe Anlage 1.2) werden die Radlader-Fahrwege als Linien-
schallquelle jeweils mit einer Quellhéhe von hy, = 1,0 m lUber Gelande angesetzt.
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4 Ermittlung und Beurteilung der Gerauschimmissionen

4.1 Allgemeines zum Verfahren

Ausgehend von den in Abschnitt 3 angegebenen Gerauschemissionspegeln sowie den o6rtli-
chen Verhaltnissen wird auf der Grundlage eines digitalen dreidimensionalen Umgebungs-
modells eine Schallausbreitungsrechnung frequenzabhangig in Oktaven gemaB DIN ISO
9613-2 [7] durchgefiihrt. In dieser Richtlinie wird fiir jeden Immissionsort der von den zu
beriicksichtigenden Gerduschquellen verursachte Immissionspegel ermittelt, wobei die
Einflisse von Entfernung, Luftabsorption, Witterungs- und Bodendampfung sowie Reflexi-
onen und ggf. die Abschirmung durch vorgelagerte Hindernisse auf dem Ausbreitungsweg
beachtet werden.

Die bei der Schallausbreitungsrechnung beriicksichtigten Hindernisse (z. B. Gebdude) sind
in den Planen der Anlage zu dieser Untersuchung dargestellt.

Fir die Ausbreitungsrechnung werden Reflexionen bis einschlieBlich der 3. Ordnung je
Ausbreitungsweg berlcksichtigt. Mit Bezug zu aktuellen Richtlinien und Normen aus dem
Bereich Verkehrslarm kann dies derzeit als Stand der Technik angesehen werden. Die Re-
flexionseigenschaften der Gebaudefassaden werden durch einen Absorptionsverlust von
1 dB(A) (Gebdudewdnde mit Fenstern und kleinen Anbauten) charakterisiert. Dabei wird
die Reflexion an der Fassade, flr die der Beurteilungspegel L- berechnet werden soll, nicht
berlcksichtigt.

Zur Berlcksichtigung der Bodendampfung wurde im Bereich der GUberwiegend versiegelten
Flachen G = 0,0 bzw. G = 0,1 (reflektierender Boden) und im Bereich der Griinanlage
G = 1,0 (absorbierender Boden) angesetzt.

Das in den Berechnungsverfahren beschriebene Schallausbreitungsmodell beriicksichtigt
eine meteorologische Korrektur Cmet und flihrt daher zu einem Langzeit-Mittelungspegel
Lat(LT) mit Co = 3,5 dB flr die Tageszeit, und Co = 1,9 dB fir die Nachtzeit. Ein (eigentlich
abstandsabhangiger) Zuschlag fiir eine ggf. vorhandene Impulshaltigkeit der Gerausche
wird nicht separat angesetzt, sondern ist im Emissionsansatz enthalten. Die ermittelten
Immissionspegel an den Immissionsorten beschreiben damit die Beurteilungspegel Lr nach
der TA Larm.

Zur Ermittlung der Maximalpegel kurzzeitiger Einzelereignisse wird programmintern fir
jeden Immissionsort die jeweils flir den Maximalpegel maBgebliche Schallquelle automati-
siert ermittelt und der jeweilige maximale Schallleistungspegel ausgewertet.

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt mit dem Programmsystem SoundPlan 9.1.
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4.2 Ermittlungsunsicherheit

Bei der Durchfiihrung von schalltechnischen Prognoseuntersuchungen, die sich auf Emissi-
onsmessungen, Literaturangaben und Vergleichsdaten etc. beziehen, ergeben sich Ubli-
cherweise Unsicherheiten. Zusatzliche Unsicherheiten sind bei den Schallausbreitungs-
rechnungen aufgrund der Ansatze flir die Meteorologieddmpfung, Bodenddmpfung, abs-
trahierte Gebaudegeometrie, Reflexionsverluste, Bauschalldamm-MaBe, Abschirmmale
etc. zu bericksichtigen. Aufgrund der idealisierten Modellierung der Umgebung, z. B.
durch Vernachlassigung von kleinteiligen Fassadenstrukturen und kleinteiligen Streukoér-
pern in der Umgebung, liberschatzen die errechneten Beurteilungspegel die tatsachlichen.

Die Lageungenauigkeit der auf analogen Kartengrundlagen basierenden ALKIS-Daten wird
mit rd. 0,5 m bis 1,0 m angegeben. Hieraus resultierende Pegelungenauigkeiten bei Aus-
breitungsrechnungen skalieren logarithmisch wie AL =l1g(1+ As/s), wobei As/s den relati-
ven Fehler bedeutet. Im ETRS89/UTM Lagestatus 489 sind die Strecken nicht langentreu,
der MaBstabsfaktor ist ca. 0,9996. Hieraus resultiert eine abstandsbedingte Unsicherheit
bei Verwendung von Liegenschaftskarten im ETRS89/UTM-System von rd. 0,003 dB.

Bei der Bestimmung der Gerduschemissionen wurden Ubliche Ansatze auf der Basis von
Erfahrungswerten oder Studien gewadhlt. Da fir den Betrieb eine maximale Nutzungsinten-
sitat betrachtet wurde, sind emissionsseitig keine Zuschlage fir die Prognosegenauigkeit
anzusetzen. Damit ist zu erwarten, dass die Anforderungen der TA Larm bei Unterschrei-
tung des jeweiligen Immissionsrichtwerts durch den prognostizierten Beurteilungspegel
sicher eingehalten werden.

DAkkS-akkreditierte Unternehmen sind dariiber hinaus im Rahmen der Berichterstattung
verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden kann,
dass durch unterschiedliche Personen bzw. unterschiedliche Messinstitute unterschiedliche
Prognoseergebnisse erzielt werden kénnen. Das Aufdecken dieser Unsicherheiten ist Ge-
genstand von regelméaBigen Vergleichsuntersuchungen.

4.3 Ergebnisse

In den Tabellen der Anlage 2 sind die Ergebnisse der Schallimmissionsberechnungen an-
gegeben. Dabei sind zu allen im Lageplan der Anlage 1.1 dargestellten Immissionsorten
die Nutzung, das jeweilige Geschoss und die jeweilige Fassade, der maBgebliche Immissi-
onsrichtwert (RW) der TA Larm, der Beurteilungspegel (Lr), der Bezugspegel der TA Larm
zur Beurteilung kurzzeitiger Einzelereignisse (RW,max), der Maximalpegel kurzzeitiger
Einzelereignisse (Lmax) sowie die Differenz zum jeweiligen Richtwert (Lr,diff und
Lmax,diff) jeweils flir den Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) und die Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr)
genannt.

Anlage 3 stellt zur Dokumentation die einzelnen auf die meistbetroffenen Immissionsorte
(IP 04 und IP 05) einwirkenden Gerauschquellen mit ihren Einzelbeitragen dar. Anlage 4
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kdnnen ausbreitungsrelevante Parameter der Schallausbreitungsberechnungen entnom-
men werden. Anlage 5 dokumentiert die zeitliche Verteilung der auf eine Stunde bezoge-
nen Gerauschemissionen der einzelnen Gerauschquellen. Anlage 6 zeigt die Emissionsan-
satze und die Tagesgange.

4.4 Beurteilung

Auf Grundlage der Ergebnisse der Anlage 2 zum Zustand des Betriebs nach Erweiterung ist
festzustellen, dass der jeweilige Immissionsrichtwert der TA Larm flir Mischgebiete unter-
schritten wird. Tagsiber wird der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) um mindestens
9,5 dB(A) und wdhrend der Nachtzeit wird der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) um min-
destens 8,2 dB(A) an allen untersuchten Immissionsorten unterschritten. Auch der Be-
zugspegel der TA Larm zur Beurteilung kurzzeitiger Einzelereignisse (am Tage um
30 dB(A) und nachts um 20 dB(A) erhéhter Immissionsrichtwert) wird unterschritten.

Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes auf Ebene eines Einzelgenehmigungsverfahrens
bestehen daher keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Die TA Larm gilt allerdings nicht unmittelbar in der Bauleitplanung. Daher ist es regelma-
Big nicht ausreichend flr ein konkretes Einzelvorhaben anhand einer schalltechnischen
Prognose auf die Umsetzbarkeit des Bebauungsplans zu schlieBen. Der Plan darf nicht nur
fir ein einziges Vorhaben, sondern muss fir eine Vielzahl planungsrechtlich mdglicher
Vorgaben umsetzbar sein. Einzig zu untersuchen ist, ob fiir eine Vielzahl von Vorhaben die
spatere Umsetzung, d. h. die Einzelgenehmigung, an tatsachlichen Gegebenheiten wie der
TA Larm scheitern muss (mittelbare Bindungswirkung der TA Larm in der Bauleitplanung).
Dies ist im vorliegenden Fall eindeutig, insbesondere mit Blick auf die deutlichen Unter-
schreitungen von Immissionsrichtwerten, nicht so. Die Bauleitplanung erscheint somit
zweifelsfrei umsetzbar.

GTA mbH im Rahmen der Qualitatssicherung
freigegeben durch:

e Gl % W

M.Sc. Yusuf Cankurtaran Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Kai Schirmer
(Verfasser)

© 2026 GTA Gesellschaft fur Technische Akustik mbH

Auszilige aus diesem Gutachten dirfen nur mit ausdricklicher Genehmigung des Verfassers vervielfaltigt werden.
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Immissionsort Nutzung Geschoss RW,T LrT  LrT,diff RW,N LrN  LrN,diff RW,T,max LT,max LT,max,diff RW,N,max LN,max LN,max,diff

dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB

IP 01 Vahlzen 2 MD EG 60 34,3 --- 45 35,9 --- 90 41,8 --- 65 30,7 ---
1.0G 60 34,9 --- 45 36,3 --- 90 42,4 --- 65 31,0 ---

IP 02 Vahlzen 5 MD EG 60 33,8 --- 45 34,9 --- 90 40,8 --- 65 31,3 ---
1.0G 60 34,4 --- 45 35,4 --- 90 41,7 --- 65 31,8 ---

IP 03 Vahlzen 7 MD EG 60 30,7 --- 45 30,8 --- 90 42,0 --- 65 28,9 ---
1.0G 60 31,3 --- 45 31,3 --- 90 42,4 --- 65 29,5 ---

IP 04 Vahlzen 8 MD EG 60 49,8 --- 45 29,2 --- 90 65,4 --- 65 27,4 ---
1.0G 60 50,5 --- 45 31,5 --- 90 65,6 --- 65 29,7 ---

IP 05 Vahlzen 12 MD EG 60 35,6 --- 45 36,3 --- 90 49,3 --- 65 32,5 ---
1.0G 60 36,3 --- 45 36,8 --- 90 49,8 --- 65 33,4 ---

Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen®
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Legende

Immissionsort

Nutzung
Geschoss
RW,T

LrT

LrT,diff
RW,N

LrN

LrN,diff
RW,T,max
LT,max

LT, max, diff
RW,N, max
LN, max

LN, max, diff

dB(A)
dB(A)
dB
dB(A)
dB(A)
dB
dB(A)
dB(A)
dB
dB(A)
dB(A)
dB
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Name des Immissionsorts

Gebietsnutzung

Geschoss

Richtwert Tag

Beurteilungspegel Tag
Grenzwertiberschreitung in Zeitbereich LrT
Richtwert Nacht

Beurteilungspegel Nacht
Grenzwertiberschreitung in Zeitbereich LrN
Richtwert Maximalpegel Tag

Maximalpegel Tag

Grenzwertiberschreitung in Zeitbereich LT,max
Richtwert Maximalpegel Nacht

Maximalpegel Nacht

Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LN,max

Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen®
Beurteilungspegel

Anlage 2, Seite 2 von 2



GTA Gesellschaft fiir
Technische Akustik mbH

Quelle Quelltyp LrT LrN LT,max LN, max
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Immissionsort IP 04 Vahlzen 8 1.0G LrT 50,5 dB(A) LrN 31,5 dB(A)

Fahrweg Traktor beladen GRL 6 Linie 44,4 65,6

Fahrweg Traktor beladen GRL 3 & 5 Linie 44,0 65,1

Fahrweg Lkw entladen Linie 41,8 65,3

Fahrweg Lkw entladen Linie 41,8 65,3

Fahrweg Lkw entladen Linie 41,4 64,8

Fahrweg Lkw entladen Linie 41,4 64,8

BHKW Bestand Abgaskamin Punkt 27,3 29,7 29,3 29,7

Fahrweg Pkw Linie 26,7 53,3

Fahrweg Lieferwagen Linie 22,0 53,3

BHKW neu Abgaskamin Punkt 21,5 24,3 23,5 24,3

Halle mit BHKW - Abluft BHKW Flache 16,9 19,6 18,9 19,6

Halle mit BHKW - Abluft BHKW Flache 12,1 15,2 14,2 15,2

BHKW Bestand - Abluft Flache 10,9 13,5 13,0 13,5

BHKW Bestand - Abluft Flache 10,7 13,3 12,8 13,3

BHKW neu - Abluft Flache 9,7 12,6 11,7 12,6

Gasverdichter Punkt 7,2 8,5 7,2 8,5

Fahrweg Lkw rangieren Linie 7,1 28,1

Ladeflache Traktor GRL 3 Flache 6,8 32,8

Gasverdichter Punkt 6,3 7,6 6,3 7,6

Ladeflache Lkw Flache 5,5 30,9

BHKW neu - Aggregat Flache 5,3 8,5 7,3 8,5

BHKW neu - Aggregat Flache 3,7 6,9 5,7 6,9

BHKW neu - Aggregat Flache 2,5 5,8 4,6 5,8

BHKW neu - Aggregat Flache 2,2 5,5 4,3 5,5

Ladeflache Traktor GRL 5 Flache 1,9 27,8

Fahrweg Lkw rangieren Linie 1,3 22,3

Ladeflache Traktor GRL 6 Flache 0,8 27,2

Stellplatz Pkw Flache 0,2 26,3

Ladeflache Lkw Flache 0,2 25,6

GRL 3 Tragluftdachlifter Punkt -0,3 0,6 -0,3 0,6

BHKW neu - Aggregat Flache -0,8 2,4 1,3 2,4

BHKW Bestand - Zuluft Flache -2,0 0,5 0,1 0,6

Halle mit BHKW - Tor vorne Flache -2,2 0,8

GRL 5 Tragluftdachlifter Flache -3,0 -1,9 -1,3 -0,2

BHKW neu Zuluft Flache -3,3 -0,4 -5,8 -5,0

GRL 6 Tragluftdachlifter Flache -3,6 -2,4 -3,6 -2,4

Feststoffzufuhr 1 Punkt -4,6 1,6 3,5 4,6

Feststoffzufuhr 2 Punkt -5,2 1,0 2,8 4,0

Halle mit BHKW - Tor hinten Flache -7,2 -4,2

Fermenter 1 Riihrwerk RW2.3 - rechts Flache -7,7 -2,0 -2,7 -2,0

Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen®
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Quelle Quelltyp LrT LrN LT,max LN, max
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - hinten Flache -8,2 -2,5 -3,2 -2,5

Feststoffzufuhr 3 Punkt -8,3 -2,0 -0,2 1,0

Stellplatz Lieferwagen Flache -9,2 22,4

Feststoffzufuhr 4 Punkt -9,6 -3,4 -1,6 -0,3

Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - vorn Flache -10,3 -4,6 -5,3 -4,6

Fermenter 2 Rihrwerk 3 - hinten Flache -11,0 -5,1 -6,0 -5,1

Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - links Flache -11,3 -5,6 -6,2 -5,6

Fermenter 2 Rihrwerk 3 - links Flache -11,4 -5,5 -6,3 -5,5

Halle mit BHKW - Liifter Flache -12,8 -9,7 -10,8 -9,7

Fermenter 2 Riihrwerk 3 - vorn Flache -13,5 -7,6 -8,4 -7,6

Fermenter 2 Rihrwerk 3 - rechts Flache -13,9 -8,0 -8,9 -8,0

Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie -15,3 31,1

Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie -16,2 31,1

Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie -16,3 31,6

Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie -16,9 30,3

Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - hinten Flache -17,5 -5,4

Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - rechts Flache -17,5 -5,4

Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - vorn Flache -19,3 -7,3

Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie -21,8 31,6

Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie -22,4 27,6

Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - links Flache -22,4 -10,4

Fermenter 2 Riihrwerk 4 - vorn Flache -22,6 -10,6

Fermenter 2 Rihrwerk 4 - rechts Flache -22,7 -10,7

Fermenter 2 Riihrwerk 4 - hinten Flache -23,1 -11,1

Fermenter 2 Rihrwerk 4 - links Flache -25,8 -13,8

Lifter Pumpenraum 3 Punkt -26,9 -14,9 -13,8

Lifter Pumpenraum 2 Punkt -27,7 -15,7 -14,7

Immissionsort IP 05 Vahlzen 12 1.0G LrT 36,3 dB(A) LrN 36,8 dB(A)

BHKW Bestand Abgaskamin Punkt 30,4 33,4 32,4 33,4

BHKW neu Abgaskamin Punkt 27,0 30,1 29,0 30,1

Gasverdichter Punkt 26,3 27,6 26,3 27,6

Gasverdichter Punkt 26,0 27,4 26,0 27,4

Fahrweg Traktor beladen GRL 6 Linie 25,2 44,5

Fahrweg Lkw entladen Linie 24,2 44,8

Fahrweg Lkw entladen Linie 23,8 43,3

Fahrweg Lkw rangieren Linie 22,3 43,3

Fahrweg Traktor beladen GRL 3 & 5 Linie 21,4 41,7

Ladeflache Lkw Flache 21,0 46,5

Fahrweg Lkw entladen Linie 20,0 41,2

Fahrweg Lkw entladen Linie 20,0 42,2

Fahrweg Lkw rangieren Linie 19,1 40,0

Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen®
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Quelle Quelltyp LrT LrN LT,max LN, max
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Ladeflache Lkw Flache 17,7 43,1
Ladeflache Traktor GRL 3 Flache 14,2 43,5
BHKW Bestand - Abluft Flache 14,2 17,3 16,2 17,3
BHKW Bestand - Abluft Flache 14,0 17,1 16,0 17,1
Feststoffzufuhr 3 Punkt 13,6 19,9 21,6 22,9
BHKW neu - Abluft Flache 13,2 16,3 15,3 16,3
Feststoffzufuhr 4 Punkt 12,6 18,9 20,7 22,0
Ladeflache Traktor GRL 5 Flache 12,4 43,7
BHKW neu - Aggregat Flache 9,9 13,2 11,9 13,2
BHKW neu - Aggregat Flache 9,5 12,9 11,6 12,9
BHKW neu - Aggregat Flache 7,5 10,8 9,5 10,8
Halle mit BHKW - Abluft BHKW Flache 7,2 10,4 9,2 10,4
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - vorn Flache 5,6 11,6 10,7 11,6
Halle mit BHKW - Abluft BHKW Flache 5,0 8,3 7,0 8,3
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - rechts Flache 4,7 10,7 9,7 10,7
Feststoffzufuhr 1 Punkt 4,3 10,7 12,4 13,7
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - rechts Flache 3,1 9,3 8,2 9,3
Halle mit BHKW - Tor hinten Flache 2,1 5,1
BHKW neu Zuluft Flache 1,7 4,8 0,3 1,4
BHKW neu - Aggregat Flache 1,5 4,8 3,5 4,8
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - vorn Flache 1,3 7,4 6,4 7,4
Fahrweg Pkw Linie 1,2 22,8
GRL 3 Tragluftdachlifter Punkt 0,9 2,3 0,9 2,3
Ladeflache Traktor GRL 6 Flache 0,9 28,1
BHKW neu - Aggregat Flache 0,6 3,9 2,6 3,9
Halle mit BHKW - Liifter Flache -0,4 3,0 1,7 3,0
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie -0,4 46,8
Feststoffzufuhr 2 Punkt -0,6 5,7 7,4 8,7
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - links Flache -1,2 4,8 3,8 4,8
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie -1,3 49,8
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie -3,1 46,1
GRL 5 Tragluftdachlifter Flache -3,1 -1,8 -1,1 0,2
Fahrweg Lieferwagen Linie -3,4 22,8
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - links Flache -3,8 2,3 1,3 2,3
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie -3,9 49,2
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie -4,1 45,6
BHKW Bestand - Zuluft Flache -4,1 -1,0 0,7 1,7
Stellplatz Pkw Flache -5,3 22,5
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - hinten Flache -5,7 0,3 -0,7 0,3
Fermenter 1 Riihrwerk RW2.3 - hinten Flache -7,4 -1,3 -2,4 -1,3
GRL 6 Tragluftdachlifter Flache -7,6 -6,4 -7,6 -6,4
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Quelle Quelltyp LrT LrN LT,max LN, max
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Fermenter 2 Rihrwerk 4 - vorn Flache -8,1 3,9

Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie -9,0 46,1

Halle mit BHKW - Tor vorne Flache -10,9 -7,9

Fermenter 2 Rihrwerk 4 - links Flache -10,9 1,1

Lifter Pumpenraum 2 Punkt -12,3 -0,3 1,0

Fermenter 1 Rilhrwerk RW1.1 - vorn Flache -12,4 -0,3

Stellplatz Lieferwagen Flache -12,8 20,8

Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - links Flache -15,5 -3,4

Fermenter 2 Rihrwerk 4 - hinten Flache -15,8 -3,8

Fermenter 2 Rihrwerk 4 - rechts Flache -15,9 -3,9

Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - rechts Flache -17,2 -5,1

Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - hinten Flache -17,6 -5,6

Lifter Pumpenraum 3 Punkt -23,2 -11,2 -10,0

Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen®
Projekt-Nr.: B0612505 Teilbeurteilungspegel Anlage 3, Seite 4 von 4

SoundPLAN 9.1



GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Quelle Quelltyp | Zeit- L'w Lw |loder S| KI KT Ko S Adiv Agr Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl Ls dLw | Cmet ZR Lr
bereich

dB(A) | dB(A) [ m,m2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A) dB dB dB dB(A)
Immissionsort IP 04 Vahlzen 8 1.0G LrT 50,5 dB(A) LrN 31,5 dB(A)
BHKW Bestand - Abluft Flache LrT [82,4 | 844 1,6 0,0 0,0 0 191,21 -56,6 | 3,0 -16,6 | -0,1 0,00 0,0 0,0 14,1 -2,0 -1,1 0,0 10,9
BHKW Bestand - Abluft Flache LrT [ 835 | 84,4 1,2 0,0 0,0 0 187,15| -56,4 | 3,0 -17,0 | -0,1 0,00 0,0 0,0 13,8 -2,0 -1,0 0,0 10,7
BHKW Bestand - Zuluft Flache LT 69,4 | 70,1 1,2 0,0 0,0 0 183,71 -56,3 [ 3,0 -15,5| -0,3 | 0,00 0,0 0,0 1,0 -2,0 -1,0 0,0 -2,0
BHKW Bestand Abgaskamin Punkt LrT (100,0 |100,0 0,0 0,0 0 186,92 -56,4 | 3,0 -16,0 | -0,5 | 0,00 0,0 0,0 30,0 -2,0 -0,7 0,0 27,3
BHKW neu - Abluft Flache LrT [ 80,6 | 84,4 2,4 0,0 0,0 0 263,77] -59,4 | 3,0 -14,2 | -0,2 | 0,00 0,0 0,0 13,6 -2,0 -1,9 0,0 9,7
BHKW neu - Aggregat Flache LrT 76,0 | 86,0 9,9 0,0 0,0 3 267,35| -59,5 | 3,8 -23,8 | -2,6 | 0,00 0,0 0,0 6,9 -2,0 -2,6 0,0 2,2
BHKW neu - Aggregat Flache LrT 70,1 | 86,0 | 38,7 0,0 0,0 0 260,70] -59,3 | 3,2 -23,2 | -2,2 | 0,00 0,0 1,2 5,6 -2,0 -2,4 0,0 -0,8
BHKW neu - Aggregat Flache LrT 70,5 | 86,0 | 35,8 0,0 0,0 3 261,48] -59,3 | 3,7 -23,7 | -2,5 | 0,00 0,0 0,0 7,2 -2,0 -2,6 0,0 2,5
BHKW neu - Aggregat Flache LrT 76,2 | 86,0 9,5 0,0 0,0 3 255,45] -59,1 3,6 -23,1| -2,0 | 0,00 0,0 1,5 9,9 -2,0 -2,6 0,0 5,3
BHKW neu - Aggregat Flache LrT 70,5 | 86,0 | 35,8 0,0 0,0 3 261,15| -59,3 | 3,7 -23,0 | -2,0 | 0,00 0,0 0,0 8,3 -2,0 -2,6 0,0 3,7
BHKW neu Abgaskamin Punkt LrT (100,0 |100,0 0,0 0,0 0 259,95 -59,3 | 3,0 -18,3 | -0,5 | 0,00 0,0 0,3 25,3 -2,0 -1,9 0,0 21,5
BHKW neu Zuluft Flache LrT 70,1 | 74,6 2,8 0,0 0,0 0 256,05 -59,2 | 3,0 -17,6 | -0,3 | 0,00 0,0 0,0 0,6 -2,0 -1,9 0,0 -3,3
Fahrweg Lieferwagen Linie LT 47,5 70,9 |219,5 | 0,0 0,0 0 59,06 | -46,4 3,0 -3,3 -0,2 0,00 0,0 0,0 24,0 -2,0 0,0 0,0 22,0
Fahrweg Lkw entladen Linie LT | 63,0 | 88,7 |373,5| 0,0 0,0 0 78,08 | -48,8 | 3,0 -3,6 -0,3 | 0,00 0,0 0,1 39,1 2,7 0,0 0,0 41,8
Fahrweg Lkw entladen Linie LrT [ 63,0 | 89,7 [472,0 | 0,0 0,0 0 87,07 | -49,8 | 3,1 -3,7 -0,3 | 0,00 0,0 0,1 39,1 2,7 0,0 0,0 41,8
Fahrweg Lkw entladen Linie LT |63,0 | 873 [271,2 ] 0,0 0,0 0 69,67 | -47,9 | 3,0 -3,6 -0,3 | 0,00 0,0 0,1 38,7 2,7 0,0 0,0 41,4
Fahrweg Lkw entladen Linie LT | 63,0 | 88,4 |343,9 | 0,0 0,0 0 77,55 | -48,8 | 3,0 -3,7 -0,3 | 0,00 0,0 0,1 38,7 2,7 0,0 0,0 41,4
Fahrweg Lkw rangieren Linie LrT 68,0 81,5 22,6 0,0 0,0 0 312,61] -60,9 4,2 -22,5( -1,0 0,00 0,0 0,0 1,4 2,7 -2,8 0,0 1,3
Fahrweg Lkw rangieren Linie LrT 68,0 81,5 22,6 0,0 0,0 0 206,39]| -57,3 2,8 -19,7 | -0,5 0,00 0,0 0,0 6,8 2,7 -2,4 0,0 7,1
Fahrweg Pkw Linie LT (475 | 70,0 [178,0 | 0,0 0,0 0 53,84 | -45,6 | 3,0 -3,2 -0,2 | 0,00 0,0 0,0 24,0 2,7 0,0 0,0 26,7
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie LrT 60,0 78,3 67,4 0,0 0,0 0 222,15] -57,9 3,4 -23,5( -1,4 0,00 0,0 0,1 -1,1 -13,3 | -2,5 0,0 -16,9
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie LrT 60,0 78,8 76,5 0,0 0,0 0 223,88] -58,0 3,4 -23,5( -1,4 0,00 0,0 0,3 -0,5 -13,3 | -2,5 0,0 -16,3
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie LrT 60,0 73,3 21,3 0,0 0,0 0 219,98] -57,8 3,5 -242 | -1,5 0,00 0,0 0,8 -6,0 -13,3 | -2,5 0,0 -21,8
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie LrT 60,0 79,2 83,8 0,0 0,0 0 241,39] -58,6 3,6 -23,7 | -1,5 0,00 0,0 0,7 -0,3 -13,3 | -2,6 0,0 -16,2
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie LrT 60,0 80,5 |112,3 | 0,0 0,0 0 250,991 -59,0 3,6 -23,4 | -1,5 0,00 0,0 0,5 0,6 -13,3 | -2,6 0,0 -15,3
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie LrT 60,0 74,6 29,0 0,0 0,0 0 284,43] -60,1 3,8 -23,1 -1,6 0,00 0,0 0,0 -6,4 -13,3 | -2,7 0,0 -22,4
Fahrweg Traktor beladen GRL 3 & 5 Linie LT |624 | 90,1 [590,1 ] 0,0 0,0 0 71,03 | -48,0| 3,0 -3,6 -0,3 | 0,00 0,0 0,1 41,3 2,7 0,0 0,0 44,0
Fahrweg Traktor beladen GRL 6 Linie LT 624 | 91,4 |800,3 ] 0,0 0,0 0 79,06 | -49,0 | 3,0 -3,6 -0,3 | 0,00 0,0 0,1 41,7 2,7 0,0 0,0 44,4
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - hinten Flache LrT 58,1 63,0 3,1 0,0 0,0 3 211,95| -57,5 3,0 -15,2 | -0,3 0,00 0,0 0,0 -4,0 -12,0 | -1,4 0,0 -17,5
Fermenter 1 Ruhrwerk RW1.1 - links Flache LrT 55,2 | 63,0 6,1 0,0 0,0 3 213,04| -57,6 | 3,0 -20,0 | -0,3 | 0,00 0,0 0,0 -8,9 -12,0 | -1,4 0,0 -22,4
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Quelle Quelltyp | Zeit- L'w Lw |loder S| KI KT Ko S Adiv Agr Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl Ls dLw | Cmet ZR Lr
bereich

dB(A) | dB(A) [ m,m2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A) dB dB dB dB(A)
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - rechts Flache LrT 55,2 63,0 6,1 0,0 0,0 3 211,81] -57,5 3,0 -15,2 | -0,3 0,00 0,0 0,0 -4,0 -12,0 | -1,4 0,0 -17,5
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - vorn Flache LrT 61,1 66,0 3,1 0,0 0,0 3 212,91| -57,6 3,0 -20,0 | -0,3 0,00 0,0 0,0 -5,9 -12,0 | -1,4 0,0 -19,3
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - hinten Flache LrT 67,0 72,0 3,1 0,0 0,0 3 208,69]| -57,4 3,0 -20,8 | -1,6 0,00 0,0 0,0 -1,8 -5,1 -1,4 0,0 -8,2
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - links Flache LrT 64,2 72,0 6,0 0,0 0,0 3 210,06| -57,4 3,0 -23,7 | -1,7 0,00 0,0 0,0 -4,8 -5,1 -1,4 0,0 -11,3
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - rechts Flache LrT 64,2 72,0 6,1 0,0 0,0 3 209,79| -57,4 3,0 -20,5 | -1,6 0,00 0,0 0,3 -1,3 -5,1 -1,4 0,0 -7,7
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - vorn Flache LrT 67,9 72,9 3,2 0,0 0,0 3 211,18] -57,5 3,0 -23,6 | -1,7 0,00 0,0 0,0 -3,8 -5,1 -1,4 0,0 -10,3
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - hinten Flache LrT 67,0 72,0 3,1 0,0 0,0 3 260,54] -59,3 2,7 -20,8 ( -1,9 0,00 0,0 0,1 -4,1 -5,1 -1,8 0,0 -11,0
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - links Flache LrT 64,2 72,0 6,0 0,0 0,0 3 261,79]| -59,4 2,8 -20,9 | -2,0 0,00 0,0 0,1 -4,5 -5,1 -1,8 0,0 -11,4
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - rechts Flache LrT 64,2 72,0 6,1 0,0 0,0 3 261,83] -59,4 2,7 -23,6 | -1,9 0,00 0,0 0,1 -7,0 -5,1 -1,8 0,0 -13,9
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - vorn Flache LrT 67,9 72,9 3,2 0,0 0,0 3 263,08]| -59,4 2,7 -23,8 | -2,0 0,00 0,0 0,0 -6,6 -5,1 -1,8 0,0 -13,5
Fermenter 2 Rihrwerk 4 - hinten Flache LrT 58,1 63,0 3,1 0,0 0,0 3 265,78] -59,5 3,0 -18,3 | -0,4 0,00 0,0 0,0 -9,2 -12,0 | -1,8 0,0 -23,1
Fermenter 2 Ruhrwerk 4 - links Flache LrT 55,2 | 63,0 6,1 0,0 0,0 3 267,06 -59,5 | 3,0 -209 | -0,4 | 0,00 0,0 0,0 -11,9 (-12,0 | -1,9 0,0 -25,8
Fermenter 2 Rihrwerk 4 - rechts Flache LrT 55,2 63,0 6,1 0,0 0,0 3 265,99] -59,5 3,0 -18,0 | -0,4 0,00 0,0 0,0 -8,9 -12,0 | -1,8 0,0 -22,7
Fermenter 2 Rihrwerk 4 - vorn Flache LrT 61,1 66,0 3,1 0,0 0,0 3 267,28] -59,5 3,0 -20,8 | -0,4 0,00 0,0 0,0 -8,7 -12,0 | -1,9 0,0 -22,6
Feststoffzufuhr 1 Punkt LT | 81,7 | 81,7 0,0 0,0 0 216,65| -57,7 | 3,2 -22,4| -0,8 | 0,00 0,0 1,8 5,9 -8,1 -2,4 0,0 -4,6
Feststoffzufuhr 2 Punkt LrT | 81,7 | 81,7 0,0 0,0 0 220,71 -57,9 | 3,3 -23,6 | -0,9 | 0,00 0,0 2,7 5,3 -8,1 -2,4 0,0 -5,2
Feststoffzufuhr 3 Punkt LT | 81,7 | 81,7 0,0 0,0 0 268,29| -59,6 | 3,5 -22,3| -0,9 | 0,00 0,0 0,0 2,4 -8,1 -2,6 0,0 -8,3
Feststoffzufuhr 4 Punkt LrT | 81,7 | 81,7 0,0 0,0 0 272,42| -59,7 | 3,6 -23,4 | -1,1 0,00 0,0 0,0 1,1 -8,1 -2,6 0,0 -9,6
Gasverdichter Punkt LrT [ 93,0 | 93,0 0,0 0,0 0 268,57| -59,6 1,4 -24,0| -1,8 | 0,00 0,0 0,0 9,1 0,0 -2,8 0,0 6,3
Gasverdichter Punkt LrT [ 93,0 | 93,0 0,0 0,0 0 305,90| -60,7 | 3,2 -23,7 | -1,8 | 0,00 0,0 0,0 10,0 0,0 -2,8 0,0 7,2
GRL 3 Tragluftdachlifter Punkt LrT 72,7 | 72,7 0,0 0,0 3 160,89| -55,1 3,0 -23,3| -0,5 | 0,00 0,0 1,9 1,7 0,0 -2,0 0,0 -0,3
GRL 5 Tragluftdachlifter Flache LrT 72,0 | 70,3 0,7 0,0 0,0 0 235,74] -58,4 | 3,2 -17,0 | -0,2 | 0,00 0,0 1,5 -0,6 0,0 -2,4 0,0 -3,0
GRL 6 Tragluftdachlifter Flache LrT 73,7 | 72,0 0,7 0,0 0,0 0 288,76| -60,2 | 3,7 -18,1 | -0,2 | 0,00 0,0 1,8 -1,0 0,0 -2,6 0,0 -3,6
Halle mit BHKW - Abluft BHKW Flache LrT [ 822 | 84,4 1,7 0,0 0,0 3 183,26( -56,3 [ 3,0 -13,6 | -0,1 0,00 0,0 0,0 20,4 -2,0 -1,5 0,0 16,9
Halle mit BHKW - Abluft BHKW Flache LrT | 83,6 | 84,4 1,2 0,0 0,0 3 187,89 -56,5 | 3,0 -17,5| -0,1 0,00 0,0 0,1 16,4 -2,0 -2,2 0,0 12,1
Halle mit BHKW - Lifter Flache LT 67,8 | 70,1 1,7 0,0 0,0 0 214,26| -57,6 | 3,1 -23,5| -0,5 | 0,00 0,0 0,0 -8,4 -2,0 -2,4 0,0 -12,8
Halle mit BHKW - Tor hinten Flache LrT 58,0 | 72,3 | 27,0 0,0 0,0 3 213,84 -57,6 | 3,1 -22,5| -0,4 | 0,00 0,0 0,1 -2,0 -3,0 -2,2 0,0 -7,2
Halle mit BHKW - Tor vorne Flache LrT 57,5 | 71,8 | 27,0 0,0 0,0 3 180,37| -56,1 3,0 -18,6 | -0,3 | 0,00 0,0 0,0 2,8 -3,0 -2,0 0,0 -2,2
Ladeflache Lkw Flache LrT 59,7 | 77,0 | 53,5 3,0 0,0 0 320,25| -61,1 | 4,2 -21,9 | -0,9 | 0,00 0,0 0,0 -2,7 2,7 -2,8 0,0 0,2
Ladeflache Lkw Flache LT (61,2 | 77,0 | 37,7 3,0 0,0 0 215,82 -57,7 | 2,8 -19,4 | -0,5 | 0,00 0,0 0,0 2,2 2,7 -2,5 0,0 5,5
Ladeflache Traktor GRL 3 Flache LT (61,9 | 77,0 | 32,5 3,0 0,0 0 168,03 -55,5 2,9 -23,0 | -0,7 | 0,00 0,0 2,5 3,3 2,7 -2,2 0,0 6,8
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Quelle Quelltyp | Zeit- L'w Lw |loder S| KI KT Ko S Adiv Agr Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl Ls dLw | Cmet ZR Lr
bereich

dB(A) | dB(A) [ m,m2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A) dB dB dB dB(A)
Ladeflache Traktor GRL 5 Flache LT (61,9 | 77,0 | 32,1 3,0 0,0 0 232,20| -58,3 | 3,6 -23,0 | -0,9 | 0,00 0,0 0,3 -1,3 2,7 -2,6 0,0 1,9
Ladeflache Traktor GRL 6 Flache LrT [ 60,2 | 77,0 | 47,6 3,0 0,0 0 285,05 -60,1 | 4,0 -22,8 | -1,0 | 0,00 0,0 0,7 -2,2 2,7 -2,7 0,0 0,8
Lufter Pumpenraum 2 Punkt LrT 65,1 65,1 0,0 0,0 0 193,60( -56,7 3,0 -23,9 | -1,0 0,00 0,0 0,0 -13,5 |-12,0 | -2,1 0,0 -27,7
Lufter Pumpenraum 3 Punkt LrT 65,1 65,1 0,0 0,0 0 253,83] -59,1 3,1 22,5 -1,1 0,00 0,0 2,1 -12,5 |-12,0 | -2,4 0,0 -26,9
Stellplatz Lieferwagen Flache LrT 52,4 (63,0 | 11,6 | 4,0 0,0 0 176,17 -55,9 | 3,1 -20,8 | -0,5 | 0,00 0,0 2,3 -8,8 -2,0 -2,4 0,0 -9,2
Stellplatz Pkw Flache LrT | 48,7 | 63,0 | 26,7 | 4,0 0,0 0 122,32 -52,7 | 3,0 -17,7 | -0,2 | 0,00 0,0 0,0 -4,7 2,7 -1,9 0,0 0,2
Immissionsort IP 05 Vahlzen 12  1.0G LrT 36,3 dB(A) LrN 36,8 dB(A)
BHKW Bestand - Abluft Flache LT [ 82,4 | 84,4 1,6 0,0 0,0 0 388,06 -62,8 | 0,9 -3,7 -0,3 | 0,00 0,0 0,0 18,5 -2,0 -2,3 0,0 14,2
BHKW Bestand - Abluft Flache LrT [ 835 | 84,4 1,2 0,0 0,0 0 391,70 -62,9 | 0,9 -3,6 -0,6 | 0,00 0,0 0,1 18,3 -2,0 -2,3 0,0 14,0
BHKW Bestand - Zuluft Flache LT [ 69,4 | 70,1 1,2 0,0 0,0 0 394,15| -62,9 | 0,6 -7,0 -0,7 | 0,00 0,0 0,1 0,2 -2,0 -2,3 0,0 -4,1
BHKW Bestand Abgaskamin Punkt LrT (100,0 |100,0 0,0 0,0 0 391,35| -62,8 | 0,4 -0,5 -2,5 | 0,00 0,0 0,1 34,6 -2,0 -2,2 0,0 30,4
BHKW neu - Abluft Flache LrT [ 80,6 | 84,4 2,4 0,0 0,0 0 373,68| -62,4 | 0,8 -4,5 -0,6 | 0,00 0,0 0,1 17,6 -2,0 -2,3 0,0 13,2
BHKW neu - Aggregat Flache LrT 76,0 | 86,0 9,9 0,0 0,0 3 371,26| -62,4 1,9 -12,4 | -1,4 | 0,00 0,0 0,1 14,8 -2,0 -2,9 0,0 9,9
BHKW neu - Aggregat Flache LrT 70,1 | 86,0 | 38,7 0,0 0,0 0 375,04| -62,5 1,6 -11,5| -1,8 | 0,00 0,0 0,7 12,5 -2,0 -2,7 0,0 7,5
BHKW neu - Aggregat Flache LrT 70,5 | 86,0 | 35,8 0,0 0,0 3 376,45| -62,5 1,9 -20,9 | -2,0 | 0,00 0,0 0,8 6,4 -2,0 -2,9 0,0 1,5
BHKW neu - Aggregat Flache LrT 76,2 | 86,0 9,5 0,0 0,0 3 379,30 -62,6 | 2,0 21,4 -2,1 0,00 0,0 0,6 5,5 -2,0 -2,9 0,0 0,6
BHKW neu - Aggregat Flache LrT 70,5 | 86,0 | 35,8 0,0 0,0 3 374,04| -62,5 1,9 -12,7 | -1,5 | 0,00 0,0 0,2 14,4 -2,0 -2,9 0,0 9,5
BHKW neu Abgaskamin Punkt LrT (100,0 |100,0 0,0 0,0 0 375,50 -62,5| 0,4 -4,5 -2,1 0,00 0,0 0,1 31,4 -2,0 -2,4 0,0 27,0
BHKW neu Zuluft Flache LrT 70,1 | 74,6 2,8 0,0 0,0 0 378,84 -62,6 | 0,6 -5,6 -1,0 | 0,00 0,0 0,0 6,1 -2,0 -2,4 0,0 1,7
Fahrweg Lieferwagen Linie LrT 47,5 70,9 |219,5| 0,0 0,0 0 485,22| -64,7 1,4 -3,8 -2,2 0,00 0,0 0,2 1,8 -2,0 -3,1 0,0 -3,4
Fahrweg Lkw entladen Linie LT |63,0 | 88,7 [373,5] 0,0 0,0 0 393,37| -62,9 1,7 -2,1 -1,7 | 0,00 0,0 0,3 23,9 2,7 -2,8 0,0 23,8
Fahrweg Lkw entladen Linie LrT [ 63,0 | 89,7 [472,0 | 0,0 0,0 0 368,78| -62,3 1,3 -3,4 -1,7 | 0,00 0,0 0,7 24,3 2,7 -2,8 0,0 24,2
Fahrweg Lkw entladen Linie LT |63,0 | 873 [271,2 ] 0,0 0,0 0 456,45| -64,2 1,0 -2,2 -2,2 | 0,00 0,0 0,4 20,3 2,7 -3,0 0,0 20,0
Fahrweg Lkw entladen Linie LrT 63,0 | 884 [343,9 | 0,0 0,0 0 426,84| -63,6 1,4 -4,1 -2,0 | 0,00 0,0 0,2 20,3 2,7 -2,9 0,0 20,0
Fahrweg Lkw rangieren Linie LrT 68,0 81,5 22,6 0,0 0,0 0 267,37] -59,5 1,6 0,0 -1,4 0,00 0,0 0,0 22,3 2,7 -2,7 0,0 22,3
Fahrweg Lkw rangieren Linie LrT 68,0 81,5 22,6 0,0 0,0 0 365,40| -62,2 1,7 0,0 -1,7 0,00 0,0 0,0 19,3 2,7 -2,9 0,0 19,1
Fahrweg Pkw Linie LT (475 | 70,0 [178,0 | 0,0 0,0 0 508,54( -65,1 1,1 -2,3 -2,2 | 0,00 0,0 0,1 1,6 2,7 -3,1 0,0 1,2
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie LT 60,0 78,3 67,4 0,0 0,0 0 353,84| -62,0 2,0 -3,8 -2,5 0,00 0,0 0,1 12,1 -13,3 | -2,9 0,0 -4,1
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie LT 60,0 78,8 76,5 0,0 0,0 0 353,90| -62,0 2,1 -3,5 -2,5 0,00 0,0 0,2 13,1 -13,3 | -2,9 0,0 -3,1
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2 Linie LT 60,0 73,3 21,3 0,0 0,0 0 364,46| -62,2 2,3 -4,4 -2,5 0,00 0,0 0,7 7,2 -13,3 | -2,9 0,0 -9,0
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Quelle Quelltyp | Zeit- L'w Lw |loder S| KI KT Ko S Adiv Agr Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl Ls dLw | Cmet ZR Lr
bereich

dB(A) | dB(A) [ m,m2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A) dB dB dB dB(A)
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie LrT 60,0 79,2 83,8 0,0 0,0 0 332,52| -61,4 1,9 -5,9 -2,2 0,00 0,0 0,6 12,2 -13,3 | -2,8 0,0 -3,9
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie LrT 60,0 80,5 |112,3 | 0,0 0,0 0 317,76] -61,0 1,4 -2,9 -2,4 0,00 0,0 0,1 15,7 -13,3 | -2,8 0,0 -0,4
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4 Linie LrT 60,0 74,6 29,0 0,0 0,0 0 291,01] -60,3 1,4 0,0 -2,2 0,00 0,0 1,2 14,7 -13,3 | -2,8 0,0 -1,3
Fahrweg Traktor beladen GRL 3 & 5 Linie LrT 62,4 90,1 |590,1 | 0,0 0,0 0 444 82| -64,0 1,2 -3,8 -2,5 0,00 0,0 0,5 21,7 2,7 -3,0 0,0 21,4
Fahrweg Traktor beladen GRL 6 Linie LT 62,4 | 91,4 |[800,3 | 0,0 0,0 0 391,32] -62,8 1,4 -3,3 -2,0 | 0,00 0,0 0,7 25,3 2,7 -2,8 0,0 25,2
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - hinten Flache LrT 58,1 63,0 3,1 0,0 0,0 3 387,27] -62,8 0,7 -6,7 -0,5 0,00 0,0 0,0 -3,2 -12,0 | -2,4 0,0 -17,6
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - links Flache LrT 55,2 63,0 6,1 0,0 0,0 3 385,84| -62,7 0,7 -3,8 -1,4 0,00 0,0 0,2 -1,0 -12,0 | -2,4 0,0 -15,5
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - rechts Flache LrT 55,2 63,0 6,1 0,0 0,0 3 386,55| -62,7 0,7 -6,2 -0,6 0,00 0,0 0,0 -2,8 -12,0 | -2,4 0,0 -17,2
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - vorn Flache LrT 61,1 66,0 3,1 0,0 0,0 3 385,12| -62,7 0,7 -3,7 -1,4 0,00 0,0 0,2 2,0 -12,0 | -2,4 0,0 -12,4
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - hinten Flache LrT 67,0 72,0 3,1 0,0 0,0 3 380,89]| -62,6 1,1 -12,0 | -1,7 0,00 0,0 0,2 0,0 -5,1 -2,3 0,0 -7,4
Fermenter 1 Ruhrwerk RW2.3 - links Flache LT | 64,2 | 72,0 6,0 0,0 0,0 3 379,88 -62,6 1,1 -8,0 -2,0 | 0,00 0,0 0,0 3,6 -5,1 -2,4 0,0 -3,8
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - rechts Flache LrT 64,2 72,0 6,1 0,0 0,0 3 379,48] -62,6 1,1 0,0 -3,0 0,00 0,0 0,1 10,6 -5,1 -2,4 0,0 3,1
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - vorn Flache LrT 67,9 72,9 3,2 0,0 0,0 3 378,47] -62,6 1,1 -2,1 -3,8 0,00 0,0 0,1 8,7 -5,1 -2,3 0,0 1,3
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - hinten Flache LrT 67,0 72,0 3,1 0,0 0,0 3 313,89] -60,9 0,4 -11,7 | -1,4 0,00 0,0 0,1 1,4 -5,1 -2,1 0,0 -5,7
Fermenter 2 Ruhrwerk 3 - links Flache LT [ 64,2 | 72,0 6,0 0,0 0,0 3 312,78 -60,9 | 0,4 -6,7 -2,0 | 0,00 0,0 0,0 5,9 -5,1 -2,1 0,0 -1,2
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - rechts Flache LrT 64,2 72,0 6,1 0,0 0,0 3 312,50| -60,9 0,4 0,0 -2,7 0,00 0,0 0,1 11,8 -5,1 -2,1 0,0 4,7
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - vorn Flache LrT 67,9 72,9 3,2 0,0 0,0 3 311,41] -60,9 0,4 0,0 -2,7 0,00 0,0 0,1 12,8 -5,1 -2,1 0,0 5,6
Fermenter 2 Rihrwerk 4 - hinten Flache LrT 58,1 63,0 3,1 0,0 0,0 3 313,15] -60,9 0,1 -6,5 -0,5 0,00 0,0 0,0 -1,7 -12,0 | -2,1 0,0 -15,8
Fermenter 2 Rihrwerk 4 - links Flache LT 55,2 63,0 6,1 0,0 0,0 3 311,73] -60,9 0,1 -1,1 -1,1 0,00 0,0 0,1 3,2 -12,0 | -2,1 0,0 -10,9
Fermenter 2 Rihrwerk 4 - rechts Flache LrT 55,2 63,0 6,1 0,0 0,0 3 312,53] -60,9 0,1 -6,6 -0,4 0,00 0,0 0,0 -1,8 -12,0 | -2,1 0,0 -15,9
Fermenter 2 Rihrwerk 4 - vorn Flache LrT 61,1 66,0 3,1 0,0 0,0 3 311,11] -60,9 0,1 -1,2 -1,1 0,00 0,0 0,1 6,0 -12,0 | -2,1 0,0 -8,1
Feststoffzufuhr 1 Punkt LT | 81,7 | 81,7 0,0 0,0 0 372,50 -62,4 | 2,3 -5,0 -1,4 | 0,00 0,0 0,1 15,2 -8,1 -2,9 0,0 4,3
Feststoffzufuhr 2 Punkt LT | 81,7 | 81,7 0,0 0,0 0 370,35 -62,4 | 2,3 -12,3 | -0,9 | 0,00 0,0 1,9 10,3 -8,1 -2,9 0,0 -0,6
Feststoffzufuhr 3 Punkt LT | 81,7 | 81,7 0,0 0,0 0 305,73 -60,7 1,4 0,0 -1,5 | 0,00 0,0 3,4 24,4 -8,1 -2,7 0,0 13,6
Feststoffzufuhr 4 Punkt LT | 81,7 | 81,7 0,0 0,0 0 302,19]| -60,6 1,5 0,0 -1,5 | 0,00 0,0 2,4 23,4 -8,1 -2,7 0,0 12,6
Gasverdichter Punkt LrT [ 93,0 | 93,0 0,0 0,0 0 421,13 -63,5 ( 2,3 0,0 -2,8 | 0,00 0,0 0,0 29,1 0,0 -3,0 0,0 26,0
Gasverdichter Punkt LrT [ 93,0 | 93,0 0,0 0,0 0 399,99| -63,0 1,9 0,0 -2,7 | 0,00 0,0 0,0 29,3 0,0 -3,0 0,0 26,3
GRL 3 Tragluftdachlifter Punkt LrT 72,7 | 72,7 0,0 0,0 3 413,83 -63,3 ( 2,0 -9,8 -0,8 | 0,00 0,0 0,1 3,9 0,0 -2,9 0,0 0,9
GRL 5 Tragluftdachlifter Flache LrT 72,0 | 70,3 0,7 0,0 0,0 0 355,07 -62,0 | 0,6 -16,0 | -0,3 | 0,00 0,0 7,1 -0,3 0,0 -2,8 0,0 -3,1
GRL 6 Tragluftdachlifter Flache LrT 73,7 | 72,0 0,7 0,0 0,0 0 315,29 -61,0 | 0,1 -15,9 | -0,3 | 0,00 0,0 0,1 -4,9 0,0 -2,7 0,0 -7,6
Halle mit BHKW - Abluft BHKW Flache LrT | 82,2 | 84,4 1,7 0,0 0,0 3 396,29 -63,0 1,5 -14,0 | -0,2 | 0,00 0,0 0,1 11,8 -2,0 -2,6 0,0 7,2
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Quelle Quelltyp | Zeit- L'w Lw |loder S| KI KT Ko S Adiv Agr Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl Ls dLw | Cmet ZR Lr
bereich

dB(A) | dB(A) [ m,m2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB | dB(A) [ dB(A) dB dB dB [ dB(A)
Halle mit BHKW - Abluft BHKW Flache LrT [836 | 84,4 1,2 0,0 0,0 3 392,44 -629| 2,2 |-16,8 | -0,2 | 0,00 | 0,0 0,2 9,9 -2,0 -2,9 0,0 5,0
Halle mit BHKW - Lifter Flache LT 67,8 | 70,1 1,7 0,0 0,0 0 369,77 -62,4 | 1,9 -6,3 -0,8 | 0,00 | 0,0 1,9 4,5 -2,0 -2,8 0,0 -0,4
Halle mit BHKW - Tor hinten Flache LT |580 | 723 |27,0 | 0,0 0,0 3 367,21| -62,3 1,7 -6,4 -0,6 | 0,00 | 0,0 0,1 7,9 -3,0 -2,7 0,0 2,1
Halle mit BHKW - Tor vorne Flache LT (575 | 71,8 | 27,0 | 0,0 0,0 3 395,81| -62,9 19 |-18,7| -0,6 | 0,00 | 0,0 0,5 -5,1 -3,0 -2,8 0,0 |[-10,9
Ladeflache Lkw Flache LT (59,7 | 77,0 | 53,5 | 3,0 0,0 0 257,76| -59,2 1,4 0,0 -1,3 | 0,00 | 0,0 0,0 18,0 2,7 -2,7 0,0 21,0
Ladeflache Lkw Flache LT (61,2 | 77,0 | 37,7 | 3,0 0,0 0 357,07| -62,0 1,6 0,0 -1,7 | 0,00 | 0,0 0,0 14,8 2,7 -2,9 0,0 17,7
Ladeflache Traktor GRL 3 Flache LT (61,9 | 77,0 | 32,5 | 3,0 0,0 0 |406,20] -63,2 | 2,2 -4,2 -1,9 | 0,00 | 0,0 1,6 11,5 2,7 -3,0 0,0 14,2
Ladeflache Traktor GRL 5 Flache LT (61,9 | 77,0 | 32,1 3,0 0,0 0 351,11 -61,9 | 2,1 -6,5 -1,5 | 0,00 | 0,0 0,3 9,6 2,7 -2,9 0,0 12,4
Ladeflache Traktor GRL 6 Flache LT (60,2 | 77,0 | 47,6 | 3,0 0,0 0 324,90| -61,2 1,8 |(-20,1] -0,9 | 0,00 | 0,0 1,4 -2,0 2,7 -2,8 0,0 0,9
Lafter Pumpenraum 2 Punkt LrT [ 65,1 | 65,1 0,0 0,0 0 394,81 -62,9 | 2,2 -2,9 -1,9 | 0,00 | 0,0 3,0 2,6 -12,0 | -2,8 0,0 [-12,3
Lufter Pumpenraum 3 Punkt LrT 65,1 65,1 0,0 0,0 0 319,98] -61,1 1,1 -12,7 | -1,2 0,00 0,0 0,2 -8,5 -12,0 | -2,7 0,0 -23,2
Stellplatz Lieferwagen Flache LT 52,4 | 630 |11,6 | 4,0 0,0 0 398,47 -63,0 | 2,1 -13,5| -0,7 | 0,00 | 0,0 0,3 -11,7 | -2,0 -3,0 0,0 [-12,8
Stellplatz Pkw Flache LrT | 48,7 | 63,0 | 26,7 | 4,0 0,0 0 |456,34]| -64,2 | 2,4 -9,7 -0,9 | 0,00 | 0,0 0,4 -9,0 2,7 -3,1 0,0 -5,3
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GT

Name

Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

0-1
Uhr

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

BHKW Bestand - Abluft
BHKW Bestand - Abluft

1-2
Uhr

2-3
Uhr

BHKW Bestand - Zuluft

BHKW Bestand Abgaskamin

BHKW neu - Abluft

BHKW neu - Aggregat

BHKW neu - Aggregat

BHKW neu - Aggregat

BHKW neu - Aggregat

BHKW neu - Aggregat

BHKW neu Abgaskamin

BHKW neu Zuluft

Fahrweg Lieferwagen

Fahrweg Lkw entladen

Fahrweg Lkw entladen

Fahrweg Lkw entladen

Fahrweg Lkw entladen

Fahrweg Lkw rangieren

Fahrweg Lkw rangieren

Fahrweg Pkw

Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4
Fahrweg Traktor beladen GRL 3 & 5
Fahrweg Traktor beladen GRL 6
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - hinten
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - links
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - rechts
Fermenter 1 Ruhrwerk RW1.1 - vorn
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - hinten
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - links
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - rechts
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - vorn

Projekt-Nr.: B0612505

SoundPLAN 9.1

72,0
72,0
72,0
72,9

3-4
Uhr

4-5
Uhr

5-6
Uhr

72,0
72,0
72,0
72,9

Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen®

7-8
Uhr
dB(A)
84,4

6-7
Uhr
dB(A)
84,4

84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0

84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0

74,6 74,6

8-9
Uhr
dB(A)
84,4
84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0
74,6

93,5
94,5
92,1
93,1
86,3
86,3
81,8

94,9
96,2
60,0
60,0
60,0
63,0
72,0
72,0
72,0
72,9

9-10
Uhr
dB(A)
84,4
84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0
74,6
80,9
93,5
94,5
92,1
93,1
86,3
86,3

77,0
77,6
72,0
78,0
79,3
73,4
94,9
96,2

10-11
Uhr
dB(A)
84,4
84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0
74,6

93,5
94,5
92,1
93,1
86,3
86,3

94,9
96,2

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr Uhr

Uhr

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

93,5
94,5
92,1
93,1
86,3
86,3

94,9
96,2

72,0
72,0
72,0
72,9

93,5
94,5
92,1
93,1
86,3
86,3

94,9
96,2

93,5
94,5
92,1
93,1
86,3
86,3

94,9
96,2
60,0
60,0
60,0
63,0

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

93,5
94,5
92,1
93,1
86,3
86,3

94,9
96,2

72,0
72,0
72,0
72,9

93,5
94,5
92,1
93,1
86,3
86,3

94,9
96,2

93,5
94,5
92,1
93,1
86,3
86,3

94,9
96,2

84,4
84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0
74,6

93,5
94,5
92,1
93,1
86,3
86,3

94,9
96,2

72,0
72,0
72,0
72,9

18-19
Uhr
dB(A)
84,4
84,4

19-20
Uhr
dB(A)
84,4
84,4

70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0

70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0

74,6 74,6

81,8

20-21
Uhr
dB(A)
84,4
84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0
74,6

72,0
72,0
72,0
72,9

21-22
Uhr
dB(A)
84,4
84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0 86,0
100,0 100,0
74,6 74,6

22-23
Uhr
dB(A)
84,4
84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0

23-24
Uhr
dB(A)
84,4
84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0
74,6

72,0
72,0
72,0
72,9
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GT Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Name 0-1 1-2 2-3 34 45 56 @ 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Fermenter 2 Rihrwerk 3 - hinten 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
Fermenter 2 Ruhrwerk 3 - links 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
Fermenter 2 Riuhrwerk 3 - rechts 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
Fermenter 2 Rihrwerk 3 - vorn 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9
Fermenter 2 Rihrwerk 4 - hinten 60,0 60,0

Fermenter 2 Rihrwerk 4 - links 60,0 60,0

Fermenter 2 Rihrwerk 4 - rechts 60,0 60,0

Fermenter 2 Rihrwerk 4 - vorn 63,0 63,0

Feststoffzufuhr 1 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7
Feststoffzufuhr 2 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7
Feststoffzufuhr 3 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7
Feststoffzufuhr 4 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7
Gasverdichter 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
Gasverdichter 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
GRL 3 Tragluftdachlufter 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,77
GRL 5 Tragluftdachlifter 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 703 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 703 70,3 703 70,3 703 70,3 70,3 70,3 70,3 703 70,3 70,3
GRL 6 Tragluftdachlufter 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 720 72,0 720 72,0 72,0 720 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
Halle mit BHKW - Abluft BHKW 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
Halle mit BHKW - Abluft BHKW 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 844 84,4 84,4 84,4
Halle mit BHKW - Lfter 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1
Halle mit BHKW - Tor hinten 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3

Halle mit BHKW - Tor vorne 718 71,8 718 71,8 718 71,8 71,8 71,8

Ladeflache Lkw 81,8 818 818 818 81,8 818 81,8 81,8 81,8 81,8

Ladeflache Lkw 81,8 818 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8

Ladeflache Traktor GRL 3 81,8 81,8 818 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8

Ladeflache Traktor GRL 5 81,8 818 8,8 818 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8

Ladeflache Traktor GRL 6 81,8 818 8,8 818 81,8 818 81,8 81,8 81,8 81,8

Lifter Pumpenraum 2 62,1 62,1 62,1 62,1

Lifter Pumpenraum 3 62,1 62,1 62,1 62,1

Stellplatz Lieferwagen 73,0

Stellplatz Pkw 74,8 74,8
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GT

Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Name

BHKW Bestand - Abluft

BHKW Bestand - Abluft

BHKW Bestand - Zuluft

BHKW Bestand Abgaskamin

BHKW neu - Abluft

BHKW neu - Aggregat

BHKW neu - Aggregat

BHKW neu - Aggregat

BHKW neu - Aggregat

BHKW neu - Aggregat

BHKW neu Abgaskamin

BHKW neu Zuluft

Fahrweg Lieferwagen

Fahrweg Lkw entladen

Fahrweg Lkw entladen

Fahrweg Lkw entladen

Fahrweg Lkw entladen

Fahrweg Lkw rangieren

Fahrweg Lkw rangieren

Fahrweg Pkw

Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 1 & 2
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4
Fahrweg Radlader Feststoffzufuhr 3 & 4
Fahrweg Traktor beladen GRL 3 & 5
Fahrweg Traktor beladen GRL 6
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - hinten
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - links
Fermenter 1 Rihrwerk RW1.1 - rechts
Fermenter 1 Ruhrwerk RW1.1 - vorn
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - hinten
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - links
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - rechts
Fermenter 1 Rihrwerk RW2.3 - vorn

Projekt-Nr.: B0612505
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Quelltyp

Flache
Flache
Flache
Punkt
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Punkt
Flache
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache

L'w

dB(A)
82,4
83,5
69,4
100,0
80,6
76,0
70,1
70,5
76,2
70,5
100,0
70,1
47,5
63,0
63,0
63,0
63,0
68,0
68,0
47,5
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
62,4
62,4
58,1
55,2
55,2
61,1
67,0
64,2
64,2
67,9

Lw

dB(A)
84,4
84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0
74,6
70,9
88,7
89,7
87,3
88,4
81,5
81,5
70,0
78,3
78,8
73,3
79,2
80,5
74,6
90,1
91,4
63,0
63,0
63,0
66,0
72,0
72,0
72,0
72,9
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KI

dB
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

KT

dB
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

LwMax

dB(A)
84,4
84,4
70,1
100,0
84,4
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
100,0
70,1
92,5
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
92,5
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
105,0
105,0
63,0
63,0
63,0
66,0
72,0
72,0
72,0
72,9

Tagesgang

BHKW

BHKW

BHKW

BHKW

BHKW

BHKW

BHKW

BHKW

BHKW

BHKW

BHKW

BHKW

Lieferwagen

Fahrweg Lkw entladen
Fahrweg Lkw entladen
Fahrweg Lkw entladen
Fahrweg Lkw entladen
Fahrweg Lkw entladen
Fahrweg Lkw entladen
Pkw

Fahrweg Radlader
Fahrweg Radlader
Fahrweg Radlader
Fahrweg Radlader
Fahrweg Radlader
Fahrweg Radlader

Fahrweg Traktor beladen
Fahrweg Traktor beladen

Rihrwerk RW1.1
Riuhrwerk RW1.1
Riuhrwerk RW1.1
Rihrwerk RW1.1
Rihrwerk RW2.3
Rihrwerk RW2.3
Rihrwerk RW2.3
Rihrwerk RW2.3

Schallleistungspegel, Tagesgdnge

Emissionsspektrum

BHKW Abluft

BHKW Abluft

BHKW Khler

BHKW Neu Abgas Dampfung
BHKW Abluft

BHKW Neu Aggregat

BHKW Neu Aggregat

BHKW Neu Aggregat

BHKW Neu Aggregat

BHKW Neu Aggregat

BHKW Neu Abgas Dampfung
BHKW Kuhler

Pkw, langsame Beschleunigung 10-20 km/h
Lkw, langsam beschleunigend 10-20km/h
Lkw, langsam beschleunigend 10-20km/h
Lkw, langsam beschleunigend 10-20km/h
Lkw, langsam beschleunigend 10-20km/h
Lkw, langsam beschleunigend 10-20km/h
Lkw, langsam beschleunigend 10-20km/h
Pkw, langsame Beschleunigung 10-20 km/h

Radlader

Radlader

Radlader

Radlader

Radlader

Radlader

Traktor, Vorbeifahrt
Traktor, Vorbeifahrt
Rihrwerk RW1.1
Riuhrwerk RW1.1
Riuhrwerk RW1.1
Rihrwerk RW1.1
Rihrwerk RW2.3
Rihrwerk RW2.3
Rihrwerk RW2.3
Rihrwerk RW2.3
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GT

Name

Fermenter 2 Riuhrwerk 3 - hinten

Fermenter 2 Ruhrwerk 3 - links

Fermenter 2 Riuhrwerk 3 - rechts

Fermenter 2 Riuhrwerk 3 - vorn

Fermenter 2 Riuhrwerk 4 - hinten

Fermenter 2 Ruhrwerk 4 - links

Fermenter 2 Riuhrwerk 4 - rechts

Fermenter 2 Riuhrwerk 4 - vorn
Feststoffzufuhr 1
Feststoffzufuhr 2
Feststoffzufuhr 3
Feststoffzufuhr 4
Gasverdichter

Gasverdichter

GRL 3 Tragluftdachlifter

GRL 5 Tragluftdachlifter

GRL 6 Tragluftdachlifter

Halle mit BHKW - Abluft BHKW
Halle mit BHKW - Abluft BHKW
Halle mit BHKW - Lifter

Halle mit BHKW - Tor hinten
Halle mit BHKW - Tor vorne
Ladeflache Lkw

Ladeflache Lkw

Ladeflache Traktor GRL 3
Ladeflache Traktor GRL 5
Ladeflache Traktor GRL 6
Lifter Pumpenraum 2

Lifter Pumpenraum 3
Stellplatz Lieferwagen
Stellplatz Pkw

Projekt-Nr.: B0612505

SoundPLAN 9.1

Gesellschaft fir
Technische Akustik mbH

Quelltyp

Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Flache
Punkt
Punkt
Flache
Flache

L'w

dB(A)
67,0
64,2
64,2
67,9
58,1
55,2
55,2
61,1
81,7
81,7
81,7
81,7
93,0
93,0
72,7
72,0
73,7
82,2
83,6
67,8
58,0
57,5
59,7
61,2
61,9
61,9
60,2
65,1
65,1
52,4
48,7

Lw

dB(A)
72,0
72,0
72,0
72,9
63,0
63,0
63,0
66,0
81,7
81,7
81,7
81,7
93,0
93,0
72,7
70,3
72,0
84,4
84,4
70,1
72,3
71,8
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
65,1
65,1
63,0
63,0

Bebauungsplan Nr. 3 ,Biogasanlage Sprengel-Vahlzen®

KI

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
4,0
4,0

dB
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

LwMax

dB(A)
72,0
72,0
72,0
72,9
63,0
63,0
63,0
66,0
81,7
81,7
81,7
81,7
93,0
93,0
72,7
72,0
72,0
84,4
84,4
70,1
72,3
71,8
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
65,1
65,1
95,5
95,5

Tagesgang

Rihrwerk RW2.3
Riuhrwerk RW2.3
Riuhrwerk RW2.3
Rihrwerk RW2.3
Rihrwerk RW1.1
Riuhrwerk RW1.1
Riuhrwerk RW1.1
Rihrwerk RW1.1
Feststoffzufuhr
Feststoffzufuhr
Feststoffzufuhr
Feststoffzufuhr
100%/24h

100%/24h

100%/24h

100%/24h

100%/24h

BHKW

BHKW

BHKW

Hallentor

Hallentor

Fahrweg Lkw entladen
Fahrweg Lkw entladen
Fahrweg Traktor beladen
Fahrweg Traktor beladen
Fahrweg Traktor beladen
Lifter Pumpenraum 2
Lifter Pumpenraum 2
Lieferwagen

Pkw

Schallleistungspegel, Tagesgdnge

Emissionsspektrum

Rihrwerk RW2.3

Riuhrwerk RW2.3

Ruhrwerk RW2.3

Rihrwerk RW2.3

Rihrwerk RW1.1

Riuhrwerk RW1.1

Riuhrwerk RW1.1

Rihrwerk RW1.1
Feststoffzufuhr
Feststoffzufuhr
Feststoffzufuhr
Feststoffzufuhr
Gasverdichter
Gasverdichter

GRL 3 Tragluftdachlifter
GRL 5 & 6 Tragluftdachlifter
GRL 5 & 6 Tragluftdachlifter
BHKW Abluft

BHKW Abluft

BHKW Kiihler

BHKW Hallentor 2

BHKW Hallentor 1

Lkw - stehend - hohe Drehzahl
Lkw - stehend - hohe Drehzahl
Traktor, Vorbeifahrt
Traktor, Vorbeifahrt
Traktor, Vorbeifahrt

Lifter Pumpenraum 2

Lifter Pumpenraum 2

Pkw, Parkvorgang

Pkw, Parkvorgang

Anlage 6, Seite 2 von 2



	Einfügen aus "Umweltbericht B-Plan_27.05.2026.pdf"
	Einfügen aus "Brutvögel_Sprengel_2024_Gutachten.pdf"
	1.  Anlass und Aufgabenstellung
	2. Untersuchungsgebiet
	3. Methoden
	4. Ergebnisse
	5. Eingriffsbezogene Beurteilung
	6. Quellen
	7.  Anhang (Karte)

	Einfügen aus "Artenschutzgutachten.pdf"
	1.  Anlass und Aufgabenstellung
	2. Untersuchungsgebiet
	3. Methoden
	4. Ergebnisse
	5. Eingriffsbezogene Beurteilung
	6. Quellen
	7.  Anhang (Karte)



